Gemeinde

REPPENSTEDT

Der Gemeindedirektor

Bekanntmachung

Am Donnerstag, 21. August 2025, um 19:00 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in
Reppenstedt, Dachtmisser Stralie 1, eine 6ffentliche Sitzung des Bau-, Umwelt-, Mobilitats-
und Planungsausschusses der Gemeinde Reppenstedt statt.

Tagesordnung
1 Eréffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemalien Ladung und der Be-
schlussfahigkeit
2 Feststellung der Tagesordnung
3 Beschlussfassung uUber die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtéffentli-

cher Sitzung

4 Genehmigung des Protokolls tber die 22. Sitzung des Bau-, Umwelt-, Mobilitats- und
Planungsausschusses am 02.06.2025

5 Bericht des Gemeindedirektors Uber wichtige Beschlisse des Verwaltungsausschus-
ses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung

6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)

7 Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte"
- Abwagungs- und Satzungsbeschluss

8 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alten Porthhofes
hier: Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen

9 Bebauungsplan Nr. 35 ,Westerfelde West*
Hier: Befreiungsantrag gem. § 31 Abs. 3 Satz 1 BauGB

10 Bebauungsplan Nr. 40 ,Schnellenberger Weg*
Hier: § 6 der OBV - Ausnahme von der maximal zulassigen Héhe von Einfriedungen
entlang des Schnellenberger Wegs

11 Fahrgastunterstand Bushaltestelle "Lindenweg" und Banke fir das Gemeindegebiet
- Uberplanméafige Ausgaben

12 Radverkehrsfiihrung entlang der L 216
13  Behandlung von Anfragen und Anregungen
14 SchlieRBung der Sitzung

Reppenstedt, 08.08.2025

Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

gez.
Steffen Gartner



Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 13.08.2025

Verantwortlich: Wiebke Gehrke
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/216

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 21.08.2025 7 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte"
- Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Sachverhalt:

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt hat in der Sitzung am 27.03.2025 den Ent-
wurf des Bebauungsplanes Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte gemaf § 13a BauGB und die Begriindung
gebilligt und die 6ffentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der Behdrden
und sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Die formliche Offentlichkeits- und Behérdenbeteiligung wurde in der Zeit vom 08.04.2025 bis zum
16.05.2025 durchgefihrt.

Im Rahmen der formlichen Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, so-
wie aus der 6ffentlichen Auslegung wurden Anregungen vorgebracht, die mit einer entsprechenden
Abwagung (siehe Anlage) in den Entwurf des Bebauungsplanes eingegangen sind. Der Planentwurf
und der Entwurf der Begriindung sind ebenfalls als Anlage beigefiigt.

Weitere Erlauterungen folgen mundlich durch das Planungsbuiro Mehring.

Beschlussempfehlung:

1. Es wird die Gesamtabwagung der wahrend der 6ffentlichen Auslegung gemafi § 3 Abs. 2 BauGB
und der Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten
Stellungnahmen beschlossen.

2. Weiterhin wird der Bebauungsplan Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte“ mit OBV gem. § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung sowie die dazugehorige Begriindung in der vorliegenden Form beschlossen.

Anlage(n):

e Abwagungs- und Beschlussvorschlage
e Entwurf zum Satzungsbeschluss
e Begrindung
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Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Gemeinde Reppenstedt

Sitzung des BA/ VA/ Rates am

Zu Tagesordnungspunkt ....:

Stand: 31.07.2025

Bebauungsplan Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte* mit ortlicher Bauvorschrift

a) Abwadgungs- und Beschlussvorschlage zu den Stellungnahmen der Behérden und sonsti-

gen Trager offentlicher Belange aus der formlichen Beteiligung

b) Abwdgungs- und Beschlussvorschidge zu den Stellungnahmen aus der 6ffentlichen Ausle-

gung
c) Satzungsbeschluss

a) Abwdgungs- und Beschlussvorschldge zu den Stellungnahmen der Behoérden und sons-

tigen Tragern offentlicher Belange aus der formlichen Beteiligung

Aus anliegender Liste ist ersichtlich, welche Behdérden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange

beteiligt wurden und wer eine Stellungnahme abgegeben hat.

Behorden und sonstige
Trager offentlicher Belange

Keine
Stellungnahme
abgegeben

Stellungnahme
ohne Anregun-
gen

Stellungnahme
mit Anregungen

01 Landkreis LUneburg

22.05.2025

02 Landesamt fUr Geoinfor-
mation und Landvermessung
Niedersachsen (LGLN)Regio-
naldirektion LUneburg

03 Amt fUr Regionale Landes-
entwicklung Lineburg, BZ Ost

04 Deutsche Telekom Technik
GmbH

14.04.2025

05 Avacon Netz GmbH

13.05.2025

06 Avacon Netz GmbH -Be-
trieb Spezialnetze

16.04.2025

07 Avacon Natur GmbH

08 Agentur fur Arbeit

09 Finanzamt LUneburg

10 Handwerkskammer Braun-
schweig-LUneburg-Stade

12.06.2025

11 Industrie- und Handels-
kammer LUneburg-Wolfsburg

BURO MEHRING

LUNEBURG

STADT +

LANDSCHAFTSPLANUNG




Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Behorden und sonstige
Trager offentlicher Belange

Keine
Stellungnahme
abgegeben

Stellungnahme
ohne Anregun-
gen

Stellungnahme
mit Anregungen

12 Landesamt fUr Bergbau,
Energie und Geologie (LBEG)

08.05.2025

13 Landwirtschaftskammer
Niedersachsen, Bezirksstelle
Uelzen

10.04.2025
(Eingang 25.04.2025)

14 Nieders&chsischer Landes-
betrieb fUr Wasserwirtschaft,
KUsten- und Naturschutz Be-
tfriebsstelle Luneburg

16 Niedersdchsische Landes-
behorde fur StraBenbau und
Verkehr

06.05.2025

17 Niedersdchsisches Forst-
amt Sellhorn

18.06.2025

18 Polizeiinspektion LUneburg

19 Staatliches Gewerbeauf-
sichtsamt LUneburg

20 Kirchenamt Lineburg

21 Wasserverband der
lImenau-Niederung

29.04.2025

22 Wasserbeschaffungsver-
band LUneburg SUd (Avacon
Wasser)

14.05.2025

23 Vodafone Kabel Deutsch-
land GmbH & Co KG

16.05.2025

24 GFA LUneburg

15.05.2025

25 BUND, Regionalverband
Eloe-Heide

26 Naturschutzbund Deutsch-
land

27 GREENFIBER Uber LAN
Consult Hamburg

28 TenneT

08.04.2025

29 DB Energie GmbH

BURO MEHRING

LUNEBURG

STADT +

LANDSCHAFTSPLANUNG




Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Behorden und sonstige Keine Stellungnahme Stellungnahme
Trager offentlicher Belange Stellungnahme ohne Anregun- | mit Anregungen
abgegeben gen
30 Hansestadt Luneburg FB
Stadtentwicklung X
31 Gemeinde Vogelsen 15.04.2025
32 Gemeinde Mechtersen 28.04.2025
33 Gemeinde Kirchgellersen X
34 Samtgemeinde Gellersen X
35 Samtgemeinde Bardowick 14.04.2025
36 Flecken Bardowick 14.04.2025
BgRo MEHRING STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG e




Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Der folgenden Tabelle sind die Abwdgungs- und Beschlussvorschldge zu den Stellungnahmen mit Anregungen der Behdrden und sonstigen Trégern

offent

licher Belange aus der férmlichen Beteiligung zu entnehmen.

Nr. |Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange | Abwdgungs- und Beschlussvorschidge
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)
01 Landkreis Lineburg, 22.05.2025

ich bedanke mich fur die Beteiligung an oben genanntem Verfahren
und nehme zu dem Vorhaben wie folgt Stellung:

Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung)

Die Planungen fUr eine Attraktivierung der Nahversorgung im Grund-
zentrum Reppenstedt begriBe ich. Die Einhaltung des Integrationsge-
bots und des Konzentrationsgebots habe ich bereits in der frihzeitigen
Beteiligung als gegeben attestiert. Das nun dargebrachte Gutachten
prUft auch die Einhaltung des Kongruenzgebots sowie des Beein-
tréchtigungsverbots. Da es noch kein konkretes Umsetzungsvorhaben
gibt, wird die Wirkungsprognose rekursiv erstellt und orientiert sich da-
bei das Beeintrdchtigungsverbot betreffend an der Bedenklichkeits-
schwelle von 10 Prozent. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis,
dass ein Vollsortimenter mit einer Verkaufsfidche von 1.800 m? raum-
vertraglich umgesetzt werden kann.

Durch die Annahme einer FiGichenleistung von 5.000 €/m?2in Abschnitt
6.2 des Einzelhandelsgutachten erfolgt die Schwellenwertanalyse for
einen Vollsortimenter. FUr einen Discounter waren héhere Fidchenleis-
tungen (siehe die fUr den Penny-Markt angenommene Fldchenleis-
tung) anzusetzen.

Da die Auswirkungsanalyse zur Raumvertraglichkeit des Einzelhan-
delsvorhabens die Einrichtung eines Vollsortimenters gepruft hat, ist in
der textlichen Festsetzung des B-Plans unter Art der baulichen Festset-
zung der Betriebstyp des Lebensmittelmarkts zu konkrefisieren.

Abwadgung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

An der textlichen Festsetzung wird festgehalten. Sie wurde nach Emp-
fehlung des Einzelhandelsgutachten formuliert.

BURO MEHRING STADT +

LUNEBURG
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Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Bavordnung (FD Bauen)

Textliche Festsetzung § 2 ,,MaB der baulichen Nutzung", Nr.2.1:

Unterer Bezugspunkt der festgesetzten maximalen Firsthdhe ist die
Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens.

Oberer Bezugspunkt der festgesetzten maximalen FirsthGhe ist der
Schnittpunkt der Dachhaut mit der linear fortgefGhrten Senkrechten
der AuBenkante der AuBenwand.

Der obere Bezugspunkt ist der hdchste Punkt des Daches. Hier wurde
offensichtlich falschlicherweise die ErklGrung fur die Traufhéhe Uber-
nommen und nicht auf die Firsthdhe Bezug genommen.

§ 2 Nr. 2 ,Décher von Hauptgebduden* der OBV: Es wird geraten,
»gldnzende Dachdeckungsmaterialien* zu konkretisieren.

§ 3 .AuBenwdnde von Hauptgeb&uden* der OBV: Untergeordnet
sind Putz in weiBer Farbe und Holz in farblosen, fransparenten Anstri-
chen, grau oder schwedenrot zuldssig.

Es wird geraten, zu konkretisieren, was mit ,untergeordnet” gemeint
ist.

Der Fehler wird korrigiert.

Eine Konkretisierung bzw. Erl@uterung in der Begrindung ist nicht er-
forderlich. Es wird bereits ausgefUhrt, dass Blendwirkungen vermieden
werden sollen.

Untergeordnet heiBt nach dem Wortlaut in § 3 der OBV ,weniger als
50 %", da mindestens 50 Prozent der AuBenwdnde mit Verblendmau-
erwerk zu gestalten sind.

Brandschutz (FD Bauen - 60.72)

Nach dem ,Niedersdchsischen Gesetz Uber den Brandschutz und die
Hilfeleistung der Feuerwehr" (Nieders&chsisches Brandschutzgesetz —
NBrandSchG) vom 18.07.2012 ist die Gemeinde (Samtgemeinde) ver-
pflichtet, fir eine Grundversorgung mit Loschwasser zu sorgen (§ 2
Abs. 1 NBrandSchG). Der Léschwasserbedarf (m3/h) ist nach der To-
belle im Absatz 4 der Technischen Regel ,,Arbeitsblatt W 405" des
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) festzule-
gen.

Aus brandschutztechnischer Sicht muss fUr die Grundversorgung des
gesamten Gebietes eine Léschwassermenge von mindestens 192

Die Angaben wurden bereitfs in die Begrindung aufgenommen. Sie
betreffen die ErschlieBungs- und BauausfGhrungsplanung.

Die geforderte Léschwassermenge von mindestens 192 m3/h Uber
2 Stunden gemdB der Tabelle im Absatz 4 der Technischen Regel

BURO MEHRING STADT +

LUNEBURG

LANDSCHAFTSPLANUNG
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Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

m3/h Uber 2 Stunden vorhanden sein, die in einer Enffernung von
hochstens 300 m zur Verfugung stehen muss. Die Abstande der Losch-
wasserentnahmestellen untereinander durfen héchstens 140 m betro-
gen.

Sollte die erforderliche Loschwassermenge nicht durch die zentrale
Trinkwasserversorgung sichergestellt werden, ist frUhzeitig eine umfas-
sende Planung unter Einbeziehung der zentralen Trinkwasserversor-
gung, moglicher Léschwasserbrunnen, Loschwasserbehdlter oder
Loschwasserteiche erforderlich.

Bei der weiteren Ausfihrungsplanung der Loschwasserversorgung ist
die ortliche Feuerwehr (Gemeindebrandmeister) einzubinden.

"Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfa-
chese.V. (DVGW) ware bei hoher baulicher Dichte und groBer Brand-
gefahr anzunehmen, wenn die Umfassungen nicht feuerbestdndig
oder feuerhemmend wdaren und weiche Bedachung vorlége.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Plangebiet Gebd&ude
mit feuerbestdndiger oder feuernemmender Umfassung errichtet
werden. Im Rahmen der ortlichen Bauvorschrift wird weiche Beda-
chung ausgeschlossen. Somit ist anzunehmen, dass eine Léschwasser-
menge von 26 m3/h Uber 2 Stunden ausreichend wdre.

. Die Begrindung wird entsprechend angepasst.

Bodendenkmalschutz (FD Umwelt)

Nach Benehmensherstellung mit dem Niederséchsischen Landesamt
fur Denkmalpflege, Regionalreferat Lineburg

(Arch&ologie) wird folgende Stellungnahme als Untere Denkmal-
schutzbehodrde (UDSchB) abgegeben:

Im Wirkungsbereich des oben genannten Vorhabens sind zurzeit keine
Bodenfunde bekannt. Gegen das Vorhaben bestehen aus denkmal-
fachlicher Sicht daher keine Bedenken. Verdnderungen oder nicht
vorliegende Informationen zu o.g. Verfahren kénnen eine abwei-
chende Einschatzung bedeuten und bedUrfen daher einer neuen
Stellungnahme.

Die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) bleibt unbe-
rohrt. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gege-
ben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverziglich
der Gemeinde oder einem Beauftragten fur die arch&ologische
Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG) anzuzeigen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis auf § 14 NDSchG wurde bereits in die Planzeichnung auf-
genommen.

BURO MEHRING STADT +

LUNEBURG
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Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Nr. |Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange | Abwdgungs- und Beschlussvorschlage
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)
5 Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt)

GrUnordnung

Die Offnung des Baches als dffentliche Grinflache der Grabenbd-
schung um 20 m nach Suden wird begriBt.

Eine Einbindung und Veranschaulichung des LSG ist fUr die Schaffung
von Verst@ndnis und Bewusstsein immer wichtiger. Ein Betreten des
Uferbereichs sollte noch einmal geprUft werden. Der gesamte Bereich
ist derzeit nicht zu betreten und wirde hierdurch ggf. unnétig neu ge-
stort werden.

Einen Blick ins Schutzgebiet erméglichen ist hingegen sehr gut.
Gehdlze

Auf dem FlurstUck 25/24 verspringt die Baugrenze anders als die FIG-
che zum Erhalt festgesetzter Gehdlze.

Diese Fl&dche fUr den Erhalt sollte entlang der Baugrenze verlaufen.
Dies wurde dem Luftbild und der Ausdehnung der Gehdlze entspre-
chen.

Somit wird zusatzlich ein Puffer zum LSG geschaffen.

Zudem wird der nérdliche Teil des Flursticks 45/50 durch den B-Plan
bebaubar. Bisher ist hier ein Teich im alten B-Plan und Gehdlze aus
den Luftbildern zu erkennen. Eine damals im B-Plan festgesetzte
Weide ist nicht mehr erkennbar, dafir sind andere Gehdlze aufge-
kommen.

Auch hier wirde ein zusatzlicher Puffer zum LSG geschaffen werden.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Das betroffene FlurstGck heit 45/24. In die Erhaltungsfidche werden
die vor Ort eingemessenen, auf die sGdlichen Nachbargrundsticke
Uberhdngenden Baumkronentraufen der nérdlich aufgewachsenen
Waldbdume einbezogen. Somit werden die wertvollen zu dem LSG
gehodrenden Waldb&ume mit Ihren Kronentraufen geschuitzt. Die text-
liche Festsetzung 6.1 wird dahingehend klarstellend umformuliert, dass
,die randlichen Waldbdume eines geschutzten Waldbiotops im Be-
reich Ihrer Uberhdngenden Kronentraufen zu schitzen und zu erhal-
ten sind". Die Begrundung wird um Hinweise auf die sie auf die DIN
18920 zum Schutz von B&dumen, PflanzenbestGnden und Vegetations-
flachen bei BaumaBnahmen ergénzt.

Das betroffene FlurstUck heilt 45/40.

Im Luftbild sind die Kronentraufen der Waldbdume, die von Norden in
das urbane Gebiet ragen, nicht von den Gartengehdlzen zu unter-
scheiden, die auf den FlurstUcken 45/40 und 45/24 aufgepragt sind
(s.0.). Ziel der Erhaltungsfestsetzung ist der Schutz des nérdlich angren-
zenden Waldrandes. Die Gartenbdume und der weitere Gehdlzbe-
stand in den Gdarten kann und soll nicht erhalten werden.

BURO MEHRING STADT +
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Gemeinde Reppenstedt — Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV

Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Im Abwdagungsdokument wird beschrieben, dass die Kronentraufbe-
reiche aufgemessen und als zu erhalten festgesetzt wurde. Laut Luft-
bild sind die Gehdlze der oben beschriebenen FlurstUcke anders zu
erkennen, als sie im Entwurf des B-Plans eingezeichnet worden sind.
Dies sollte noch einmal aufgegriffen und ggf. angepasst werden.

Der Erhaltungssireifen dient dem Schutz des LSG durch Beeintrachfi-
gungen.

Die Geholze, die nicht festgesetzt worden sind, sollen moglichst erhal-
ten bleiben. Auch die Geholze auf dem FlurstUck 45/36 sind ortsbild-
pragend und sollten im B-Plan festgesetzt werden. Sie verdecken zu-
dem den Blick auf die zukUnftige Bebauung von West nach Ost.

Jedes Jahr nimmt die Anzahl der Bdume im Siedlungsbereich ab.
B&ume leisten jedoch in vielerlei Hinsicht einen wertvollen Beitrag: sie
kUhlen und reinigen die Umgebungsluft, sie helfen den Grundwasser-
spiegel hoch zu halten, sie schitzen vor Bodenerosion und bieten vie-
len Tieren Schutz und Nahrung.

Deswegen wird bei etwaiger Entnahme von Gehdlzen dringend emp-
fohlen neue Baume als Ersatz zu pflanzen.

Pflanzliste 1 — Hinweis

Der Bergahorn zahlt laut Geholzliste des NLWKN nicht zu den gebiefts-
eigenen Gehdlzen Niedersachsens, ebenso wie die Baumhasel. Als Er-
satz oder fUr die Pflanzung entlang ,,An der Landwehr" oder im Bau-
gebiet selber, ist die hier angegebene Artenauswahl in Ordnung. FUr
eine die FiGche mit Bindung zur Bepflanzung sollten aufgrund der un-
mittelbaren N&he zum LSG andere Gehdlze aus der Liste des NLWKN
aufgenommen werden. Ggf. ist eine Pflanzliste 2 hier hilfreich.

Artenschutz

Zum Schutz wildlebender Tiere sind etwaige Vegetationsarbeiten an
Hecken, Gebuschen und Gehdlzen (z.B. das Entfernen oder auf den

Die auf dem Flurstick 45/36 stehenden B&ume und weiteren Gehodlze
sollen und k&nnen nicht erhalten werden. Das dem Bebauungsplan
Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte" zugrunde liegende Planungskonzept
umfasst die Neugestaltung der Ortsmitte im Bereich des Plangebietes.
Um die nordostlichen Waldrander besser zu schitzen wird das Baufeld
nach Sudwesten an die StraBe ,,An der Landwehr" herangeschoben.
Die Bestandsb&ume befinden sich innerhallb des Baufeldes und kon-
nen nicht erhalten werden. Im Zuge der Neugestaltung des Gebietes
werden an geeigneten Standorten neue Bdume angepflanzt. In der
textlichen Festsetzung 6.2 ist bereits der Ersatz im Verhdaltnis 1: 1 festge-
setzt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. FUr die Erhaltungsfestset-
zung 6.1 wird kein Ersatz festgesetzt, da lediglich die in randlichen
Waldb&ume, deren Kronen in das Plangebiet Gberhdngen geschitzt
werden.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

BURO MEHRING STADT +
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Stock sefzen) ausschlieBlich in der Zeit vom 01. Oktober des Jahres bis
spatestens Ende Februar des Folgejahres (auBerhalb der Brut- und
Setzzeit sowie Vegetationsperiode) durchzufGhren.

Innerhalb dieses Zeitraums ist auf gartnerisch genutzten Grundfldchen
das Fallen von Badumen (keine GebUsche und Hecken) erlaubt (§ 39
Abs. 5 Satz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)).

In jedem Fall ist vom Bauherren vor Beginn der Arbeiten sicherzustel-
len, dass weder wildlebende Arten selbst, noch ihre Lebensstatten
(z.B. Nester, Wochenstuben) durch die Arbeiten beschéadigt oder zer-
stort/getdtet werden, um einen VerstoBB gegen den Artenschutz (§39
Abs. 1 BNatSchG) vorzubeugen.

Hier ist dringend empfohlen eine fachkundige Person einzubinden
und in Abstimmung mit der UNB zu treten.

Empfehlung ist allerdings einen Baum auBerhalb der Brut- und Auf-
zucht-Zeit (01.04.-15.07.) zu fallen und ihn im Vorwege auf Nester und
H&hlungen zu untersuchen, um nicht in artenschutzrechtliche Kon-
flikte (Vogelnest, Fledermaushdhle ...) zu kommen.

Auch vor dem Abriss der Gebdude ist ebenfalls eine artenschutzrecht-
liche Beurteilung durch eine fachkundige Person durchzufUhren und
mit der UNB in Abstimmung zu treten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein entsprechender Hinweis
wurde bereits in die Planzeichnung aufgenommen. Er wird entspre-
chend den nebenstehenden AusfUhrungen ergdnzt.

Der Hinweis zum Artenschutz wird um den Gebdudealbriss ergdnzt.

Wald (FD Umwelt)
Wald im Sinne des NWaldLG ist nicht direkt betroffen.

Gem. Abwdagungsdokument wird erl@utert, dass die Planungen nur
innerhalb der bereits Gberbauten FlGche stattfinden und der angren-
zende Wald im LSG nicht betroffen ist.

Durch den o.g. Pufferbereich zum LSG und zum Wald wird beides vor
BeeintrGchtigungen geschutzt. Entsprechend ist der Puffer auf den
0.g. Flurstcken noch einmal zu prifen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die fexiliche Erhal-
tungsfestsetzung wird ergdnzt, um einen wirksamen Puffer gegenuUber
dem nordlichen Wald sicherzustellen.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Nach Benehmensherstellung mit dem Forstamt Sellhorn wird zudem
folgende Stellungnahme mit Hinweisen abgegeben:

Ostlich an das Plangebiet grenzt ein ca. 70 bis 90-jé&hriger Erlenmisch-
wald mit Esche, Birke, Weide und Ahorn. In der Strauchschicht finden
sich Holunder und Eschen-Naturverjongung.

Nordlich an das Plangebiet grenzt ein im Randbereich locker bestock-
ter, ca. 40 bis 60-jahriger Erlen-Weiden-Mischwald. In der Strauch-
schicht finden sich Hasel, WeiBdorn, Holunder und Naturverjngung
aus Erle und Weide.

Auf Grund ihrer GroBe und Baumdichte weisen diese mit Waldbdu-
men bestockten Fldchen einen Naturhaushalt mit eigenem Binnen-
klima auf.

Es handelt sich bei beiden FlGchen um Wald im Sinne des § 2
NWaldLG.

DarUber hinaus befinden sich beide Waldgebiete im Landschafts-
schutzgebiet LG 001 und unterliegen nach § 30 BNatSchG einem be-
sonderen Schutz.

Waldrénder besitzen als linienférmige Ubergangsbiotope zwischen
Wald und offener Landschaft mit ihrer groBen Artenvielfalt eine hohe
Bedeutung fur den Artenschutz und den Biotopverbund. Sie berei-
chern das Landschaftsbild und schitzen den Waldbestand gegen
Aushagerung und Windwurf. DarUber hinaus haben sie eine hohe Be-
deutung fur den Erholungswert der Landschaft.

In der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 41 ,Einzelhandel Orts-
mitte" ist die Baugrenze mit einem Abstand von 15, bzw. 3 m zum
Wald geplant.

Dieser geplante Abstand ist aus waldfachlicher Sicht unzureichend.

Begrindung:

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestandsbebauung und die Bau-
grenzen der rechtskraftigen Bebauungspl@ne keinen Abstand von
30 m zum Wald einhalten. Der 30 m Abstand ist nicht verbindlich ge-
regelt. Er wird lediglich in der unverbindlichen Begrindung des RROP
erwdhnt.

Zur Abstimmung des Waldabstandes fand am 13.11.2023 ein Ortster-
min mit dem Landkreis LUneburg statt, dessen Ergebnis im Folgenden
zusammengefasst wird:

Der nordostlich an das Plangebiet angrenzende Wald liegt in dem
Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Landkreises LUneburg. Das LSG
grenzt an das Plangebiet an und liegt somit auBerhalb des Plange-
bietes. Das LSG darf durch die Planung nicht beeintrachtigt werden.
Die Planung darf zu keiner schleichenden Verlagerung der Wald-
grenze fUhren. Eine entsprechende Aussage wurde in die Begrin-
dung des Bebauungsplanes aufgenommen.

Der LK LUneburg réumt ein, dass aufgrund der bereits nahe zu angren-
zenden Waldrédndern liegenden Bestandsbebauung ein Abstand der
Baugrenze von 30 m zum Waldrand unrealistisch ist.

Der bisherige Vorentwurf des Bebauungsplanes setzt die Baugrenze
weitgehend noch in einem Abstand von 3 m zu der Plangebiets-
grenze fest. Im Entwurf des Bebauungsplans wird die Baugrenze ge-
genUber dem WaldgrundstUck unter Aussparung Uberhdngender
Kronentraufbereiche im urbanen Gebiet in Abstdnden von ca. 3,7 bis
ca. 11,5 m und im sonstigen Sondergebiet im Abstand von 15 m fest-
gesetzt. Dadurch kann den Anforderungen an den Schutz des Waldes
angemessen Rechnung getragen werden.

Durch Erhaltungsfestsetzungen wird der Waldrand geschitzt.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Im RROP des Landkreises LUneburg ist festgehalten, dass ein Mindest-
abstand von 30 m (einer Baumlédnge) zwischen dem Wald und der
geplanten Bebauung einzuhalten ist, da beim Unterschreiten des Min-
destabstandes mit Gefédhrdungen von Menschen, Gebd&uden und
anderen Sachwerten gerechnet werden muss.

Aus Grunden

[1 der Gefahrenabwehr (groBkronige Laubbdume sind insbesondere
wdhrend der Vegetationszeit besonders bruch- und windwurfgefahr-
det),

[ der Waldbrandvorsorge,

[1 der Einschrénkungen und dem erhdhten Aufwand bei der Waldbe-
wirtschaftung (siehe Urteil VGH Mannheim v. 07.12.1988 — 3 § 2993/88),

[ und aus den o.g. walddkologischen Grunden ist ein Mindestab-
stand von einer Baumldnge (30 m) zwischen dem Wald und der ge-
planten Bebauung einzuhalten (siehe auch § 1 (6) Ziffer 1 BauGB, § 3
(1) NBauO).

Ich bitte darum, den Lageplan entsprechend anzupassen.

Im Nordostlichen Teil des Plangebiets ist der westliche Rand des o.g.
Erlenmischwaldes als ,Offentliche Grinfléche, Zweckbestimmung
,Gewdsserrand" dargestellt.

Da es sich bei dieser Fldiche um den Waldrand des Erlenmischwaldes
handelt, der eine Waldeigenschaft nach § 2 NWaldLG aufweist, bitte
ich darum, die Planzeichnung anzupassen und diese Fldche als ,FIG-
che fUr Wald" darzustellen.

An der bisherigen Planung wird festgehalten. Gefahren werden durch
die festgesetzten Baugrenzen angemessen abgewehrt.

Wasserwirtschaft (FD Umwelt)

Es bestehen keine Bedenken.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.
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Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Immissionsschutz (FD Umwelt)

Die im Schalltechnischen Gutachten vom 22.10.2024, erstellt durch
BMH PartGmbH, empfohlenen SchallschutzmaBnahmen sind in die
textliche Festsetzung des Bebauungsplans aufgenommen worden.

Zusatzlich sollten noch folgende Vorgaben aus dem Gutachten im B-
Plan festgesetzt werden:

e Im Bereich der im SO geplanten Gebd&ude (,IO" 11) sind
die Ladezonen eingehaust herzustellen, sodass die maB-
gebliche Schallabstrahlung lediglich Uber das ,,geschlos-
sene" Tor zu erwarten ist.

Im sudlichen Teilbereich der MU-Gebiete wird der Orientierungswert
tags um bis zu 9 bB(A) durch den StraBenverkehrsi@rm Uberschritten.

e Schutzbedurftige AuBenwohnbereiche sind ldrmabge-
wandt anzuordnen. Alternativ kénnen geeignete Ab-
schirmmaBnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wintergdrten
oder vergleichbare SchallschutzmaBnahmen) vorgese-
hen werden, um an den senkrecht zur StraBe bzw. direkt
zur StraBe gelegenen Fassade schutzwirdige AuBenwohn-
bereiche zu errichten.

In den Bebauungsplan wurde bereits ein Hinweis aufgenommen, dass
in dem Sonstigen Sondergebiet “Einzelhandel, Wohnen und Dienstleis-
tungen” vorgesehene Ladezonen (beispielsweise an einem Lebens-
mitteimarkt) einzuhausen sind und dass der Umfang der méglichen
Einhausung (SchallddmmmaBe etc.) im Rahmen des Bauantragsver-
fahrens nach genauer Kenntnis der Lage und des Nutzungsumfanges
zu ermitteln ist. Dies ist ausreichend.

Der nebenstehenden Empfehlung wird gefolgt. Eine entsprechende
Festsetzung wird aufgenommen. Die Begrindung wird entsprechend
erganzt.

Bodenschutz (FD Umwelt)

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.

Klimaschutz (FD Klimaschutz, Kreisentwicklung, Wirtschaft)

Der Landkreis Luneburg hat sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu wer-
den. Den Planungsunterlagen ist zu enthehmen, dass nicht 50% der
Dachfladche mit Solarenergieanlagen zur Stromerzeugung ausgestat-
tet werden sollen. Laut § 32a NBauO ist bei der Errichtung von Gebdu-

den, die mindestens eine Dachfldéche von 50 m? aufweisen,
BHRO MEHRING STADT +
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

mindestens 50% der Dachfladche mit Solarenergieanlagen zur Strom-
erzeugung auszustatten. Ich empfehle eine Prifung.

Aus Sicht der Klimaanpassung gilt es zu beachten, dass am Rand des
Plangebiets gemdaB den Starkregengefahrenkarten des Bundesamts
fUr Kartographie und Geoddsie (BKG) (verfUgbar unter geoportal.de)
im Falle eines Starkregenereignisses eine auBergewdhnliche Uberflu-
tungstiefe sowie FlieBgeschwindigkeit auftreten kdnnen. Es wird daher
empfohlen, eine vertiefende Untersuchung der értlichen Gegeben-
heiten durchzufUhren.

In diesem Zusammenhang ist die Planung eines Grundachs ausdrick-
lich zu begriBen. Zudem sollte geprift werden, ob eine Erweiterung
der Stellplatzfldchen erforderlich ist, da versiegelte Flidchen aus Sicht
der Klimaanpassung grundsétzlich zu vermeiden sind, wo immer dies
maoglichist. Auch im Rahmen der angestrebten MobilitGtswende sollte
der Bedarf zusatzlicher Stellpl&tze kritisch hinterfragt werden.

DarGber hinaus wird empfohlen, die Verwendung wasserdurchldssi-
ger Bodenbeldge zu prufen, um die Versickerung von Niederschlags-
wasser zu ermoéglichen. Ebenso sollte die Begrinung der Stellplatze
sowie weiterer Fldchen in Betracht gezogen werden, um der Enfste-
hung von Hiftzeinseln entgegenzuwirken und die Aufenthaltsqualitat
zu verbessern. In diesem Zusammenhang sollte auch gepruft werden,
ob eine Verschattung der Stellplatze mdglich ist und diese mit PV und
Grundach ausgestattet werden kann.

Bei der Gestaltung von Fassaden und Ddchern ist zu beachten, dass
dunkle Farbténe Sonnenstrahlung stark absorbieren und dadurch zur
Bildung von Wdarmeinseln sowie zur Erhéhung der Umgebungstempe-
rafur beitragen kdnnen. Helle und glatte Fassadenoberfldchen hinge-
gen reflektieren das Sonnenlicht, senken die Umgebungstemperatur
und reduzieren den Energiebedarf fir KihimaBnahmen. Vor diesem
Hintergrund sollte die im Planentwurf vorgesehene Festsetzung sehr
dunkler Farbténe fir AuBenwdnde nochmals Uberprift werden.

Eine PrUfung ist bereits durchgefGhrt worden. Entsprechend sind die
textlichen Festsetzungen 4.1 und 4.2 zum Klimaschutz gewdhlt wor-
den. Die Vorgaben von § 32a NBauO werden im Plangebiet einge-
halten. Lediglich auf der Dachfléche des geplanten Einzelhandels-
standortes soll davon zugunsten des Schutzes vor Starkregen, der
Wasserrickhaltung sowie des Lokalklimas und der Aufenthaltsqualitat
im Ortszentrum von Reppenstedt abgewichen werden.

Die Angaben zum Starkregen werden in die Kapitel 11.1.2 und 11.2.1
der Begrindung aufgenommen. Im Rahmen der BauausfUhrungspla-
nung wird ein angepasstes Oberfldchenentwdsserungssystem vorge-
legt. Die o.g. Festsetzungen fUr die RUckhaltung von Regenwasser auf
dem groBfladchigen Dach eines geplanten Einzelhandelsmarktes die-
nen bereits dem Schutz vor Starkregen. Zu berUcksichtigen ist, dass
das Plangebiet bereits aktuell stark baulich genutzt und auch entwdas-
sert wird. Uberflutungen sind in der Vergangenheit nicht aufgetreten.

Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung unter FederfUhrung der Ge-
meinde Reppenstedt wird geprUft, wo wasserdurchlassiger Bodenbe-
l&ge Verwendung finden kdnnen.

Auch wird im Rahmen des Konzeptes der Neugestaltung des Plange-
bietes die Bepflanzung mit schattenspendenden BGdumen geplant.

Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sehr
dunkle Farben werden im Rahmen der OBV nicht festgesetzt, sondern
wie fUr Norddeutschland und auch das Gemeindegebiet von Rep-
penstedt typisch Verblendmauerwerk in roter bis rotbrauner Farbung.
Das typische Ortsbild soll bei allen Bestrebungen zum Klimaschutz er-
halten werden. Es wird jedoch auch untergeordnet u.a. Putz in weiBer
Farbe sowie Holz mit farblosen, transparenten Anstrichen zugelassen.
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Nr. |Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange | Abwdgungs- und Beschlussvorschlage
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)
Dunklere, aber nicht sehr dunkle Farbténe werden untergeordnet nur
als Holzanstrich zugelassen.
11 StraBenverkehr (FD Verkehrsangelegenheiten und BuBgeldstelle)
Aus straBenverkehrsrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.
Hinweis:
Lt. der verkehrstechnischen Untersuchung sind nur geringfigige Ver- | Der Hinweis zur Leistungsfahigkeit des Knotenpunktes wird zur Kenntnis
kehrssteigerungen zu erwarten. Die Leistungsfahigkeit und Verkehrs- | genommen.
qualitat der Knotenpunkte an der Grundsticksanbindung sowie im
Umfeld soll weiterhin ausreichend sein.
12 | OPNV (FD Mobilitéit)
Aus Sicht des Fachdienstes Mobilitat als Trdger des straBengebunde- | Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.
nen OPNV sowie als Trager der Schilerbeférderung bestehen keine | . . . " .
: ; Die Hinweise zum OPNV werden zur Kenntnis genommen.
Bedenken gegen die Aufstellung des vorliegenden B-Plans. Belange
des straBengebundenen OPNV sind nicht betroffen. Uber die Halte- | Sie wurden auch bereits in die Begrindung aufgenommen.
stelle Reppenstedt, Landwehrplatz sind das Plangebiet und der dort
geplante vergroBerte Einzelhandelsstandort an den Busverkehr ange-
bunden. Diese Haltestelle wird von der Stadtbuslinie 5013, der regio-
nalen Hauptlinie 5200 sowie von den Linien 5202 und 5203 bedient.
13 | Radverkehr (FD Mobilitat)

Belange der Radverkehrskoordination sind nicht betroffen.

Tageseinrichtungen fir Kinder und Jugendliche (FD Jugendhilfe und
Sport)

Keine Bedenken.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Radverkehrskoordi-
nation nicht betroffen sind und darUber hinaus auch keine Bedenken
bestehen.
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14 | Gesundheit (FD Gesundheit)

Aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit gebe ich folgende Empfeh-
lungen, um Schutz der Bevolkerung vor schédlichen Umwelteinwirkun-
gen sicherzustellen:

Larmschutz

1. Relevante Larmguellen und Vorbelastung

Laut schalltechnischem Gutachten bestehen im Geltungsbereich des
Bebauungsplans sowie in dessen direkter Umgebung folgende rele-
vante Ladrmquellen:

e StraBenverkehrsldrm der LUneburger LandstraBe (L 216) mit
prognostizierten Immissionspegeln von bis zu 81 dB(A) tags-
Uber und 73 dB(A) nachts,

o Gewerbeldrm durch den geplanten Einzelhandelsstandort,
insbesondere:

e fechnische Anlagen (z. B. RUckkUhler mit Schallleistungspegel
von 68 dB(A)),

o Parkplatze mit Emissionspegeln von bis zu 85 dB(A),

¢ Anlieferungen und Bewegungen von Einkaufswagen,

e Vorbelastung durch bestehende gewerbliche Nutzungen (z.
B. Kik-Markft, sudlich gelegene Kleinbetriebe).

2. Bewertung unter gesundheitswissenschaftlichen Aspekten

2.1 StraBenverkehrsldrm

Die von der WHO empfohlenen Richtwerte fir Umgebungslé@rm liegen
bei:

e <53 dB(A) tagsUber (LDEN),
e <45 dB(A) nachts (LNight).

Die Herleitungen sind zutreffend.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Zu der Bauleitplanung ist ein Schallgutachten vorgelegt worden. Auf
dieser Basis wurden unter Zugrundelegen der einschlédgigen techni-
sche Regelwerke, der TA- Larm und der DIN 18005, Festsetzungen zum
Immissionsschutz getroffen.
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Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Diese Schwellenwerte dienen dem Schutz vor kardiovaskuldren Er-
krankungen, Schlafstérungen, Depressionen und Lernbeeintrdchti-
gungen bei Kindern. Die im Gutachten ermittelten Werte fUr die L 216
Uberschreiten diese Empfehlungen deutlich. Besonders kritisch ist die
nachtliche Belastung von bis zu 73 dB(A), welche nach Studienlage
mit erhdhtem Risiko fUr Hypertonie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen
einhergeht. Eine ldrmbedingte Einschrénkung der Erholungsfunktion
des Wohnens ist in angrenzenden Gebieten anzunehmen.

2.2 Gewerbeldrm (Einzelhandelsnutzung)

GemdRB TA Larm gelten fur allgemeine Wohngebiete (WA) folgende
Immissionsrichtwerte:

e tagsUber: 50 dB(A),
e nachts: 35 dB(A).

FUr urbane Gebiete (MU) gelten geringfUgig hdhere Werte (63 dB(A)
tags / 45 dB(A) nachts). Das Gutachten zeigt, dass bei Einhaltung
technischer VorsorgemaBnahmen (z. B. l&Grmreduzierte RUckkUhler,
eingehauste Ladezonen) diese Werte unterschritten werden kénnen.
Die Vorbelastung wird konservativ berUcksichtigt, sodass der zusatzli-
che Beitrag durch den neuen Markt gesundheitlich nicht als erheblich
zu bewerten ist — vorausgesetzt, die beschriebenen MaBnahmen wer-
den baulich und beftrieblich umgesetzt.

3.3 Parkplatz- und Anlieferlérm

Impulsartige Gerdusche (z. B. Einkaufswagen, Lieferungen) werden
von der WHO als besonders stérend und gesundheitsrelevant einge-
stuft. In unmittelbarer Nahe zu Wohnnutzungen kann dies zu erhdhter
Beldstigung, Stressreaktionen und langfristig zu Gesundheitsrisiken fUh-
ren. Die Emissionen durch Parkfldchen (bis 85 dB(A)) erfordern daher
eine gezielte stddtebauliche und technische Larmminderung, etwa
durch:

e l&drmarme Bodenbelage,

In den Bebauungsplan ist u.a. die texiliche Festsetzung aufgenom-
men worden, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bei ei-
ner AuBenldrmbelastung Uber 45 dB(A) nachts Schlafrume mit einer
vom Offnen der Fenster unabhd&ngigen Liftung auszustatten sind, um
den gesunden Schlaf zu gewdhrleisten. Die weiteren Festsetzungen
zum Immissionsschutz legen die Grundlage fur die Sicherstellung ge-
sunder Wohnverhdltnisse im Ortszentrum von Reppenstedt. Weitere
Regelungen sind nicht erforderlich. Es wird darauf hingewiesen, dass
im Plangebiet kein Erholungsgebiet geplant wird.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die verbindlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans sind bei der BauausfUhrung zu be-
rGcksichtigen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen (s.0. Hinweise zum
Schallgutachten).
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Abwagungs- und Beschlussvorschldage

e schallabsorbierende Einfriedungen,
e Begrenzung der Befriebszeiten.

3. Empfehlungen des Gesundheitsamtes

Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht wird empfohlen:

1. Verankerung baulicher LarmschutzmaBnahmen im Bebauungs-
plan:

e ladrmmindernde Fassaden und Fenster fUr angrenzende
Wohnnutzungen (passiver Schallschutz),

e verpflichtender Einsatz ldrmarmer technischer Aggre-
gate,

e Schallschutz fUr Ladezonen und Stellplatze.

2. Betriebliche Regelungen:

e Begrenzung der Betriebszeiten fUr Anlieferung und Au-
Benanlagen (z. B. 7-20 Uhr),

¢ Vermeidung von Nachtanlieferungen und ndchtlicher
Nutzung der Stellplatze.

3. Vermeidung zusatzlicher Belastungen durch integrative Planung:

e Abschirmung l&rmintensiver Nutzungen von sensiblen Be-
reichen,

e Nufzung von Bepflanzung und stédtebaulichen Pufferzo-
nen zur Reduktion der Larmweiterleitung.

4. Fazit

Die mit dem Vorhaben verbundenen L&rmemissionen Uberschreiten
insbesondere im Hinblick auf den StraBenverkehr die gesundheitsba-
sierfen WHO-Empfehlungen. Das Vorhaben kann dennoch mit dem
gesundheitlichen Vorsorgeprinzip vereinbar sein, sofern die im schall-
technischen Gutachten dargelegten SchutzmaBnahmen verbindlich
festgesetzt und umgesetzt werden. Die Umsetzung eines infegrativen

Zu der Bauleitplanung ist ein Schallgutachten vorgelegt worden. Die
vorgeschlagenen Festsetzungen und Hinweise zum Immissionsschutz
wurden in den Bebauungsplan aufgenommen. Weitere |Grmmin-
dernde MaBnahamen kénnen im Rahmen der BauausfUhrung be-
rGcksichtigt werden. Eine textliche Festsetzung zum schalltechnischen
EinzelInachweises nach DIN 4109 wurde in den Bebauungsplan aufge-
nommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die im schalltechni-
schen Gutachten dargelegten SchutzmaBnahmen wurden als ver-
bindliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen und
sind somif im Rahmen der Bauantragsverfahren zu berGcksichtigen.
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Abwagungs- und Beschlussvorschldage

L&rmschutzkonzepfts ist daher zwingend notwendig, um eine nachhal-
tige Gesundheitsvorsorge fur die betroffene Bevolkerung sicherzustel-
len.

Trinkwasser

Bei der Planung und dem Bau und den Betrieb von Anlagen zur stén-
digen Wasserversorgung sind mindestens die allgemein anerkannten
Regeln der Technik einzuhalten. Insbesondere sind hier mindestens
die Anforderung der VDI 6023, der DIN EN 1717, der DIN EN 806, der
DIN 1988 und der DVGW-Arbeitsblatter W551 einzuhalten § 5 Nummer
1 und § 13 Abs. 1 Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

Aus den Immissionsschutzfestsetzungen im Bebauungsplan kann im
Rahmen der Bauausfuhrungsplanung ein integratives Larmschutzkon-
zept hergeleitet werden.

Die nebenstehenden Hinweise betreffen die BauausfUhrungsplanung.

KreisstraBen (Betrieb StraBenbau und -unterhaltung)

Verkehrliche Auswirkungen durch den B-Plan Nr. 41 Einzelhandel Orts-
mitte mit OBV auf KreisstraBen sind nicht erkennbar.

Aus der Sicht des Tréagers der StraBenbaulast und Verkehrssicherungs-
pflicht der KreisstraBen bestehen daher keine Bedenken und Anre-
gungen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.

Beschluss

Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Planung wird nicht
gedndert.

Bauordnung (FD Bauen)

e Der Fehler bezUglich Trauf- bzw. Firsth&he wird korrigiert.

e Eine Konkretisierung hinsichtlich glénzender Dachdeckungsmate-
rialien wird in die Begrindung aufgenommen.

¢ Die Begrindung wird gemdaB der Abwdgung zum Begriff ,,unter-
geordnet* in § 3 der OBV ergdnzt.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Brandschutz (FD Bauen — 60.72)/Bodendenkmalschutz (FD Umwelt)

In die OBV wird der Ausschluss weicher Bedachung aufgenommen.
Die Begrindung wird entsprechend angepasst. FUr weiche Bedao-
chungen musste eine Loéschwassermenge von mindestens 192 m3/h
Uber 2 Stunden zur Verfugung gestellt werden. Dies ist im Plangebiet
nicht méglich.

Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt)

Die textliche Festsetzung 6.1 wird dahingehend klargestellt, dass der
Schutz der randlichen Waldbdume des geschitzten Waldbiotops si-
cherzustellen ist.

»Auf der Fldche mit Bindungen fur Bepflanzungen und fUr die Erhal-
tung von Bdumen, Striuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewadssern in dem Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestim-
mung “Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen” sowie in dem Ur-
banen Gebiet ist der Schutz der randlich im geschiitzten Waldbiotop
auf dem Flurstiick 31/154 stehenden Waldbdume, deren Kronentrau-
fen in das Plangebiet hereinragen kKronentraufen—randlicher—\Wald-
baume-eines-geschiizten Waldbiotops dauerhaft zu

Erhalten sicherzustellen. Im Rahmen der Gefahrenabwehr und Ver-
kehrssicherungspflicht ist die Enftnahme von Kronenteilen oder die
fachgerechte Baumpflege zuléssig."

Der Hinweis zum Artenschutz wird ergénzt um die Angaben:

»In jedem Fall ist vom Bauherren vor Beginn der Arbeiten sicherzustel-
len, dass weder wildlebende Arten selbst, noch ihre Lebensstatten
(z.B. Nester, Wochenstuben) durch die Arbeiten beschadigt oder zer-
stért/getdtet werden, um einen VerstoBB gegen den Artenschutz (§39
Abs. 1 BNatSchG) vorzubeugen. Es wird empfohlen, eine fachkundige
Person einzubinden und in Abstimmung mit der UNB zu treten.*
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Es wird aufgenommen, dass auch vor dem Abriss der Gebdude eine
artenschutzrechtliche Beurteilung durch eine fachkundige Person
durchzufUhren und mit der UNB in Abstimmung zu treten ist.

Wald (FD Umwelt)

Die Hinweise und Empfehlungen zum Wald werden zur Kenntnis ge-
nommen. Unter BerUcksichtigung der bereits mit der Unteren Waldbe-
horde erfolgten Vorabstimmung werden die festgesetzten Baugren-
zen nicht gedndert. Jedoch wird die textliche Festsetzung 6.1 fUr die
Bindungsfl&che zum Schutz des angrenzenden Waldes ergénzt. (s.o.
Natur- und Landschaftsschutz). DarGber hinaus werden die Hinweise
zur Kenntnis genommen.

Wasserwirtschaft (FD Umwelt)/ Bodenschutz (FD Umwelt)

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.

Immissionsschutz (FD Umwelt)

¢ Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

e An dem Hinweis zur Einhausung von Ladenzonen wird festgehal-
ten.

e In dem Bebauungsplan wird eine textliche Festsetzung ergdnzt,
wonach im dem MU-Gebiet auBerhalb der sudlichen Baugrenze
mit Uberschreitung des Orientierungswertes tags um bis zu 9 bB(A)
durch StraBenverkehrsiGdrm schutzbedUrftige AuBenwohnberei-
che ldrmabgewandt anzuordnen sind oder alternativ geeignete
AbschirmmaBnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wintergérten oder
vergleichbare SchallschutzmmaBnahmen) vorzusehen sind.

Klimaschutz (FD Klimaschutz, Kreisentwicklung, Wirtschaft)

¢ Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

e Die Angaben zum Starkregen werden in die Kapitel 11.1.2 und
11.2.1 der Begrindung aufgenommen.

e Andenin der OBV festgesetzten wird festgehalten.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

StraBenverkehr (FD Verkehrsangelegenheiten und BuBgeldstelle)/
KreisstraBen (Betrieb StraBenbau und -unterhaltung)/ OPNV (FD Mobi-
lit&t)/ Radverkehr (FD Mobilitat) /Tageseinrichtungen fir Kinder und Ju-
gendliche (FD Jugendhilfe und Sport)

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen.
Gesundheit (FD Gesundheit)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, unter BerlGcksichtigung
der Abwdagung der Stellungnahmen des FD Umwelt zum Immissions-
schutz sind weitere Festsetzungen und Regelungen zum Immissions-
schutz nicht erforderlich.

04 Deutsche Telekom Technik GmbH, 14.04.2025

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als
NetzeigentUmerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG-
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevoll-
mdachtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der
0. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Von unserer Seite bestehen keine Bedenken gegen die Readlisierung
der MaBnahme.

Sollten hierfUr neue TelekommunikationsanschlUsse erforderlich sein,
wdre in dem beftroffenen Bereich ausreichend Infrastruktur vorhan-
den, um diese zu realisieren.

Aus unserer Sicht sind die Belange der Telekom somit zurzeit nicht be-
troffen.

Abwdagung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen nicht den
Bebauungsplan, sondern die AusfGhrungsplanung.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begrindung ist be-
reits nach der frOhzeitigen Beteiligung entsprechend ergdnzt worden.

05 Avacon Netz GmbH, 13.05.2025

1433709-AVA

Bezug nehmend auf |hr Schreiben teilen wir Ihnen mit, dass wir gegen
den Bebauungsplan Nr. 41 | Einzelhandel Ortsmitte” der Gemeinde
Reppenstedt mit értlicher Bauvor-schrift - Beteiligung der Behérden
und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemdaB § 4 Abs. 2 BauGB
grundsdatzlich keine Einwdnde erheben.

Die Avacon Netz GmbH betreibt im genannten Bereich Gas- und
Stromverteilungsanlagen.

Details zu unserem Anlagenbestand entnehmen Sie bitte aus den bei-
gefugten Planen.

Die Einhaltung der erforderlichen Sicherheitskriterien sowie weiteren
Anweisungen entnehmen Sie bitte der ebenfalls beigeflgten "Ava-
con Leitungsschutzanweisung'.

Die Zustimmung zum Bauprojekt entbindet die bauausfUhrende Firma
nicht von ihrer Erkundigungspflicht vor Beginn der Tiefbauarbeiten.
Hierbei ist eine Bearbeitungszeit von ca. 10 Tagen zu berUcksichtigen.

Abwagung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise betreffen
nicht den Bebauungsplan, sondern die AusfUhrungsplanung. Die ne-
benstehende Stellungnahme wird bei der AusfUhrungsplanung be-
rGcksichtigt.

Gas:
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwdgungs- und Beschlussvorschlage
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwdgungs- und Beschlussvorschlage

Strom-NS:

4
* avacon == ==

S

¢ | avacon =
|-

T

tl“:

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

06 Avacon Netz GmbH -Betrieb Spezialnetze, 16.04.2025

1433709-AVA

gern beantworten wir lhre Anfrage. Durch die im Betreff genannte
MaBnahme ist/sind unsere Fernmeldeleitung/en betroffen.

Abwdgung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise betreffen
nicht den Bebauungsplan, sondern die AusfUhrungsplanung. Die
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Bei Einhaltung der im Anhang aufgefUhrten Hinweise, haben wir ge-
gen das im Betreff genannte Vorhaben keine weiteren Einwdnde
oder Bedenken.

Anderungen der uns vorliegenden Planung bedirfen unserer ermeu-
ten PrGfung.

Wir bitten Sie, uns am weiteren Verfahren zu beteiligen.

nebenstehende Stellungnahme wird bei der AusfUhrungsplanung be-
rOcksichtigt.

ANHANG
Lfd.-Nr.: LR-ID: 1433709-AVA (bitte stets mit angeben)

Die Anzahl sowie Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) entneh-
men Sie bitte dem beigefigten Planwerk der Sparte Fernmelde.

Bei Fernmeldeleitungen wird ein Schutzbereich von 3,00 m, d. h. 1,50
m zu jeder Seite der jeweiligen Leitungsachse benétigt. Uber sowie
unter einer betroffenen Fernmeldeleitung wird ein Schutzbereich von
jeweils 1,00 m benotigt.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens von Fernmeldeleitungen dirfen
ohne vorherige Abstimmung mit uns Uber dem vorhandenen Gelén-
deniveau nichts aufgeschuttet oder abgestellt werden. Es dirfen
keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen und keine
Pfahle und Pfosten eingebracht werden.

MaBnahmen, die den Bestand oder den Betrieb von Fernmeldeleitun-
gen beeintrichtigen oder gefdhrden kénnten, sind innerhalb des Lei-
tungsschutzstreifens nicht gestattet.

Die Versorgungssicherheit bzw. die Funktion von bestehenden Fern-
meldeleitungen haben hochste Bedeutung und mussen deshalb
auch zukinftig konsequent und ohne Einschrnkungen in ihrem Be-
stand und Betrieb gewdhrleistet werden.

Sollte es durch Ihre MaBnahme zu Leitungskreuzungen mit Fernmelde-
leitungen der Avacon Netz GmbH kommen, so sind gegenseitige
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Beeintr&chtigungen auszuschlieBen. Hierfur ist ein Gutachten auf Kos-
ten des Verursachers zu erstellen das nachweisen muss, dass gegen-
seitige Beeintfrachtigungen ausgeschlossen sind.

Leitungskreuzungen sind 1,00 m unter betroffenen Fernmeldeleitun-
gen vorzunehmen.

Bauarbeiten im Bereich von Leitungskreuzungen sind nur im Beisein ei-
nes fachverantwortlichen Mitarbeiters der Avacon Netz GmbH durch-
zufGhren.

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit Fernmelde-
leitungen ist der Avacon Netz GmbH ein Bohrprotokoll / Lageplan der
Leitungskreuzung auszuhdndigen.

Ferner durfen innerhalo von Leitungsschutzbereichen betroffener
Fernmeldeleitungen keine tiefwurzelnden Bdume und Stréucher an-
gepflanzt werden.

FUr den Fall, dass Fernmeldeleitungen durch lhre MaBnahme gesi-
chert oder umgelegt werden mussen berUcksichtigen Sie bitte, dass
die Kosten hierfUr durch den Verursacher zu tragen sind.

Erdarbeiten innerhalb von Leitungsschutzbereichen durfen nur in vor-
sichtiger Handschachtung und nur nach Einweisung durch unseren
Mitarbeiter ausgefihrt werden. HierfUr setzen Sie sich bitte mindestens
drei Wochen vor Beginn der geplanten MaBnahme mit uns unter dem
Postfach einsatzplanung_uebertragungsnetze@avacon.de in Verbin-
dung.

FUr die tatsdchliche Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) in-
nerhalb des beigefugten Planwerkes kann keine Gewdhr Gbernom-
men werden. Der Unternehmer hat sich durch eine geeignete Anzahl
von Sicherheitsschachtungen Uber die Lage von Fernmeldeleitungen
zu informieren.

Anschrift: Avacon Netz GmbH
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwdgungs- und Beschlussvorschldage

Region West

Befrieb Spezialnetze Gas
Watenstedter Weg 75
38229 Salzgitter
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Beschluss
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begrindung ist be-
reits nach der frGhzeitigen Beteiligung entsprechend ergdnzt worden.
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Nr. |Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange | Abwdgungs- und Beschlussvorschlage
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)
12 Landesamt fir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), 08.05.2025

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir fol-
gende Hinweise:

Hinweise

Sofernim Zuge des o0.g. Vorhabens BaumaBnahmen erfolgen, verwei-
sen wir fUr Hinweise und Informationen zu den Baugrundverhdltnissen
am Standort auf den NIBIS® Kartenserver. Die

Hinweise zum Baugrund bzw. den Baugrundverhdltnissen ersetzen
keine geotechnische Erkundung und Untersuchung des Baugrundes
bzw. einen geotechnischen Bericht.

Geotechnische Baugrunderkundungen/-untersuchungen sowie die
Erstellung des geotechnischen Berichts sollfen gemdB der DIN EN
1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gultigen
Fassungen erfolgen.

Sofern Hinweise zu Salzabbaugerechtigkeiten und Erdolaltveriragen
fir Sie relevant sind, beachten Sie bitte unser Schreiben vom
04.03.2024 (unser Zeichen: LID.4-L67214-07-2024-0001).

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine
weiteren Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mogliche Konflikte ge-
genUber den raumplanerischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berUcksichtigen zu kénnen. Die Stellungnahme wurde auf
Basis des akfuellen Kenntnisstandes erstellt. Die verfGgbare Daten-
grundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt
sie Anspruch auf Vollst&ndigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht et-
waige nach weiteren Rechtsvorschriffen und Normen erforderliche
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewiligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

Abwadgung

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Niedersdchsische Bo-
deninformationssystem NIBIS wurde zur Information zu den Baugrund-
verhdltnissen eingesehen. DarUber hinaus wurde zum Entwurf des Be-
bauungsplanes eine Baugrunderkundung erstellt, welche Anlage zur
Begrindung des Bebauungsplanes wurde.

Salzabbaugerechtigkeiten und Erddlaltvertrégen sind fir die Planung
nicht relevant.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

16 Niedersachsische Landesbehorde fir StraBenbau und Verkehr, 06.05.202

5

von der Bekanntmachung Uber die &ffentliche Auslegung der o. g.
Planvorhaben habe ich Kenntnis genommen.

Hiermit verweise ich auf meine Stellungnahme, die ich am 04.07.2023
im Rahmen der frihzeitigen T6B — Beteiligung (s. Anlage) abgegeben
habe, welche weiterhin Bestand hat. Die eingereichten Unterlagen
habe ich zu meinen Akten genommen.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes bitte ich um entsprechende
Mitteilung unter BeifGgung einer beglaubigten Ausfertigung (bevor-
zugt digital).

Abwagung

Die Stellungnahme vom 04.07.2023 ist bereits, wie nachfolgend dar-
gelegt, in die Abwdgung einbezogen worden.

16 Niederséchsische Landesbehérde fir StraBenbau und Verkehr,
04.07.2023

den mit o.g. Schreiben (Mail) Gbersandten Vorentwurf des o. g. Be-
bauungsplanes habe ich aus StraBenbau- und verkehrlicher Sicht ge-
pruft.

Das Plangebiet des Bebauungsplanes liegt auf der Nordseite der Lan-
desstraBe ,L 216' zwischen Abschnitt 113, Station 78 und Abschnitt 115,
Station 53 innerhalb der festgesetzten Ortsdurchfahrtsgrenzen im
Zuge der Ortsdurchfahrt Reppenstedt.

Zum Inhalt des Bebauungsplanes bestehen soweit keine Bedenken.
Die verkehrsgerechte ErschlieBung erfolgt Uber die angrenzende LU-
neburger LandstraBe (L 216) und Uber die StraBe "An der Landwehr".

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Das Ein- und Ausfahrtverbot zur LandesstraBe im Bereich des Knoten-
punktes (,L216" Kreisverkehrsplatz), befreffend den Grundsticken "LU-
neburger Landstr. 5 (heute Penny-Markt)" und "Lineburger Landstr. 7",
ist aus dem Bebauungsplan Nr. 17 und dessen 1. Anderung Ubernom-
men worden. Eine Anderung der StraBenverkehrsfliche im Bereich
der L216 nicht vorgesehen.

Die maBgebenden Sichtdreiecke in den EinmUndungsbereichen sind
auf Grundlage der RAST 2012 nach wie vor zu berlcksichtigen.

Die Gemeinde hat gem. § 9 (1), Abs. 24 Baugesetzbuch zu prifen, ob
Festsetzungen oder MaBnahmen gegen schddliche Umwelteinwir-
kungen (u. a. StraBenldrm der ,L 216*) erforderlich werden.

Die maBgebenden Sichtdreiecke werden bei der AusfUhrungspla-
nung berUcksichtigt.

Zum Entwurf des Bebauungsplanes wurde ein schalltechnisches Gut-
achten erstellt, welches Anlage zur Begrundung des Bebauungspla-
nes wird. In dem schalltechnischen Gutachten werden auch die
Schallauswirkungen von der L216 untersucht. Demnach wird der fir
Kerngebiete maBgebliche Orientierungswert von 63 dB(A) tags im
sUdlichen Teilbereich des Plangebietes durch den einwirkenden Ver-
kehrsldrm um bis zu 6 dB(A) Uberschritten. Nachts wird der Orientie-
rungswert von 45 dB(A) im gesamten Plangebiet um bis zu 12 dB(A)
Uberschritten. Im Nahbereich des Kreisverkehrsplatzes ist im sudlichs-
ten Teil des Plangebietes mit einer Uberschreitung von 60 dB(A) in der
Nachtzeit auszugehen. Da dieser Wert die Grenze der Gesundheits-
gefdhrdung darstellt, wird die Baugrenze soweit zurGckgenommen,
dass eine Bebauung bzw. die Anordnung zum Wohnen genutzter
R&ume dort aufgeschlossen wird.

Stadtebaulich sinnvolle akfive LdrmschutzmaBnahmen wdirden im
Plangebiet ausschlieBlich zur Pegelreduzierung im Bereich des Erdge-
schosses beitragen. Daher wird die Festsetzung passiver Ladrmschutz-
maBnahmen erforderlich. In der Bebauungsplanzeichnung werden
die maBgeblichen AuBenldrmpegel entsprechend der DIN 4109 fest-
gesetzt. MaBgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die
die hbhere Anforderung ergibt. In diesem Fall ist durch StraBenver-
kehrsidrm die Nachtzeit maBgebend. Fur die Pegelbereiche wird die
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Der StraBenbauverwaltung durfen durch die Ausweisungen und Fest-
setzungen im Bebauungsplan sowie der ErschlieBung keine Kosten
entstehen.

Der Geschdftsbereich LUneburg ist am weiteren Verfahren zu beteili-
gen.

Nach Inkrafttfreten des Bebauungsplanes bitte ich um entsprechende
Mitteilung unter BeifGgung einer beglaubigten Ausfertigung.

erforderliche Schalldédmmung der Umfassungsbauteile fur schutzbe-
durftige RGume vorgegeben.

Da davon auszugehen ist, dass bei Beurteilungspegeln Uber 45 dB(A)
selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestdrter Schlaf hdufig
nicht mehr méglich ist, (s. auch Beiblaftt 1 zur DIN 18005, Ziffer 1.1), sind
ab einer AuBenlarmbelastung Uber 45 dB(A) nachts, die nach Ermitt-
lung im Schallgutachten fUr die Ausbreitungssituation ,,freie Schallaus-
breitung" im gesamten Plangebiet vorherrscht, fir Schlafraume durch
eine vom Offnen der Fenster unabhé&ngige Liftung zu gewdhrleisten.
Dies wird textlich festgesetzt.

Zu berUcksichtigen ist, dass fUr die von der maBgeblichen Ldrmquelle
abgewandten Gebdudeseiten der maBgebliche AuBenldrmpegel
ohne besonderen Nachweis

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),

- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhdéfen um 10 dB(A)
gemindert werden darf.

Wenn im Rahmen eines schalltechnischen Einzelnachweises nach DIN
4109 abweichende "MaBgebliche AuBenldrmpegel" an den Fassa-
den der Baukdérper ermittelt werden (z.B. auf Grund von Eigenabschir-
mung oder Abschirmung durch andere Baukérper), ist es zuldssig
diese alternativ fUr die Bestimmung der Anforderungen an die Luft-
schallddmmung nach der DIN 4109 zugrunde zu legen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der StraBenbauverwaltung
werden durch die Festsetzungen im Bebauungsplan keine Kosten ent-
stehen.

Der Bitte wird gefolgt.
Der Bitte wird gefolgt.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Beschluss

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der StraBenbauverwaltung
werden durch die Festsetzungen im Bebauungsplan keine Kosten ent-
stehen.

Nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes wird eine Ausfertigung des
Bebauungsplans zugesendet.

17 Niedersdchsisches Forstamt Sellhorn, 18.05.2025

aus waldfachlicher Sicht werden folgende Anmerkungen und Anre-
gungen vorgetragen:

Ostlich an das Plangebiet grenzt ein ca. 70 bis 90-jé&hriger Erlenmisch-
wald mit Esche, Birke, Weide und Ahorn. In der Strauchschicht finden
sich Holunder und Eschen-Naturverjungung.

Nordlich an das Plangebiet grenzt ein im Randbereich locker bestock-
ter, ca. 40 bis 60-jahriger Erlen-Weiden-Mischwald. In der Strauch-
schicht finden sich Hasel, WeiBdorn, Holunder und Naturverjingung
aus Erle und Weide.

Auf Grund ihrer GroBe und Baumdichte weisen diese mit Waldbdu-
men bestockten Fldchen einen Naturhaushalt mit eigenem Binnen-
klima auf.

Es handelt sich bei beiden FiGchen um Wald im Sinne des § 2
NWaldLG.

DarUber hinaus befinden sich beide Waldgebiete im Landschafts-
schutzgebiet LG 001 und unterliegen nach § 30 BNatSchG einem be-
sonderen Schutz.

Waldrénder besitzen als linienférmige Ubergangsbiotope zwischen
Wald und offener Landschaft mit ihrer groBen Artenvielfalt eine hohe

Abwagung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestandsbebauung und die Bau-
grenzen der rechtskraftigen Bebauungspl@ne keinen Abstand von
30 m zum Wald einhalten. Der 30 m Abstand ist nicht verbindlich ge-
regelt. Er wird lediglich in der unverbindlichen Begrindung des RROP
erwdhnt.

Zur Abstimmung des Waldabstandes fand am 13.11.2023 ein Ortster-
min mit dem Landkreis LUneburg statt, dessen Ergebnis im Folgenden
zusammengefasst wird:

Der nordostlich an das Plangebiet angrenzende Wald liegt in dem
Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Landkreises LUneburg. Das LSG
grenzt an das Plangebiet an und liegt somit auBerhalb des Plange-
bietes. Das LSG darf durch die Planung nicht beeintrachtigt werden.
Die Planung darf zu keiner schleichenden Verlagerung der Wald-
grenze fUhren. Eine entsprechende Aussage wurde in die Begrin-
dung des Bebauungsplanes aufgenommen.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Bedeutung fur den Artenschutz und den Biotopverbund. Sie berei-
chern das Landschaftsbild und schitzen den Waldbestand gegen
Aushagerung und Windwurf. DarUber hinaus haben sie eine hohe Be-
deutung fur den Erholungswert der Landschaft.

In der Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 41 ,Einzelhandel Orts-
mitte" ist die Baugrenze mit einem Abstand von 15, bzw. 3 m zum
Wald geplant.

Dieser geplante Abstand ist aus waldfachlicher Sicht unzureichend.
BegriGndung:

Im RROP des Landkreises Lineburg ist festgehalten, dass ein Mindest-
abstand von 30 m (einer Baumlénge) zwischen dem Wald und der
geplanten Bebauung einzuhalten ist, da beim Unterschreiten des Min-
destabstandes mit Gefdhrdungen von Menschen, Gebd&uden und
anderen Sachwerten gerechnet werden muss.

Aus Grunden

o der Gefahrenabwehr (groBkronige Laubbdume sind insbeson-
dere wdhrend der Vegetati-onszeit besonders bruch- und
windwurfgefdhrdet),

e der Waldbrandvorsorge,

e der Einschrdnkungen und dem erhdhten Aufwand bei der
Waldbewirtschaffung (siehe Urteil VGH Mannheim .
07.12.1988 — 3 § 2993/88),

e und aus den o.g. walddkologischen Grinden

ist ein Mindestabstand von einer Baumldnge (30 m) zwischen dem
Wald und der geplanten Bebauung einzuhalten (siehe auch § 1 (6)
Ziffer 1 BauGB, § 3 (1) NBauO).

Ich bitte darum, den Lageplan entsprechend anzupassen.

Der LK LUneburg réumt ein, dass aufgrund der bereits nahe zu angren-
zenden Waldrédndern liegenden Bestandsbebauung ein Abstand der
Baugrenze von 30 m zum Waldrand unrealistisch ist.

Der bisherige Vorentwurf des Bebauungsplanes sefzt die Baugrenze
weitgehend noch in einem Abstand von 3 m zu der Plangebiets-
grenze fest. Im Entwurf des Bebauungsplans wird die Baugrenze ge-
genUber dem Waldgrundstick unter Aussparung Uberhdngender
Kronentraufbereiche im urbanen Gebiet in Abstdnden von ca. 3,7 bis
ca. 11,5 m und im sonstigen Sondergebiet im Abstand von 15 m fest-
gesetzt. Dadurch kann den Anforderungen an den Schutz des Waldes
angemessen Rechnung getragen werden.

Durch Erhaltungsfestsetzungen wird der Waldrand geschitzt.

An der bisherigen Planung wird festgehalten. Gefahren werden durch
die festgesetzten Baugrenzen angemessen abgewehrt.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Im Nordostlichen Teil des Plangebiets ist der westliche Rand des o.g.
Erlenmischwaldes als ,Offentliche Grinfldche, Zweckbestimmung
,Gewdasserrand" dargestellt.

Da es sich bei dieser Fldiche um den Waldrand des Erlenmischwaldes
handelt, der eine Waldeigenschaft nach § 2 NWaldLG aufweist, bitte
darum, die Planzeichnung anzupassen und diese Flache als ,,FiGdche
fOr Wald" darzustellen.

Diese Stellungnahme erfolgt in Abstimmung mit dem LWK-Forstamt
Uelzen.

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. An der bisherigen Pla-
nung wird festgehalten.

23 Vodafone Kabel Deutschland GmbH & Co.KG, 16.05.2025

Zeichen: Netzplanung, Stellungnahme Nr.: S01428298

Wir teilen lhnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutsch-
land GmbH gegen die von Ihnen geplante MaBnahme keine Ein-
wdnde geltend macht.

In Inrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen un-
seres Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet
werden wir dazu eine Stellungnahme mit entsprechender Auskunft
Uber unseren vorhandenen Leitungsbestand abgeben.

WeiterfUhrende Dokumente:

e Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH

¢ Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH

e Zeichenerkldrung Vodafone GmbH

Abwdagung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Hinweise betreffen
nicht den Bebauungsplan, sondern die AusfUhrungsplanung. Die ne-
benstehende Stellungnahme wird bei der AusfUhrungsplanung be-
rGcksichtigt.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

e Zeichenerkldrung Vodafone Deutschland GmbH

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

24 GFA Lineburg, 15.05.2025

die Abfallentsorgung des Plangebietes wird durch die GfA LUneburg-
gkAOGR sichergestellt.

Da das Bauvorhaben in einem bereits angeschlossenen Entsorgungs-
gebiet der GfA-LUneburg gkAGR liegt, bestehen unsererseits keine Be-
denken fur das geplante Bauvorhaben.

Wir weisen darauf hin, dass MUllgefdBe und Wertstoffe so an einer &f-
fentlichen, mit Schwerlastverkehr befahrbaren StraBe, bereitzustellen
sind, dass ein schnelles und ungehindertes Verladen gewdhrleistet ist
und der &ffentliche Verkehr nicht behindert wird.

Sollte eine MuUllentsorgung mit Umleerbehdltern auf dem Grundstick
geplant sein, gilt es den Standort der Behdlter fir den Schwerlasttrans-
port mit 3-achsigen MUllsammelfahrzeugen (Uberkopfladern) auszu-
legen. Ein RUckwartsfahren der Fahrzeuge gilt es, auch hier, zu ver-
meiden. Geeignete Wendemaoglichkeiten benodtigen einen Mindest-
durchmesser von 22m zzgl. eines stérungsfreien Freiraums fOr Fahr-
zeugUberhdnge.

Wir bitten diese Hinweise bei der Planung geeigneter MUlistellplatze
zu berUcksichtigen.

Des Weiteren bitten wir zu beachten, dass auch wahrend der Bau-
phasen eine Stérungsfreie und gesicherte Abfallentsorgung fur die
vorhandenen Wohnobjekte gewahrleistet ist.

Abwagung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen, da
das Bauvorhaben in einem bereits angeschlossenen Entsorgungsge-
biet der GfA-LUneburg gkAGSR liegt.

Die Hinweise zur MUllbereitstellung werden zur Kenntnis genommen
und in die Begrindung aufgenommen.
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Nr. |Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange | Abwdgungs- und Beschlussvorschlage
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)
Beschluss
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begrindung wird
ergdnzt.
28 TenneT, 08.04.2025
Email 1: Abwagung

vielen Dank fUr Inre Anfrage. Wir modchten Sie bitten, Ihre Anfrage Gber
das BIL-Portal an uns zu richten.

Ab dem 28.02.2025 werden Anfragen, die an die Adressen fremdpla-
nung-zn@tennet.eu und bauleitplanung@tennet.eu gesendet wer-
den, nicht mehr beantwortet. Eine Weiterleitung findet nicht statt.

Ist die Anfrage per E-Mail unumgdnglich, nutzen Sie bitte folgende
Adressen:

mBauleitplanung-Nord@TenneT.eu (im Bild furkis und blau dargestellf)

mBauleitplanung-Mitte@TenneT.eu (im Bild ocker und gelb dargestellt)

mBauleitplanung-Sued@TenneT.eu (im Bild orange und braun darge-
stellf)

(Anmerkung: Bild nicht vorhanden)

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Anfrage wurde
Uber das BIL-Portal gerichtet.

Email 2:

in der angegebenen Ortlichkeit befinden sich keine Versorgungsan-
lagen unserer Gesellschaft.

Ab sofort bitten wir Sie, lhre Anfrage Gber das BIL-Portal an uns zu rich-
ten.

Warum BIL2 Das BIL-Portal ist ein kostenloser Auskunftsdienst der Be-
freibergemeinschaft aller Versorgungssparten.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Nr.

Stellungnahmen Behorden und sonstige Trager offentlicher Belange
aus der formlichen Beteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Eine Anfrage wird automatisch an alle im BIL-Portal vertretenen Netz-
betreiber geleitet — so werden Uber 120 Betreiber mit einer Anfrage
erreicht.

Uber das BIL Portal kénnen neben Leitungsauskinften auch Bauleit-
planungen und andere Behordliche Planungen abgefragt werden.

Um die hohen Anforderungen einer fach- und termingerechten Be-
antwortung der Anfrage zu erfUllen, sollten lhren Unterlagen prinzipiell
neben einer Projekt- und Baubeschreibung auch entsprechende
Planwerke der MaBnahme beigefligt sein.

Vielen Dank fUr inr Versténdnis.
Hier der Link zum BIL Portal:

https://bil-leitungsauskunft.de/

Ergebnis BIL- Abfrage:

Sie haben bei BIL Leitungsauskunft eine Anfrage eingestellt. Der Status
Ihrer Anfrage hat sich gedndert.

Teilnehmer: TenneT TSO GmbH - Bereich Mitte

E-Mail: Bauleitplanung-Mitte@tennet.eu

Status: Beantwortet
Betroffenheit: Nicht betroffen

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Betroffenheit besteht.

Beschluss

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Bereich des Plangebietes
keine Versorgungsanlagen der TenneT befinden.
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b)

Abwdgungs- und Beschlussvorschldge zu den Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung

Nr.

Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung (original Wortlaut)

Abwagungs- und Beschlussvorschldage

Burger 1, 20.04.2025

1

Bereifs zur ersten Vorstellung des Entwurfes zum neuen B-Plan Nr. 41
wEinzelhandel Ortsmitte" im BUMP-Ausschuss der Gemeinde Reppen-
stedt am 03.11.2022 habe ich zum damaligen TOP 8 die Forderung
erhoben, den ,Kranken Heinrich" in seinem Gewdasserverlauf wieder
zu Offnen und den Bach sichtbar und erlebbar zu machen. Neben
den Effekten fUr den Naturschutz, Uferlinien von Gewdssern sind im
hohen MaBe fUr die Biodiversitdt wichtig, kann hier auch eine leben-
dige Auflockerung mit Erholungseffekten im Ortszentrum erreicht wer-
den. Auch durch den Klimawandel bedingte negative Tempera-
turentwicklungen in urbanen RGdumen kénnen durch offene Wasser-
fldchen abgemildert werden.

Zumal bereits in den B-Pl&nen Nr. 17 und Nr. 34 sowie im Landschafts-
rahmenplan hier Entwicklungspotentiale gesehen wurden und im
Rahmenplan Sanierungsgebiet ,,Ortszentfrum* die Renaturierung des
»Kranken Heinrich" dezidiert gefordert wird, halte ich die nun berick-
sichtigten 20 m Grabenwiederherstellung nicht fUr ausreichend. Wei-
tere 30 m, bis hin zur LandesstraBe, sollten hier mindestens BerUcksich-
tigung finden. Die Renaturierung von (auch kleiner) FlieBgewdsser
muss angesichts der alarmierenden Artikel in den Tageszeitungen,
letztmalig LZ vom 21.03.25, allgemeines Anliegen aller verantwor-
tungsvollen Beteiligten sein.

Ich fordere daher ausdricklich die Offnung des Bachlaufs des Kran-
ken Heinrichs und weise zusatzlich auf die WRRL, die Verordnung (EU)
2024/1991 Gber die Wiederherstellung der Natur (Artfikel 9), sowie de-
ren Verordnungsvorldufer hin.

Abwdagung
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Die Offenlegung des Grabens ,,Kranker Hinrich* 1&sst sich im unmittel-
baren Anschluss an die LandesstraBe mit dem Kreisverkehr und an-
grenzend an die geplanten Stellplatze mit ihren Zufahrten im Plange-
biet, auch aufgrund des groBen H6henunterschiedes des Bestands-
geldndes und der Sohle des Gewdssers, sowie aufgrund der Unterbre-
chung durch die Zufahrt zu dem 0stlich des Grabens gelegenen
GrundstUck schwer redlisieren. Die Gewdssersohle liegt ca. 3 m bis fast
3,5 m tiefer als das westlich angrenzende Sondergebiet.

Die an das Sondergebiet anschlieBende Grabenbdschung wird be-
reits als 6ffentliche Grunflache festgesetzt und ist als solche freizuhal-
ten. Um im Zuge der spateren Gestaltung des neuen Ortfskerns eine
nach Stden weitergehende Offnung des Baches zu ermdglichen,
wird die Festsetzung der Wasserfldche Uber das bisherige Durchlass-
bauwerk nach SGden um ca. 20 m verlangert. Auch die westliche an-
grenzende Festsetzung als &ffentliche Grinfldche der potentiellen
Grabenbdschung wird entsprechend verl@ngert. Dadurch werden im
Rahmen der weiteren AusfGhrungsplanung MaBnahmen zur weiter-
gehenden Offnung des Baches erméglicht.

Im Bereich der Grabenbdschung ist es moglich einen Blick in das Na-
turschutzgebiet und das angrenzende Gewdsser zu ermdglichen,
ohne die relevanten Schutzbereiche zu betreten. Uber Informations-
tafeln soll ein verstarktes Bewusstsein fur den angrenzenden Natur-
raum und die im Gewdasser lebenden aquatischen Lebensformen ge-
schaffen werden. Hierzu kdnnte das Betreten des westlichen Uferbe-
reiches ermoglicht werden und so ein naturnahes Wassererleben ge-
fordert werden.
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Nr. |Stellungnahmen aus der Offentlichkeitsbeteiligung (original Wortlaut) | Abwégungs- und Beschlussvorschldge

Diese Variante stellt einen guten Kompromiss zwischen der Verbesse-
rung der Gewadsserstruktur und des Lokalklimas im Ortskern von Rep-
penstedt und den Anforderungen an eine angemessene ErschlieBung
des geplanten Marktstandortes mit flankierenden Dienstleitungs- und
Wohnangeboten dar.

Die vollstandige Offnung des Baches stellt keine realistische Planungs-
alternative dar, nachdem in zurickliegenden Jahrzehnten das Bach-
tal im Plangebiet sowie sudlich der Lineburger LandstraBe (L 216)
Uberbaut worden ist. Aus den im Bodengutachten ermittelten Auffil-
lungshorizonten geht hervor, dass Gelédndeaufschittungen von bis zu
4 m Hohe vorgenommen worden sind. Diese Situation ist nicht reversi-
bel, ohne einen erheblichen Rickbau im Ortskern von Reppenstedt
vorzunehmen, was nicht Ziel von Bauleitplanung ist.

Beschluss

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des Bebau-
ungsplans werden Festsetzungen in der Weise vorgenommen, dass
eine moglichst weitgehende Wiederdffnung des Baches , Kranker Hin-
rich" ermoglicht wird.

c) Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Reppenstedt stimmt dem ihm vorliegenden Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte** mit OBV sowie der Begrindung
nebst Umweltbericht zu und beschlieBt den Bebauungsplan Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte* mit OBV gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung sowie
die dazugehorige Begrundung in der vorliegenden Form.

Reppenstedt, den ............... e,
Gemeindedirektor
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Planzeichenerklarung

(Planzeichenverordnung - PlanZV)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, §§ 1 bis 11 der BauNVvO)

M U 1.2.3. Urbane Gebiete
(§ 6a BauNVvO)
1.4.2. Sonstige Sondergebiete

Zweckbestimmung: Einzelhandel, Dienst-
leistungen und Wohnen
(§ 11 BauNVvO)

SO

2. MaB der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVvO)

@ 2.1.
0,5

I 2.7.

Geschossfladchenzahl, als Hochstmal

2.5. Grundfléchenzanhl

Zahl der Vollgeschosse, als HochstmaB

Firsthdhe, als Hochstmal

28: FH145m 2s.

3. Bauweise, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

a 3. Abweichende Bauweise

Offene Bauweise

ErE—————— 3 O Bougrenze

6. Verkehrsfldchen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

6.1. Offentliche StraBenverkehrsfldchen

6.2. StraBenbegrenzungslinie

v w o w Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Einfahrtbereich

9.  Grunflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

9. Offentliche Grunfléichen, Zweckbestimmung "Gewdsserrand"”

10. Wasserflachen und Flchen fUr die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses
§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs.4, § 40 Abs.1 Nr.13 BauGB)

10.1. Wasserflichen

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Fl&dchen fir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 2 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6, § 40 Abs.1 Nr.14 BauGB)

X 13.2.2.

@ 13.2.2.

15. Sonstige Planzeichen
15.6.

Umgrenzung von Fldchen mit Bindungen fir Bepflanzungen und fir
die Erhaltung von Baumen, Stréuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewdssern

(§ 9 Abs.1 Nr.25b, Abs.6 und § 41 Abs.2 und § 213 BauGB)

Erhaltung: Bume

Umgrenzung der Fldchen fUr Nutzungsbeschrénkungen oder fir
Vorkehrungen zum Schutz gegen schédliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Umgrenzungen der Fidchen fur besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

(§ 9 Abs.1 Nr.24 und Abs.4 BauGB)

A AAAALA

2s.LPB I

Larmpegelbereich (LPB) Nr.

15.13.  Grenze des rGdumlichen Geltungsbereiches

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Zuordnung Larmpegelbereiche und maBgebliche AuBenldrmbelastung unter Beachtung
des Beurteilungspegels nachts gem. DIN 4109:

Larmpegelbereich | maBgeblicher AuBenldrmpegel in dB(A)
I <60
11 <65
v <70
V <75

Praambel

Aufgrund des § 1 (3) und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des

§ 84 der Niedersdchsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des
Niedersdchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat
der Gemeinde Reppenstedt in seiner Sitzung am .......eeeeeevvveeenn. diesen
Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit drtlicher Bauvorschrift,
bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen
Festsetzungen, als Satzung sowie die Begrundung beschlossen.

Reppenstedt, AeN.....vieeeeeeeeccces e

Gemeinde Reppenstedt
Gemeindedirektor

Ortliche Bauvorschrift

Aufgrund des § 84 der Nieders&chsischen Bauordnung (NBauO) werden
fUr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 ,Einzelhandel
Ortsmitte" nachfolgende besondere Anforderungen an die Gestaltung
gestellt.

§ 1 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der értlichen Bauvorschrift umfasst das Sonstige
Sondergebiet mit der Zeckbestimmung "Einzelhandel, Dienstleistungen und
Wohnen” und das Urbane Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 41
wEinzelhandel Ortsmitte"” der Gemeinde Reppenstedt.

§ 2 Ddacher von Hauptgebduden (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 7 NBauO)

1.  Hauptgebdude sind nur mit Sattelddchern, Kruppelwalmdd&chern,
Walmddachern, Zeltd&chern oder Pultddchern zuldssig. Flachddcher
sind nur als Grindd&cher zuldssig.

2.  Weiche Bedachung ist unzuldssig.

32. Dacheindeckungen von Hauptgebduden sind nur in den Farbténen
rot, rotbraun, anthrazit oder schwarz zul&ssig. Es sind Farbténe in
Anlehnung an die nachfolgend aufgefUhrten RAL-Farben oder
ahnliche handelstbliche Mischungen zu verwenden.

RAL rot: 3000-3005, 3013

RAL rotbraun: 3011, 8012

RAL anthrazit: 7016

RAL schwarz: 8022, 9004, 9005, 9011, 9017

Glénzende Dachdeckungsmaterialien sind mit Ausnahme von
Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und anderen technischen
Vorrichtungen zur energetischen Nutzung der Sonnenenergie nicht
zuldssig.

Grundé&cher sind zul@ssig.

43. Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und andere technische
Vorrichtungen zur energetischen Nutzung der Sonnenenergie sind
zul@ssig.

§ 3 AuBenwdnde von Hauptgebduden (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
Die AuBenwdénde von Hauptgebduden sind zu einem Anteil von
mindestens 50 % an der gesamten GebdudeauBenfladche ohne
Fensterfldchen aus Verblendmauerwerk in roter bis rotbrauner Féarbung
herzustellen. Untergeordnet sind Putz in weiBer Farbe und Holz in farblosen,
fransparenten Anstrichen, grau oder schwedenrot zuldssig.
Ziegelmauerwerk darf mit Holzfachwerk kombiniert werden.
Fassadenbegrinungen sind zuldssig.

Es sind Farbtdone in Anlehnung an die nachfolgend aufgefGhrten
RAL-Farben oder dhnliche handelsUbliche Mischungen zu verwenden.
RAL rot: 3000-3005, 3013

RAL rotbraun: 3011, 8012

RAL sandfarben: 1002

RAL grau: 7000-7005, 7012, 7015, 7030-7044

RAL schwedenrot: 3009, 3011

§ 4 Nebengebdude (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 7 NBauO)
1. Die AuBenwdnde von Garagen und Carports sind in den Materialien
des jeweiligen Hauptgebdudes oder in Holz zu gestalten.

2. Nebengebdude ab einer Grundfldche von 30 m? sind mit
Grindé&chern herzustellen.

§ 5 Werbeanlagen (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO)

1. Freistehende oder an Gebduden angebrachte Werbeanlagen sind
nur an der Statte der Leistungserbringung und nur bis zu einer Héhe bis
maximal 8 m Uber der Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens.

2. Selbstleuchtende Werbeanlagen sind mit insektenfreundlichen
Leuchtmitteln mit einer Farbtemperatur kleiner als 3.000 Kelvin
(warmweiBe LED-Lampen) zu betreiben. Bei beleuchteten
Werbeanlagen sind grelle Farben und wechselndes Licht
ausgeschlossen.

§ 6 Ordnungswidrigkeiten (gem. § 80 NBauO)

1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahri&ssig als Bauherr
oder Unternehmer BaumaBnahmen ausfUhrt oder veranlasst, auch
wenn sie gemdas § 62 NBauO keiner Baugenehmigung bedurfen,
sofern sie gegen diese ortliche Bauvorschrift verstoBen.

2. Tatbestand eines VerstoBes gegen die ériliche Bauvorschrift ist eine
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften der §§ 1-5 dieser OBV.
Zuwiderhandlungen kénnen als Ordnungswidrigkeiten mit einer
GeldbuBe bis zu 500.000 € geahndet werden.

Textliche Festsetzungen

1.
1.1

22

2.3

2.4

3

Art der baulichen Nutzung

In dem Sonstigen Sondergebiet “Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen” sind ein
Lebensmittelmarkt mit einer maximalen Gesamtverkaufsfidche von 1.800 m? zuldssig. Der Anteil
nicht-nahversorgungsrelevanter Sortimente darf maximal 10% der festgesetzten Gesamtverkaufsfldche
nicht Uberschreiten.

Zus@tzlich zu einem Lebensmittelmarkt sind folgende weitere Nutzungen zuldssig:
- nicht groBfléchige Einzelhandelsbetriebe

- Geschdafts- und Burogebdude

- Betriebe zur Erbringung privater Dienstleistungen

- Schank- und Speisewirtschaften

- sonstige Gewerbebeftriebe

- Gebd&ude und Rdume fUr freie Berufe

- Wohnungen.

§ 9 (1) BauGB, §11 BauNVO

In dem Urbanen Gebiet werden die Ausnahmen gemaB § éa Abs 3 BauNVvVO nicht Bestandteil des
Bebauungsplans.
§ 9 (1) BauGB, § 1 Abs. 6 BauNVO

MaB der baulichen Nutzung

Unterer Bezugspunkt der festgesetzten maximalen Firsthdhe ist die Oberkante des
ErdgeschossfertigfuBbodens. Oberer Bezugspunkt der festgesetzten maximalen Firsthéhe ist der hdchste
Punke ders Daches t 2 B i-ctert ghrternSer b
derAubenwandc:

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BQUNVO

Die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens darf in dem Sonstigen Sondergebiet mit der
Iweckbestimmung ,,Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen' maximal auf der Héhe von 39 m U
NHN liegen.

§ 9 Abs.1 Nr. 1 und Abs. 3 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO

Die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens darf in dem Urbanen Gebiet maximal auf der Hbhe
von 39,5 m U NHN liegen.
§ 9 Abs.T Nr. 1 und Abs. 3 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO

Bei der Ermittlung der zuldssigen Geschossfldche sind die Fldchen von AufenthaltsrGumen einschlieBlich
der zu ihnen gehérenden Treppenrdume und einschlieBlich inrer Umfassungswénde in
Nicht-Vollgeschossen mitzurechnen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 Abs. 3 BauNVvVO

Bauweise

In der abweichenden Bauweise sind Geb&ude mit einer Ladnge Uber 50 m zuldssig. Der seitliche
Grenzabstand ist einzuhalten.
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVvVO

4.
4.1

4.2

5.2

53

5.4

Klimaschutz/ Wasserrickhaltung

In dem Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Einzelhandel Dienstleistungen und
Wohnen" ist die Dachfl&che des zuldssigen Lebensmittelmarktes als begehbares Grondach fur die
ZurUckhaltung des Regenwassers mit geeigneter Substratstérke herzustellen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 16c und § 25 a BauGB

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung , Einzelhandel Dienstleistungen und Wohnen*
sowie im Urbanen Gebiet sind Flachd&cher nur als Grindd&cher zuldssig. Grinddcher sind mit Ausnahme
des Daches eines zuldssigen groBfldchigen Lebensmittelmarktes mit Photovoltaikanlagen nach den
Anforderungen der NBauO zu kombinieren.

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 a und 23 b BauGB

Immissionsschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte" mit drtlicher Bauvorschrift wird
die maBgebliche AuBenldrmbelastung unter Beachtung der Beurteilungspegel nachts nach der DIN
4109 zur Bestimmung der erforderlichen Schallddmmung festgesetzt.

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte* mit értlicher Bauvorschrift st
die erforderliche Schalld&dmmung der Umfassungsbauteile (z.B. W&nde, Fenster, Dachkonstruktionen)
von schutzbedUrftigen Raumen nach der bauordnungsrechtlich eingefUhrten Bauvorschrift DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau" anhand der festgesetzten AuBenldrmpegel nach DIN 4109-1:2018-01, 7.2 zu
bemessen. MaBgeblich ist die Larmbelastung derjenigen Tageszeit, die die hdhere Anforderung ergibt.
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte" mit értlicher Bauvorschrift ist
aufgrund von StraBenverkehrsl@rm die Nachtzeit maBgebend.

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind bei einer AuBenldrmbelastung Uber 45 dB(A) nachts
Schlafraume mit einer vom Offnen der Fenster unabhdngigen LUftung auszustatten. Liftungsdffnungen
bzw. LUfter (z.B. AuBenwandluftdurchl@sse) sind bei der Bemessung des erforderlichen baulichen
Schallschutzes entsprechend den Berechnungsvorschriften der DIN 4109 zu berUcksichtigen. Zur
Vermeidung akustischer Auffalligkeiten ist beim Einsatz von LGftungsdffnungen bzw. LGftern anzustreben,
dass deren ,bewertete Normschallpegeldifferenz (Dn,e,w) oberhalb des SchallddmmmaBes der Fenster
liegt.

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

In dem Urbanen Gebiet sind auBerhalb der sudlichen Baugrenze mit Uberschreitung des
Orientierungswertes tags um bis zu 9 bB(A) durch StraBenverkehrslérm schutzbedUrftige
AuBenwohnbereiche lGrmabgewandt anzuordnen oder alternativ geeignete AbschirmmaBnahmen
(z.B. verglaste Loggien, Wintergdrten oder vergleichbare SchallschutzmaBnahmen) vorzusehen.

§ 9 Abs. 24 BauGB

5.54 FUr die von der maBgeblichen Larmqguelle abgewandten Gebd&udeseiten darf der maBgebliche

AuBenladrmpegel ohne besonderen Nachweis

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),

- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhdfen um 10 dB(A) gemindert werden.
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

5.65 Wenn im Rahmen eines schallfechnischen Einzelnachweises nach DIN 4109 abweichende "MaBgebliche

AuBenlarmpegel' an den Fassaden der Baukdrper ermittelt werden (z.B. auf Grund von
Eigenabschirmung oder Abschirmung durch andere Baukdrper), ist es zuldssig diese alternativ fir die
Bestimmung der Anforderungen an die Luftschallddmmung nach der DIN 4109 zugrunde zu legen.

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

6.2

7.2

Griinordnung
Auf der Fldche mit Bindungen fUr Bepflanzungen und fur die Erhaltung von Bdumen, Stréuchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern in dem sire-clie-tiraers Sonstigen Sondergebiet mit der
Zweckbestimmung “Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen” und in dem sewie—aas-Urbanen
Gebiet ist der Schutz der randlich im geschutzten Waldbiotop auf dem FlurstGck 31/154 stehenden
Waldbdume, deren Kronentraufen in das Plangebiet hereinragen rereinragendenkronrentragtern

f Wetehoto f zrerW t dauerhaft zu sicherzustellen efratier. Im
Rahmen der Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungspflicht ist die Entfnahme von Kronenteilen oder
die fachgerechte Baumpflege zulassig.
§ 9 Absatfz 1 Nr. 25 b BauGB

Der als zu erhalten festgesetzte Einzeloaum ist dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang oder der
erforderlichen Entnahme im Zuge der Gefahrenabwehr Verkehrssicherung ist Ersatz im Verhdaltnis 1:1
gemdaB der Pflanzenliste 1 an geeigneter Stelle innerhalb des Plangebietes zu leisten.

§ 9 Absatz 1 Nr. 25 b BauGB

Pflanzenliste 1

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Hange-Birke
Quercus robur Stieleiche

Traubeneiche
Hainbuche in Sorten
Baumhasel

Quercus petraea
Carpinus betulus
Corylus colurna

Mindestqualitat: Hochstamm 3 x verpflanzt, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung,
Stammumfang 12 bis 14 cm.

Artenschutiz

Als funktionserhaltene AusgleichsmaBnahme fUr potentiell verlorengehende Fledermausquartiere
durch Baumentnahmen sind 2 Flachkdasten (z.B. Fa. Schwegler Model 1FF) an dem als zu erhalten
festgesetzten Baum oder an BGumen in der Umgebung anzubringen.

Die Anbringung der Fledermausnisthilfen hat aufwdarts einer Héhe von 4 Metern zu erfolgen.

Als funktionserhaltene AusgleichsmaBnahme fUr potentiell verloren gehende Brutvogelnisthéhlen durch
Baumentnahmen sind 2 Nisthdhlenkdsten (z.B. Fa. Schwegler Model 2GR) an dem als zu erhalten
festgesetzten Baum oder an Bumen in der Umgebung anzubringen.

Installierte Nisthilfen sind jahrlich auf ihre Funktionsfdhigkeit zu Uberprifen. In diesem Rahmen muss
auch eine Reinigung der Kasten (Entfernen von Koft,alten Nestern, verendete Tiere, etfc.) erfolgen.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.v.m. § 44 BNatSchG

Die funktionserhaltenden AusgleichsmaBnahmen ,,CEF-MaBnahmen® 7.1 sind vor Beginn der
Baumentnahmen vollsténdig und funktionstUchtig herzustellen.
§ 9 Abs. T Nr. 20 BauGB i.v.m. § 44 BNatSchG

Hinweise zum Verfahren

Rechtsgrundlagen

e Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017, zuletzt gedndert am 20.12.2023

e Baunutzungsverordnung (BauNVvVO) vom 21.11.2017, zuletzt gedndert am 03.07.2023

¢ Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990, zuletzt gedndert am 14.06.2021

e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009, zuletzt ge&ndert am 23.10.2024

o Niedersdachsische Bauvordnung (NBauO) vom 03.04.2012, zuletzt ge&ndert am 18.06.2024

¢ Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17.12.2010, zuletzt gedndert am
06.11.2024

DIN-Normen

Die in den Festsetzungen des Bebauungsplanes erwdhnten DIN-Normen werden bei der Gemeinde
Reppenstedt, Dachtmisser StraBe 1, 21391 Reppenstedt wahrend der Offnungszeiten montags bis
freitags von 08:00 - 12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 - 18:00 Uhr zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Bebauungspldne
Mit Rechtskrafterlangung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit &rtlicher
Bauvorschrift freten die Festsetzungen der Bebauungspldne Nr. 16 "Ortsmitte 1" mit 1. Anderung, Nr. 17

"Ortsmitte 2" mit 1. Anderung und Nr. 34 "Ortsmitte IV" mit 1. Anderung fUr die Teile auBer Kraft, die durch
diesen Bebauungsplan Uberdeckt werden.

Darstellung der Bebauungpldne (ohne Normcharakter):

J

A

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung. © 2024 €, s
Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion LUneburg

Verfahrensvermerke

Planunterlage

Kartengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
MaBstab: 1 :1.000

FlurstOcke: 45/24, 45/32, 45/33, 45/35, 45/36, 45/38, 45/40, 7/41,7/42, 31/128,
31/180, teilweise 122/7, 31/126, 7/62

Gemarkung Reppenstedt, Flur 3

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung, © 2024 € e

Landesamt fUr Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektfion Luneburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist StraBen, Wege sowie
Platze vollst&dndig nach (Stand 11.01.2024).

Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen im Rahmen der
Genauigkeit der urspringlichen Flurkarte geometrisch einwandfrei.

Die H6hen beziehen sich auf NHN.

Winsen (Luhe), den 29.01.2024

Winsen (Luhe), den .....ccccoceevvveieennen.

Dipl.-Ing. Jan Kuchenbecker
Offentlich bestellter Vermessungsingenieur
Planverfasser

Der Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit ortlicher Bauvorschrift wurde ausgearbeitet vom
BUro Mehring, Stadt- und Landschaftsplanung, Inhaberin Dipl.-Ing. Silke WUbbenhorst, Stadtkoppel 34,
21337 LUneburg, Tel.: 04131-4004880, mehring@slplanung.de.

Loneburg, den .......cccoevviiinnnin.

Planverfasserin
Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt hat in seiner Sitzung am ..., die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit ortlicher Bauvorschrift beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemaB § 2 Abs. 1 BauGB am .......ceeeeeennneeennn. ortsublich bekannt
gemacht.

Reppenstedt, den .......cccoviiininnni

Gemeindedirektor
Offentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt hat in seiner Sitzung am.............. dem Entwurf

des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit &rtlicher Bauvorschrift und der Begrindung
zugestimmt und die &ffentliche Auslegung gemaB § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am ...........ccueeueeee. ortsUblich bekannt gemacht. Der
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit értlicher Bauvorschrift und die
Begrindung haben vom .......ccccceeeeveenneee. bis einschlieBlich zum ........c.ccccuveene.e. gemaB § 3 Abs. 2 BauGB

offentlich ausgelegen.

Reppenstedt, den .......cocoviiiiinnnn.n

Gemeindedirektor
Satzungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Reppenstedt hat den Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit

ortlicher Bauvorschrift nach Prifung der Anregungen gemaB § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am
..................... gemdB § 10 BauGB als Satzung sowie die Begrindung beschlossen.

Reppenstedt, den .......cccoveiiininnnin

Gemeindedirektor

Inkrafttreten
Der Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit 6rtlicher Bauvorschrift ist gemaB § 10 Abs. 3
BauGBam ..........cooenii. im Amtsblatt des Landkreises LUneburg (Nr. ............... ) bekannt gemacht

worden. Der Bebauungsplan Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit ortlicher Bauvorschrift ist damit am
........................ rechtsverbindlich geworden.

Reppenstedt, den .......cccoveiiiinn.n

Gemeindedirektor
Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb von einem Jahr nach Inkraftireten des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit
ortlicher Bauvorschrift ist die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen

des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit &rtlicher Bauvorschrift nicht geltend gemacht
worden.

Reppenstedt, den .........ooviiiininn.

Gemeindedirektor
Mdngel in der Abwagung

Innerhalb von einem Jahr nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 41 "Einzelhandel Ortsmitte" mit
ortlicher Bauvorschrift sind beachtliche M&ngel in der Abwé&gung nicht geltend gemacht worden.

Reppenstedt, den .......cccvveviviiiiinnnn.n

Gemeindedirektor

Hinweise
Bodendenkmalpflege

Es wird auf die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) hingewiesen. Sachen oder Spuren,
bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind
unverziglich einer Denkmalbehoérde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fur die arch&ologische
Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.

Artenschutz

Die Fallung von Bdumen hat entsprechend der gesetzlichen Regelungen des § 39 Abs. 5 Nr. 2
BNatSchG in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28./29. Februar stattzufinden.

In jedem Fall ist vom Bauherren vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass weder wildlebende Arten
selbst, noch ihre Lebensstatten (z.B. Nester, Wochenstuben) durch die Arbeiten beschd&digt oder
zerstort/getdtet werden, um einen VerstoB gegen den Artenschutz (§39 Abs. 1 BNatSchG)
vorzubeugen. Es wird empfohlen, eine fachkundige Person einzubinden und in Abstimmung mit der
UNB zu treten.

Auch vor dem Abriss der Gebdude ist eine artenschutzrechtliche Beurteilung durch eine fachkundige
Person durchzufUhren und mit der UNB in Abstimmung zu freten.

Immissionsschutz

In dem Sonstigen Sondergebiet “Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistungen” sind vorgesehene
Ladezonen (beispielsweise an einem Lebensmitteimarkt) einzuhausen. Der Umfang der moglichen
Einhausung (SchallddmmmaBe etc.) ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens nach genauer Kenntnis
der Lage und des Nutzungsumfanges zu ermitteln.

In dem Sonstigen Sondergebiet “Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistungen” sind ggf.
ImmissionsschutzmaBnahmen zu ergreifen, um Uberschreitung des Immissionsrichtwertes tags

ausgehend von der Einkaufswagenbox zu vermeiden. Dies kann durch eine geeignete Wahl des
Standortes erfolgen oder durch die Errichtung einer Box im Inneren des Marktgebd&udes.

Ubersichtsplan

Quelle: Basemap grau Raster, MaBstab 1 : 10.000
© basemap.de / Bundesamt fUr Kartographie und Geoddsie (BKG) im Auftrag der Lander 10/2024
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Begrindung

1 Planungsanlass und -ziele

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan méchte die Gemeinde Reppenstedt in der Ortsmitte
von Reppenstedt die Neuerrichtung eines Lebensmitteleinzelnandelsstandortes in Anlehnung
an den Rahmenplan fUr die stédtebauliche Sanierung des Ortszentrums Reppenstedt ermogli-
chen. Der am Standort bereits vorhandene Markt ist sowohl baulich als auch hinsichtlich seiner
Verkaufsfldche und der Stellplatzsituation nicht mehr angemessen. AuBerdem sollen weitere
flankierende Einzelhandels- und Dienstleistungsangebote ermédglicht und mit attraktiven Woh-
nungsangeboten kombiniert werden. Durch die Planung soll das Ortszentrum von Reppenstedt
aktiv weiterentwickelt und gestarkt werden.

2 Beschreibung des Plangebietes und seiner Umgebung

Das ca. 1 ha groBe Plangebiet liegt im Ortszentrum von Reppenstedt unmitteloar nérdlich der
LUneburger LandstraBe - L216. Das Plangebiet umfasst das GrundstUck des bestehenden Mark-
tes, das GrundstUck des Postverteilerzentrums im Norden, das Grundstick einer Apotheke im
Westen, ein mit einem Wohngebdude bebautes Grundstick im Osten sowie ein mit einem als
Backereifiliale genutzten Gebdude bebautes Grundstick im Osten. AuBerdem liegt ein Teil der
StraBe ,,An der Landwehr" im Westen des Plangebietes.

Abbildung 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebietes (rote Linie) (ohne MaBstab).
Quelle: Auszug aus dem Geoportal des Landkreises Lineburg, Luftbilder 2021.
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersdchsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung, © 2021

LeLn Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirek-
tion LUneburg.
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6 Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 , Einzelnandel Ortsmitte* mit ortlicher Bauvorschrift

3 Rechtsgrundlage und Verfahren

Rechtsgrundlagen

Dieses Bauleitplanverfahren wird nach den Anforderungen des Baugesetzbuches (BauGB) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt geéndert durch Ar-
fikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) durchgefUhrt. AuBerdem liegen dieser
Planung die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 176) und die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802), zugrunde.

Verfahren

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt gemdaB § 13a ,,Bebauungsplédne der Innenent-
wicklung" des Baugesetzbuches (BauGB). Demnach darf ein Bebauungsplan fir die Wie-
dernutzbarmachung von Fl&chen, die Nachverdichtung oder andere MaBnahmen der Innen-
entwicklung im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden, wenn in ihm eine GréBe der
GrundflGche festgesetzt wird von insgesamt weniger als 20.000 m? (§ 13a Abs. 1 Safz 2 Nr. 1)
oder 20.000 m? bis weniger 70.000 m?, wenn auf Grund einer Gberschldgigen Prifung unter Be-
rGcksichtigung der in Anlage 2 des BauGB genannten Kriterien die Einschdtzung erlangt wird,
dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erneblichen Umweltauswirkungen hat, die nach
§ 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwdagung zu berUcksichtigen wdaren (Vorprifung des Einzelfalls) (§ 13a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2). In den Féllen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Grundfldche < 20.000) gelten Eingriffe,
die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a
Abs. 3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuldssig.

§ 13a BauGB wird angewendet, weil die folgenden Voraussetzungen zutreffen:

Bedingungen des § 13a BauGB Auswertung

Abs. 1, Satze 1 und 2, Nr. 1 und 2 BauGB

Bebauungsplan fur

- die Wiedernutzbarmachung von Fldchen -

- die Nachverdichtung -

- andere MaBnahmen der Innenentwicklung Trifft zu

GroBe der Grundflache:

1. weniger als 20.000 m? Trifft zu

2.20.000 m? bis weniger 70.000 m?; DurchfUhrung einer Uberschla-
gigen Prifung unter BerUcksichtigung der in Anlage 2 des BauGB | --
genannten Kriterien

Erhebliche Umweltauswirkungen bei 2. - AusgleichsmaBnahme
erforderlich

Abs. 1, Satze 4 und 5 BauGB

Begrindet der B-Plan die Zuldssigkeit von Vorhaben, fUr die eine

H2E 3
UVP erforderlich ist2 nein

Sind Anhaltspunkte fUr eine Beeintrdchtigung derin § 1 Abs. 6 Nr.

7b BauGB genannten SchutzgUter gegeben? nein

Bestehen Anhaltspunkte dafir, dass bei der Planung Pflichten zur
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren | nein
Unfdallen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu beachten sind?
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Begrindung

Abs. 2 Nr. 2 BauGB

Ja, aber nur geringfugig.
F-Plan im Wege der Be-
richtigung anpassen.

Abweichung von den Darstellungen des Fldchennutzungsplo-
nese

Beeintréchtigung der geordneten stadtebaulichen Entwicklung

des Gemeindegebietes? nein

Tabelle 1: Auswertung der Bedingungen zur Anwendbarkeit des § 13a BauGB

*Nach Nr. 18.8 der Anlage 1 zum Gesetz Uber die Umweltvertréaglichkeitsprofung (UVPG) ist fUr
den Bau des groBflachigen Einzelhandelsbetriebes eine allgemeine Vorprifung des Einzelfalls
erforderlich. GemdaB § 7 Absatz 1 Satz 1 UVPG fUhrt die zusténdige Behdrde bei einem solchen
Neuvorhaben eine allgemeine Vorprifung zur Feststellung der UVP-Pflicht durch. Nach Uber-
schlagiger Profung ist davon auszugehen, dass fur das geplante Neuvorhaben keine UVP-
Pflicht besteht, da das Neuvorhaben voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Umweli-
auswirkungen haben wird (vgl. Kapitel 10).

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind die Voraussetzungen zur Anwendbarkeit des § 13a
BauGB erfUllt. Der Bebauungsplan kann daher nach § 13a BauGB aufgestellt werden.

In dem Bebauungsplan wird eine zuldssige Grundfldche im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO
von weniger als 20.000 m? festgesetzt. Mit dem Bebauungsplan werden ein sonstiges Sonder-
gebiet und ein urbanes Gebiet mit einer Fli&che von insgesamt rund 9.000 m? und mit einer
zul@ssigen Grundfladche (GRZ | von 0,5) von rund 4.500 m? festgesetzt. Somit liegt die zuldssige
Grundfléche unter den 20.000 m?2.

Trotz Anwendung des beschleunigten Verfahrens gemdaB § 13a BauGB hat die Gemeinde Rep-
penstedt eine frUhzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemdB § 3 Absatz 1 BauGB und eine
frOhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gemdénB
§ 4 Absatz 1 BauGB durchgefihrt, um die Stellungnahmen bei der Ausarbeitung des Entwurfes
berUcksichtigen zu kénnen.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~
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4 Zu beachtende Plangrundlagen
4.1 Regionale Raumordnung

4.1.1 Rechiswirksames Regionales Raumordnungsprogramm

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem rechtswirksamen Regionalen Raumordnungs-
programm (RROP) 2003 in der Fassung der 2. Anderung 2016 des Landkreises LUneburg zu ent-
nehmen, in welchem das Plangebiet gekennzeichnet ist.

| 7= r
PN\ /’fr{' a",‘ - y o

Abbildung 2: Auszug aus dem RROP 2003 i.d.F. der 2. Anderung 2016 des Landkreises Lineburg mit
Kennzeichnung des Plangebietes (gelbe Linie) (ohne MaBstab).
Quelle: Landkreis Luneburg (2016).

Entwicklung der Siedlungsstruktur

Im RROP wird festgelegt, dass die Gemeinden ihre Siedlungsentwicklung vorrangig auf die zent-
ralérilichen Standorte und die Einzugsbereiche der Haltepunkte des 6ffentlichen Personennah-
verkehrs auszurichten haben (Ziel RROP 2.1 06).

Dieses Ziel der Raumordnung wird bei der Planung beachtet. Das vorliegende Plangebiet liegt
im Ortszentrum von Reppenstedt. Es handelt sich hierbei um einen zentralértlichen Standort mit
einer guten Anbindung an den OPNV.

Im RROP wird dem Grundzentrum Reppenstedt die Schwerpunktaufgabe ,,Sicherung und Ent-
wicklung von Wohnstatten" zugewiesen (Ziel RROP 2.1 15). In der Begrindung wird zu den
Standorten mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Entwicklung von Wohnstatten u.a. Fol-
gendes ausgefthrt: ,Bei der Konzentration der Siedlungsentwicklung nehmen die Standorte mit
der Schwerpunktaufgabe ,,Wohnstatten" eine herausgehobene Stellung ein. [...] Diese Orte
sind auch aufgrund ihrer guten Infrastruktur und der Lage besonders geeignet, in gewissem
Umfang eine Entlastungsfunktion fUr den weiterhin bestehenden Siedlungsdruck der Hanse-
stadt Luneburg zu erfUllen. Aufgrund ihres begrenzten Stadtgebietes, der vielfach konkurrieren-
den Nutzungsanspriche auf Teilfldchen, die fUr eine weitere Siedlungsentwicklung nichtin Be-
fracht kommen, wird es weiterhin in gewissem Umfang wie in &hnlich strukturierten verdichteten
R&Gumen Ublich eine Stadt-Umlandwanderung geben. Zur Verringerung von insbesondere ver-
kehrsbedingten Umweltbelastungen und klimaschéadlichen Gasen und um Verkehr Uberhaupt
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Begrindung

zu vermeiden, soll diese Entwicklung jedoch auf Standorte mit entsprechender Infrastruktur und
guten Anbindungen an das Netz des OPNV gelenkt werden. "

Dies ist sowohl in der Gemeinde Reppenstedt und insbesondere an diesem Standort im Orts-
zentrum von Reppenstedt gegeben. Die Anbindung an den OPNV ist Uber den HVV in Richtung
LUneburg Uber eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nahe zum Plangebiet an der L216 gewdhr-
leistet (Taktung 2-3 x pro Stunde). AuBerdem ist eine Station eines Carsharing Anbieters vorhan-
den. DarUber hinaus kann ein Anruf-Sammel-Taxi genutzt werden. Die Gemeinde halt zudem
alle notwendigen Infrastruktureinrichtungen zur Versorgung der Bevdlkerung im Ortszentrum
von Reppenstedt vor.

Entwicklung der Zentralen Orte

Im RROP wird Reppenstedt (Ortsteil Reppenstedt) als Grundzentrum ausgewiesen. Die zentra-
len Siedlungsgebiete der Grundzeniren entsprechen den in den jeweiligen Fidchennutzungs-
pl&dnen der Tr&ger der Bauleitplanung als Wohnbaufldchen, gemischte oder gewerbliche Bau-
fldchen dargestellten Fldchen (Ziele RROP 2.2 03).

Das Plangebiet liegtim zentralen Siedlungsgebiet, da esim Flachennutzungsplan als gemischte
Baufldche und Wohnbaufldche dargestellt wird (vgl. Kapitel 4.3). Da Reppenstedt ein Grund-
zentrum ist, ist hier eine Wohnflchenausweisung Uber den Rahmen der Eigenentwicklung hin-
aus moglich. AuBerdem sind in Grundzentren im zentralen Siedlungsgebiet EinzelhnandelsgroBi3-
projekte zur Versorgung der Bevolkerung mit GUtern des tdglichen und periodischen Bedarfs
unter bestimmten Voraussetzungen zuldssig (siehe unten). Die vorliegende Planung entspricht
dem zentraldrtlichen Auftrag von Reppenstedt.

Entwicklung der Versorgungsstrukturen

Im RROP wird unter Ziffer 2.3 01 festgelegt, dass der Umstrukturierungsprozess im Einzelhandel
die wohnortbezogene Nahversorgung sowie die Versorgungsfunktion der Grundzentren und
die regionale und Uberregionale Einzelhandelsfunktion LUneburgs nicht gefdhrden darf. In
Grundzentren sind EinzelhandelsgroBprojekte zur Versorgung der Bevolkerung mit Gutern des
taglichen und periodischen Bedarfs unter folgenden Voraussetzungen zuldssig:
e Die Verkaufsflache betragtin der Regel nicht mehr als 2.000 m? (Orientierungswert),
e sie werden planungsrechtlich als Sondergebiete oder Kerngebiete festgesetzt,
e die zentraldrtlichen Funktionen benachbarter Zentraler Orte werden nachweislich nicht
wesentlich beeintréchtigt,
e sie werden in tatséchlich vorhandenen oder durch Bauleitplanung festgelegten zent-
ralen Versorgungsbereichen errichtet (Integrationsgebot) und
¢ sie werden im zentralen Siedlungsgebiet errichtet (Konzentfrationsgebot).

Mit dem Bebauungsplan Nr. 41 soll ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfidche von
1.400 m? ermdglicht werden. Die Voraussetzung einer Verkaufsfldche von nicht mehr als
2.000 m? aus dem RROP wird somit eingehalten. FUr den geplanten Lebensmittelmarkt wird ein
sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistun-
gen' festgesetzt. Hiermit wird eine weitere Voraussetzung aus dem RROP erfUllt. Das Plangebiet
liegt in einem zentralen Versorgungsbereich im zentralen Siedlungsgebiet. Somit werden das
Integrationsgebot und das Konzentrationsgebot aus dem RROP eingehalten. DarUber hinaus
ist davon auszugehen, dass die zentralortlichen Funktionen benachbarter Zentraler Orte nicht
nachweislich durch die Planung beeintréchtigt werden, sodass eine weitere im RROP ge-
nannte Voraussetzung ebenfalls erfillt wird. Dieses wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes
geprUft. Dabei ist zu berUcksichtigen, dass im Plangebiet bereits im Bestand ein Markt vorhan-
den ist, der durch einen neuen Lebensmittelmarkt ersetzt werden soll.

Vorranggebiet fUr Trinkwassergewinnung

Das Plangebiet liegt, wie groBe Teile der Ortslage Reppenstedt, innerhalb eines Vorranggebie-
tes fur Trinkwassergewinnung. Im RROP werden Einzugsgebiete vorhandener Wassergewin-
nungsanlagen als Vorranggebiete fur Trinkwassergewinnung dargestellt.

Ziffer 3.2.4 16 RROP fUhrt Folgendes zu dem Vorranggebiet fur Trinkwassergewinnung aus: ,In
der Zeichnerischen Darstellung sind die Einzugsgebiete vorhandener Wassergewinnungsanla-
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gen als Vorranggebiete Trinkwassergewinnung festgelegt. DarUber hinaus werden Vorbehalts-
gebiete fUr Trinkwassergewinnung festgelegt, die sich Uber den jetzigen Bedarf hinaus zur Was-
sergewinnung eignen und voraussichtlich bendtigt werden.*

Bei der Planung wird eine ordnungsgemdBe Abwasserentsorgung und Oberflachenentwdsse-
rung nach dem Stand der Technik berGcksichtigt. Es ist darauf hinzuweisen, dass das Plangebiet
im Bestand bereits GUberwiegend bebaut und versiegelt ist. Mit der vorliegenden Planung wird
eine Mischung aus Einzelhandel, Dienstleistungen und Wohnen ermdglicht. Es ist nicht davon
auszugehen, dass wassergeféhrdende Stoffe anfallen oder verwendet werden. Die Planung
steht der Schutzwirkung des Vorranggebietes Trinkwassergewinnung nicht entgegen.

HauptverkehrsstraBe von regionaler Bedeutung (L216) sUdlich des Plangebietes

Die L 216, welche unmittelbar sGdlich an das Plangebiet angrenzt, wird als vorhandene Haupt-
verkehrsstraBe von regionaler Bedeutung mit regional bedeutsamem Busverkehr und regional
bedeutsamem Wanderweg fur Radfahrer im RROP gekennzeichnet.

Von der Planung gehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die L 216 und den Wanderweg
aus.

Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft norddstlich des Plangebietes

Nord&stlich des Plangebietes wird ein Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft im RROP darge-
stellt.

Hierbei handelt es sich um den Bereich des Landschaftsschutzgebietes des Landkreises Line-
burg und gesetzlich geschitzter Biotope. Das Landschaftsschutzgebiet und die gesetzlich ge-
schitzten Biotope werden von der Planung nicht berUhrt.

Schutz von Waldern und Waldréndern

Nordlich und &stlich grenzt das Plangebiet an Wald an, welcher zudem als gesetzlich geschitz-
tes Biotop gem. § 30 BNatSchG ausgewiesen ist.

In Ziel 3.2.1 08 des RROP wird folgendes zum Schutz von Wdaldern und Waldrédndern ausgefihrt:

»Wald sowie sémiliche Waldrénder einschlieBlich einer Ubergangszone sind grundsatzlich von
Bebauung freizuhalten. Da die Bebauung in diesen Bereichen stets eine erhebliche Einschran-
kung der Waldfunktionen nach sich zieht, darf sie nur erfolgen, wenn die Ubrigen Ziele der
Raumordnung und stédtebauliche Grinde dies zwingend erfordern. Ein artenreicher und viel-
faltiger Aufbau des Waldrandes ist zu férdern und zu entwickeln.*

Zudem wird in der Begrindung ergdnzt, dass der im Landesraumordnungsprogramm festge-
legte Abstand von 100 m zwischen Wald und Bebauung beachtet werden sollte, ein Mindest-
abstand von 30 m muss eingehalten werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestandsbebauung und die Baugrenzen der rechtskrafti-
gen Bebauungspldne keinen Abstand von 30 m zum Wald einhalten. Der 30 m Abstand ist au-
Berdem nicht verbindlich geregelt, da er lediglich in der unverbindlichen Begruondung des
RROP erwdhnt wird.

Zur Abstimmung des Waldabstandes fand am 13.11.2023 ein Ortstermin mit der Unteren Wald-
und Naturschutzbehdérde des Landkreises Lineburg statt, dessen Ergebnis im Folgenden zusam-
mengefasst wird:

Der norddstlich an das Plangebiet angrenzende Wald liegt in dem Landschaftsschutzgebiet
(LSG) des Landkreises LUneburg. Das LSG grenzt an das Plangebiet an und liegt somit auBerhalb
des Plangebietes. Das LSG darf durch die Planung nicht beeintréchtigt werden. Die Planung
darf zu keiner schleichenden Verlagerung der Waldgrenze fUhren.

Von Seiten der Unteren Wald- und Naturschutzbehorde wird eingeréumt, dass ein Abstand von
30 m mit der Baugrenze zum Waldrand hier aufgrund der Bestandssituation unrealistisch ist.

Im Entwurf des Bebauungsplans wird auf der Basis der Vermessung der Uberhangenden Kro-
nenfraufbereiche der randlichen Waldb&ume die &stliche Baugrenze im Sonsfigen
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Begrindung

Sondergebiet im Abstand von 15 m gegenUtber der Grenze des Waldgrundsticks mit der Flur-
sticksnummer 31/155 festgesetzt.

Im Bereich des Urbanen Gebietes wird die nérdliche, an den Waldrand angrenzende Bau-
grenze, auf der Basis der Vermessung der Uberhdngenden Kronentraufbereiche derrandlichen
Waldbdume, auf dem Flurstick 45/40 im Abstand von 6,5 m festgesetzt und auf dem Flurstick
45/24 im Abstand von mindestens 3,7 m bis maximal 14,5 m.

AuBerdem werden die-g

Erhaltungsfestsetzung die im geschu’rz’ren Woldblo’rop rcmdllch zum Plangebiet stehenden
Bdume, deren Kronentraufen und Wurzelbereiche in das Plangebiet ragen, geschitzt.

Durch diese Festsetzungen kann dem Schutz des Waldrandes angemessen Rechnung getra-
gen werden.

Fazit

Die Planung ist mit dem RROP vereinbar.

4.1.2 Entwurf zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms

Derzeit 1auft ein Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogrammes
(RROP) fUr den Landkreis LUneburg. Die Neuaufstellung des RROP dient der Anpassung an die
umfangreichen Anderungen des Niedersdchsischen Landes-Raumordnungsprogramms
(LROP) sowie der Festlegung eigener Zielsetzungen fUr die zukUnftige Entwicklung des Landkrei-
ses. Es liegt ein 1. Entwurf zur Neuaufstellung des RROP aus dem Dezember 2022 vor.

GemdaB der Stellungnahme des Landkreises LUneburg im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung
ist der 1. Entwurf zur Neuaufstellung des RROP noch nicht als in Aufstellung befindliche Ziele zu
bewerten, da die abgegebenen Stellungnahmen zum RROP-Entwurf noch nicht abgewogen
worden sind.

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem 1. Entwurf zur Neuaufstellung des RROP fUr
den Landkreises Lineburg aus dem Dezember 2022 zu entnehmen, in welchem das Plangebiet
gekennzeichnet ist.
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Abbildung 3: Auszug aus dem 1. Entwurf zur Neuaufstellung des RROP mit Kennzeichnung des Plangebie-
tes (blaue Linie) (ohne MaBstab). Gelbe FUllung = Zentrales Siedlungsgebiet. Rote Schraffur = Versorgungs-
kern. Grauer Kreis = Grundzentrum.
Quelle: Landkreis Lineburg (2022).

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, liegt das Plangebiet im zentralen Siedlungsgebiet (gelbe
FUOllung) und im Versorgungskern (rote Schraffur). Reppenstedt wird auBerdem im Entwurf des
RROP als Grundzentrum festgelegt (grauer Kreis). Weitere AusfGhrungen hierzu sind den Ab-
schnitten ,,Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte" und ,,Entwicklung der Versor-
gungsstrukturen des Einzelhandels” unten zu entnehmen.

Die sUdlich an das Plangebiet angrenzende LandesstraBe wird als Vorranggebiet StraBe von
regionaler Bedeutung mit einem Vorranggebiet regional bedeutsamer Wanderweg ,,Radfah-
ren" dargestellt. Von der Planung gehen keine nachteiligen Auswirkungen auf die L 216 und
den Wanderweg aus.

Nord&stlich des Plangebietes werden ein Vorranggebiet Freiraumfunktionen, ein Vorrangge-
biet Biotopverbund und ein Vorbehaltsgebiet Grinlandbewirtschaftung, -pflege und
-entwicklung dargestellt. Hierbei handelt es sich um den Bereich des Landschaftsschutzgebie-
tes des Landkreises Luneburg und gesetzlich geschutzter Biotope. Das Landschaftsschutzgebiet
und die gesetzlich geschitzten Biotope werden von der Planung nicht berGhrt. Angrenzende
geschutzte Waldrander werden als zu erhalten festgesetzt.

Entwicklung der Siedlungsstruktur — Wohnbauliche Entwicklung

Im Entwurf des RROP wird festgelegt, dass die Ausweisung neuer Wohnbaufldchen in den Kom-
munen auBerhalb der Hansestadt LUneburg in Abhdngigkeit von der Funktion der Standorte im
Rahmen maximaler Fldichenkontingente in ha pro Jahr moglich ist. Die Flichenkontingente er-
geben sich aus den Einwohnerzahlen mit Stand 30.6.2017, den Berechnungsfaktoren fir
Wohneinheiten und den Dichtewerten. FUr Ortsteile mit Grundzentren wie in Reppenstedt sind
als Berechnungsfaktor fir Wohneinheiten 4,5 Wohneinheiten pro 1.000 Einwohner und Jahr und
als Dichtewert 20 Wohneinheiten pro ha zugrunde zu legen. Die FlGdchenkontingente gelten
nach Abzug vorhandener Fldchenpotenziale im FiGchennutzungsplan. Auf die Flidchenkontin-
gente werden Wohnbaufldchenausweisungen im Innenbereich, Wohnbaufléchenausweisun-
gen durch Umwandlung von gemischten Baufldchen und Flidchenanteile fUr Pflegeeinrichtun-
gen nicht angerechnet (Ziel Entwurf RROP 2.1.2 03).
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Begrindung

Die Regelung aus dem Entwurf des RROP bezieht sich nur auf Wohnbaufl&chenausweisungen.
Nach der Begrundung zum Entwurf des RROP werden gemischte Baufl&chen und Sonderbau-
flédchen nicht auf die Kontingente angerechnet, da nur ein im konkreten Fall nicht genau be-
stimmbarer Teil fir Wohnnutzungen in Anspruch genommen wird.

In der Tabelle 3 der Begrindung zum Entwurf des RROP werden die Fidchenkontingente nach
Ortsteilen aufgelistet. FUr Reppenstedt als Ortsteil mit Grundzentrum mit 7.379 Einwohnern zum
Stand 30.6.2017, dem Berechnungsfaktor von 4,5 Wohneinheiten, dem Dichtewert von 20
ergibt sich rechnerisch ein Fldchenkontingent von 1,66 ha pro Jahr und von 16,60 hain 10 Jah-
ren.

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung
(vgl. Kapitel 3). Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemaB § 13a BauGB
aufgestellt. AuBerdem erfolgen im Rahmen des Bebauungsplanes keine Wohnbaufldchenaus-
weisungen, sondern eine Ausweisung eines Sondergebietes und eines Urbanen Gebietes. Da-
her sind die durch den Bebauungsplan im Sondergebiet und im Urbanen Gebiet ermoglichten
Wohnnutzungen im Innenbereich nicht auf die im Entwurf des RROP definierten FiGchenkontin-
gente fUr Reppenstedt anzurechnen.

Entwicklung der Daseinsvorsorge und Zentralen Orte

Reppenstedt wird im Entwurf des RROP als Grundzentrum festgelegt. Der grundzentrale Ver-
flechtungsbereich eines Zentralen Ortes ist das jeweilige Gemeinde- oder das Samtgemeinde-
gebiet (Ziele Entwurf RROP 2.2 05). Die zentralen Orte sind in der zeichnerischen Darstellung
rédumlich als zentrale Siedlungsgebiete festgelegt (Ziel Entwurf RROP 2.2 06). In Grundzentren
sind zenftralériliche Einrichtungen und Angebote zur Deckung des allgemeinen téglichen
Grundbedarfs zu sichern und zu entwickeln (Ziel Entwurf RROP 2.2 07).

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 liegt im zentralen Siedlungsgebiet (vgl. Abb. 3).
Die Gemeinde Reppenstedt kommt mit der Planung dem Versorgungsauftrag als Grundzent-
rum zur Deckung des allgemeinen taglichen Grundbedarfs fUr die Einwohner des Verflech-
tfungsbereiches nach.

Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels

Im Entwurf des RROP wird festgelegt, dass neue EinzelhandelsgroBprojekte nur zuldssig sind,
wenn sie den Anforderungen der Ziffern 03 bis 10 [2.3 LROP] entsprechen. Als Einzelhandels-
groBprojekte gelten Einkaufszentren und groBfléchige Einzelnandelsbetriebe gemdaB § 11 Abs.
3 Nm. 1 bis 3 der Baunutzungsverordnung einschlieBlich Hersteller-Direktverkaufszentren (Ziel
Entwurf RROP 2.3 03). In einem Grundzentrum darf das Einzugsgebiet eines EinzelhandelsgroB-
projektes den grundzentralen Verflechtungsbereich als Kongruenzraum nicht wesentlich Gber-
schreiten (Kongruenzgebot grundzentral) (Ziel Entwurf RROP 2.3 04). Neue EinzelhandelsgroB-
projekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des jeweiligen Zentralen Ortes zu-
lassig (Konzentrationsgebot) (Ziel Entwurf RROP 2.3 07). Neue EinzelhandelsgroBprojekte, deren
Kernsortimente zentrenrelevant sind, sind nur innerhalb der st&dtebaulich integrierten Lagen
zul@ssig (Integrationsgebot) Diese Fldchen mussen in das Netz des éffentlichen Personennah-
verkehrs eingebunden sein. Die stGdtebaulich integrierten Lagen der Zentralen Orte sind in der
zeichnerischen Darstellung als Versorgungskern festgelegt (Ziele Entwurf RROP 2.3 08). Neue
EinzelhandelsgroBprojekte sind abzustimmen (Abstimmungsgebot) (Ziel Entwurf RROP 2.3 10).
Ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung, die Funktionsfahigkeit der
Zentfralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die verbrauchernahe Versorgung
der Bevolkerung durfen durch neue EinzelhandelsgroBprojekte nicht wesentlich beeintrachtigt
werden (Beeintrdchtigungsverbot) (Ziel Entwurf RROP 2.3 11).

Mit dem Bebauungsplan Nr. 41 wird ein neues EinzelhandelsgroBprojekt innerhalb des zentralen
Siedlungsgebietes von Reppenstedt ermoglicht (vgl. Abb. 3). Das Konzentrationsgebot wird so-
mit eingehalten. Das Plangebiet liegt auBerdem innerhalb einer stddtebaulich integrierten
Lage, da es im nach dem Entwurf des RROP festgelegten Versorgungskern liegt (vgl. Abb. 3).
Das Plangebiet ist in das Netz des &ffentlichen Personennahverkehrs eingebunden. Somit wird
auch das Integrationsgebot eingehalten. Die Einhaltung der weiteren oben genannten Ge-
bote bzw. Verbote aus dem Entwurf des RROP (Kongruenzgebot grundzentral, Abstimmungs-
gebot, BeeintrGchtigungsverbot) wurde zum Entwurf des Bebauungsplanes geprUft. Im
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Rahmen einer Veriraglichkeitsanalyse wird nachgewiesen, dass die Einhaltung der Vorgaben
fUr EinzelhandelsgroBprojekte gegeben ist (Lademann & Partner 2024). Entsprechende textli-
che Festsetzungen wurden in den Entwurf des Bebauungsplans aufgenommen (vgl. Kap.5.1
und 4.2).

Dabei ist auch zu berUcksichtigen, dass im Plangebiet bereits im Bestand ein Markt vorhanden
ist, der nun durch einen neuen Lebensmittelmarkt ersetzt werden soll.

Fazit

Die Planung ist mit dem Entwurf des RROP, als in Aufstellung befindlichen Zielen, vereinbar.

4.2 Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017

Das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP) fUr den Landkreis LUneburg ist aus dem Lan-
des-Raumordnungsprogramm (LROP) Niedersachsen 2017 (Verordnung Uber das Landes-
Raumordnungsprogramm Niedersachsen vom 26. September 2017 (Nds. GVBI. S. 378)) zu ent-
wickeln.

Das rechtswirksame Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Lineburg wird aktu-
ell neu aufgestellt (vgl. kap. 4.1.2).

Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels

FUr die Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelnandels sind die Festlegungen des Ab-
schnittes 2.3 des Landes-Raumordnungsprogramms Niedersachsen (LROP) einschldgig.

GemdB LROP 2.3 03 darf in einem Grundzentrum das Einzugsgebiet eines neuen Einzelhandels-
groBprojektes den grundzentralen Verflechtungsbereich gemdaB Abschnitt 2.2 Ziffer 03 Satze 8
und 9 als Kongruenzraum nicht wesentlich Gberschreiten (Kongruenzgebot grundzentral).

Eine wesentliche Uberschreitung ist gegeben, wenn mehr als 30 vom Hundert des Vorha-
benumsatzes mit Kaufkraft von auBerhalb des maBgeblichen Kongruenzraumes erzielt wirde.
Das Kongruenzgebot ist sowohl fur das neue EinzelhandelsgroBprojekt insgesamt als auch sor-
fimentsbezogen einzuhalten.

Neue EinzelhandelsgroBprojekte sind nur innerhalb des zentralen Siedlungsgebietes des jewei-
ligen Zentralen Ortes zul&ssig (Konzentrationsgebot, LROP 2.3 04).

GemdaB LROP, Abschnitt 2.3 Ziffer 05 sind neue EinzelhandelsgroBprojekte, deren Kernsortimente
zentrenrelevant sind, nur innerhalb der stddtebaulich integrierten Lagen zuld@ssig (Integrations-
gebot). Diese Flachen mussen in das Netz des &ffentlichen Personennahverkehrs eingebunden
sein.

Neue EinzelhandelsgroBprojekte mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten sind auch auBer-
halb der stadtebaulich integrierten Lagen an verkehrlich gut erreichbaren Standorten inner-
halb des zentralen Siedlungsgebietes des Zentralen Ortes zuldssig,
a) wenn die Verkaufsfldche fUr zentrenrelevante Randsortimente nicht mehr als 10 vom
Hundert der Gesamtverkaufsfldche und hochstens 800 m? betragt [...]
(LROP 2.3 04)

Neue EinzelhandelsgroBprojekte sind gemdaB LROP 2.3 07 abzustimmen (Abstimmungsgebot).

GemdaB LROP 2.3 08 dUrfen ausgeglichene Versorgungsstrukturen und deren Verwirklichung,
die Funktionsfahigkeit der Zentralen Orte und integrierter Versorgungsstandorte sowie die ver-
brauchernahe Versorgung der Bevolkerung durch neue EinzelhandelsgroBprojekte nicht we-
sentlich beeinfrchtigt werden (Beeintréchtigungsverbot).

Die Raumordnungsbehérde des Landkreises Lineburg hat im Rahmen der frihzeitigen Beteili-
gung das Konzentrations- und das Integrationsgebot des LROP aufgrund der stGdtebaulich in-
tegrierten Lage im Grundzentrum als eingehalten bewertet. Zudem wird die OPNV-Anbindung
als gegeben bewertet.
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Begrindung

Der Landkreis Lineburg hat im Rahmen der Stellungnahme gefordert, die Einhaltung des Kon-
gruenzgebotes und des Beeintrachtigungsverbotes nachzuweisen und sicherzustellen. Dafur ist
eine Auswirkungsanalyse vorgelegt worden (Lademann & Partner 2024), welche Anlage zur
Begrindung des Bebauungsplanes wird.

Die Aufgabenstellung der Untersuchung bestand in der Ermittlung der maximal vertraglichen
Verkaufsfldchendimensionierung fUr den Lebensmittelmarkt (Vollsortimenter) und dessen stad-
tebauliche und raumordnerische Bewertung im Hinblick auf die Auswirkungen auf die zentralen
Versorgungsbereiche und die verbrauchernahe Versorgung.

Die Schwellenwertanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass sich ein Lebensmittelmarkt mit
1.800 m? Verkaufsfldche vertraglich am Standort umsetzen I&sst.

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass das Einzugsgebiet des Vorhabens neben der
Gemeinde Reppenstedt aufgrund der verkehrlichen Erreichbarkeit sowie der &rilichen Ange-
boftsstrukturen, noch die sudlich und westlich gelegenen Gemeinden Kirchgellersen, Sudergel-
lersen und Westergellersen umfasst, die der Samtgemeinde Gellersen angehdrig und somit Teil
des raumordnerisch zugewiesenen Nahbereichs der Gemeinde Reppenstedt sind. Das Gut-
achten ermittelt, dass das Einzelhandelsvorhaben kinftig rd. 55 % seines Umsatzes mit Bewoh-
nern aus der Gemeinde Reppenstedt rekrutiert und weitere rd. 35 % aus o.g. Gbrigen Gemein-
den der Samtgemeinde Gellersen generiert. Das Gutachten kommt zu der Aussage: ,,D.h. rd.
90 % der Umsatzherkunft entstammen aus dem raumordnerisch zugewiesenen Nahbereich des
Grundzentrums Reppenstedt. Rd. 10 % des Umsatzes entfallen auf rdumlich nicht eindeutig zu-
ordbare sowie sporadisch am Standort generierte Streuumsdatze. Der 70-30 %-Regelvermutung
zur Feststellung der Kompatibilitdt mit dem Kongruenzgebot wird damit entsprochen.” (Lande-
mann & Partner S. 37/38).

Die Uberprifung der eventuellen Beeintréichtigung wird als Schwellenwertanalyse durchge-
fOhrt. Es wurde keine konkretisierte Planung auf ihre Auswirkungen hin Uberprift, sondern es
wurde rekursiv ermittelf, welche VerkaufsfldchengroBe am Standort maximal vertraglich ware.
Dabei wurde sich am 10 %-Schwellenwert orientiert. (Lademann & Partner S. 39/49).

Die Gutachter fUhren aus, dass im Rechenmodell die Verkaufsflidche soweit angepasst wurde,
bis die zu erwartenden Umsatzumverteilungsquoten bei maximal 10 % liegen, was bei einer
Gesamtverkaufsfldche von 1.800 m? der Fall ist.

Als tendenziell am starksten von dem Vorhaben betroffen wurde aufgrund der rGumlichen
N&he und bedingt durch die Angebotsiberschneidungen, der Zentrale Versorgungsbereich
im Ortskern von Reppenstedt beurteilt.

Das Gutachten kommt zudem zu dem Ergebnis, dass der Anteil nicht-nahversorgungsrelevan-
ter Sorfimente maximal 10 % der festgesetzten Gesamtverkaufsfldche nicht Gberschreiten darf.

Die maximal zuldssige Verkaufsfldche sowie der maximal zuldssige Anteil nicht-nahversorgungs-
relevanter Sortimente werden nach Empfehlung des Gutachtens im Bebauungsplan textlich
festgesetfzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Kongruenzgebot eingehalten wird und Be-
einfrchtigungen ausgeschlossen werden kénnen.

Forstwirtschaft/Wald

Im LROP des Landes Niedersachsen wird der Grundsatz formuliert, dass Waldré&nder von storen-
den Nutzungen und von Bebauung freigehalten werden sollen (LROP Abschnitt 3.2.1 Ziffer 03).

Dazu wird in der ErlGuterung ausgefuhrt: , Eines besonderen Schutzes und der Pflege bedUrfen
die Waldrander mit inrer erhdhten Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren als Ubergénge zwischen
dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. zu nahen Siedlungsbereichen. Wald-
rdnder haben zudem eine wichtige Klima- und Artenschutzfunktion. Als Orientfierungswert zur
Wahrung dieser Funktionen ist ein Abstand von ca. 100 Metern zwischen Waldrédndern und Be-
bauung bzw. sonstigen stérenden Nutzungen geeignet und kann bei Planungen zugrunde ge-
legt werden. Dieser Abstand dient zur Wahrung des Landschaftsbildes, als Sicherheitsabstand
bei Sturmschéden und zur Vermeidung von zusétzlichem technischem Aufwand bei der Wald-
bewirtschaftung.”
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Aus der Erluterung geht hervor, dass die Empfehlung eines 100-m-Abstandes zu Waldrdndern
»als Ubergénge zwischen dem Inneren des Waldes und der offenen Feldflur bzw. zu nahen
Siedlungsbereichen” aufzufassen ist und nicht auf Félle angewendet werden kann, wo Wald-
r&dnder im Bestand unmittelbar an Siedlungsr&dnder anschlieBen, wie im Plangebiet. Aus diesem
Grund wurde mit der Unteren Wald- und Naturschutzbehdrde des Landkreises Lineburg unter
WUrdigung der konkreten értlichen Situation eine Vorabstimmung zur Reduzierung des Wald-
abstandes vorgenommen (vgl. Kap. 4.1.1).

Von Seiten der Unteren Wald- und Naturschutzbehorde wird eingerdumt, dass ein Abstand von
30 m mit der Baugrenze zum Waldrand hier aufgrund der Bestandssituation unrealistisch ist.
Dennoch wird der Landkreis in seiner Stellungnahme weiterhin formal einen Abstand von 30 m
empfehlen.

4.3 Landschaftsrahmenplan

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Lineburg 2017 wird unter anderem der Be-
stand aufgenommen als auch ein Zielkonzept formuliert. Der Landschaftsranmenplan legt
keine verbindlichen Ziele fest. Der Landschaftsrahnmenplan wurde in die Abwdgung eingestellt.

Bestand

In der Karte ,Biotoptypen Bewertung" wird fUr das Plangebiet Uberwiegend die Kategorie
»Siedlungs-/Verkehrsflache" mit der Wertstufe | von geringer Bedeutung dargestellt. Lediglich
der Bereich des Kranken Hinrichs wird als Gewdasser mit der Wertstufe Il von allgemeiner bis ge-
ringer Bedeutung dargestellt.

Zielkonzept

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Zielkonzept des LRP mit Kennzeichnung der
Lage des Plangebietes (schwarze Linie) zu entnehmen.

- LU L
LuUneburger

-Lang
l'--l

Abbildung 4: Auszug aus dem Zielkonzept des LRP des Landkreises LUneburg 2017 mit Kennzeichnung der
Lage des Plangebietes (schwarzer Kreis) (ohne MaBstab).
Quelle: Landkreis LUneburg (2017).
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Begrindung

Im Zielkonzept wird entlang des im Plangebiet verlaufenden Uberwiegend verrohrten Grabens
»Kranker Hinrich" eine Vernetzungsachse mit der Zielsetzung , Freihaltung von Landschaftsach-
sen/ Ausschluss von Bebauung" dargestellt. Hierbei handelt es sich um eine Vernetzungsachse
der nérdlich und stdlich gelegenen wertvollen Kernfldchen im Biotopverbund, welche zugleich
zum Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lineburg gehdren. Im Norden handelt es sich
um Waldbereiche und im SGden um Auenbereiche. FUr diese Kernfldchen wird im LRP das Ziel-
konzept ,,Freihaltung von LandschaftsrGumen/ Ausschluss von Bebauung* festgelegt. Ziel ist der
Aufbau eines Biotopverbundes zur Erhaltung der Biodiversitat.

Die an das Plangebiet angrenzenden Kernfldchen im Biotopverbund, die zugleich zum Land-
schaftsschutzgebiet des Landkreises Luneburg gehéren, werden durch die Planung nicht be-
rohrt. Der ,Kranke Hinrich® ist im Plangebiet Uberwiegend verrohrt. Nur ein kleiner nérdlicher
Teilbereich ist ein offenes FlieBgewdasser.

Fazit

Die Planung ist mit dem LRP vereinbar.

4.4 Flachennutzungsplan

Der derzeit wirksame Fldchennutzungsplan stellt fir das Plangebiet Uberwiegend eine ge-
mischte Bauflche und fUr einen westlichen Teilbereich eine Wohnbaufléche dar.

Der nachfolgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem FlGdchennutzungsplan mit Kennzeich-
nung des Plangebietes zu enthehmen.

Der FiGchennufzungsplan ist gemdaB § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung an
den Bebauungsplan anzupassen.

I

An der Landwehr

3 i PN ]
Abbildung 5: Auszug aus dem Fldchennutzungsplan mit Kennzeichnung des Plangebietes (schwarze Linie)
(ohne MaBstab).

Quelle: Auszug aus dem Geoportal des Landkreises LUneburg, Fidchennutzungsplan der Samtge-
meinde Gellersen. Auszug aus den Geobasisdaten der NiedersGchsischen Vermessungs- und Katas-
terverwaltung, © 2023 ©Leun Landesamt fir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN), Regionaldirektion Lineburg.

4.5 Bebauungspldane

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* werden Teilfldche der
bisherigen Geltungsbereiche der Bebauungspldne Nr. 16 ,,Ortsmitte 1", Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" und
Nr. 34, Ortsmitte IV* Gberplant und somit in diesen Bereichen gedndert. Im Folgenden werden
die wesentlichen Festsetzungen dieser Bebauungspléne fur die Bereiche zusammenfassend
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erldutert, die mit dem vorliegenden Bebauungsplan Uberplant werden. Somit gelten nach
Rechtskrafterlangung fur die Uberlagerten Teilfldchen die Festsetzungen des Bebauungsplans
Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte”.

Bebauungsplan Nr. 16 ,,Ortsmitte 1"

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" aus dem
Jahr 1984 zu entnehmen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 ,,Einzelhandel Orts-
mitte" ist mit einer roten Linie gekennzeichnet, sodass ersichtlich wird, welcher Teiloereich des
Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" Uberplant wird. Der Anderungsbereich des Bebauungs-
planes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" ist mit einer grinen Linie gekennzeichnet.

Abbildung 6: Auszug aus dem B-Plan Nr. 16 ,,Ortsmitte 1* mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des
B-Planes Nr. 41 (rote Linie) und des Uberplanten Bereiches (grune Linie) (MaBstab 1:1.000).
Quelle: Gemeinde Reppenstedt (1984).

Der Bebauungsplan Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" reicht in den westlichen Teil des Plangebietes der Be-
bauungsplanes Nr. 41 hinein. FUr den Bereich der vornandenen Apotheke und den nérdlich
daran angrenzenden Bereich werden Allgemeine Wohngebiete mit einer GRZ von 0,4, einer
GFZ von 0,8, maximal 2 Vollgeschossen und einer offenen Bauweise festgesetzt. Nordlich der
Allgemeinen Wohngebiete wird eine kleine FlGche fUr Versorgungsanlagen ,Elektrizitat/ Ab-
wasser (Pumpwerk)" festgesetzt. Der Bereich der StraBe ,,An der Landwehr* wird als StraBen-
verkehrsfldche und zum Teil als Verkehrsflédche besonderer Zweckbestimmung ,,Offentliche
Parkflachen" festgesetzt.

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Orts-
mitte 1" aus dem Jahr 1988 zu entnehmen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41
»Einzelnandel Ortsmitte" ist mit einer roten Linie gekennzeichnet, sodass ersichtlich wird, wel-
cher Teilbereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" Oberplant wird. Der
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Begrindung

Uberplante Bereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" ist mit einer gri-
nen Linie gekennzeichnet.
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Abbildung 7: Auszug aus der 1. Anderung des B-Planes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1% mit Kennzeichnung des Gel-
tungsbereiches des B-Planes Nr. 41 (rote Linie) und des Uberplanten Bereiches (grine Linie) (MaBstab
1:500).

Quelle: Gemeinde Reppenstedt (1988A).

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,,Ortsmitte 1* reicht in einen kleinen nordwestli-
chen Teil des Plangebietes der Bebauungsplanes Nr. 41 hinein. Hierbei handelt es sich um einen
Teil der StraBe ,,An der Landwehr", welche im Rahmen der 1. Anderung des Bebauungsplanes
Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" als StraBenverkehrsfldche und in einem kleinen Teilbereich als Verkehrsfla-
che besonderer Zweckbestimmung ,,Verkehrsfldichen-Begleitgrin* festgesetzt wird.

Bebauungsplan Nr. 17 ,,Ortsmitte 2"

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" aus dem
Jahr 1988 zu enthnehmen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 ,,Einzelhandel Orts-
mitte" ist mit einer roten Linie gekennzeichnet, sodass ersichtlich wird, welcher Teiloereich des
Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" Uberplant wird. Der Gberplante Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" ist mit einer grinen Linie gekennzeichnet.
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Abbildung 8: Auszug aus dem B-Plan Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des
B-Planes Nr. 41 (rote Linie) und des Uberplanten Bereiches (grine Linie) (MaBstab 1:1.000).
Quelle: Gemeinde Reppenstedt (1988B).

Der Bebauungsplan Nr. 17 ,,Ortsmitte 2" umfasst den Uberwiegenden Geltungsbereich des Be-
bauungsplanes Nr. 41. FUr den Bereich des vorhandenen Marktes wird ein Mischgebiet mit ma-
ximal 2 Vollgeschossen, einer Geschossfldéchenzahl von 0,7 und einer offenen Bauweise festge-
setzt. Die Baugrenze wird auf den AuBenkanten des Marktgebdudes festgesetzt. Die angren-
zenden und Uberwiegenden weiteren Bereiche des Mischgebietes werden zusatzlich als Fl&-
chen fUr Stellplatze festgesetzt. Von der Lineburger LandstraBe aus werden die Bereiche der
Ein- und Ausfahrten sowie Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt. Der Bereich des Grabens
»Kranker Hinrich", der zum Teil offen und zum Teil verrohrt ist, wird als Mischgebiet festgesetzt.
Zusatzlich wird im Bereich des Grabens sowie in einem 2,5 m breiten westlich angrenzenden
Streifen eine mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fldche zugunsten der Ge-
meinde Reppenstedt festgesetzt. Diese Flche weitet sich im nérdlichen Bereich auf eine Breite
von 10 m auf. Die Grundsticke mit den Gebd&uden Luneburger LandstraBe 7 und 9 werden als
Mischgebiet mit maximal 2 Vollgeschossen, einer Grundfldchenzahl von 0,4, einer Geschossfla-
chenzahl von 0,6 und einer offenen Bauweise festgesetzt. SUdlich des Gebdudes Luneburger
LandstraBe Nr. 9 wird zus&izlich eine Fldche fur Stellplatze festgesetzt. Auf dem nérdlichen Teil
des Grundstucks LUneburger LandstraBe 7 wird eine private Wasserfl&dche (Teich) festgesetzt.
Der Bereich des jetzigen Postverteilerzentrums wird als Fldche fir den Gemeinbedarf ,,Post* mit
einer Grundfldchenzahl von 0,4, einer Geschossfldchenzahl von 0,8 und maximal 2 Vollge-
schossen festgesetzt.
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Begrindung

1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Orts-
mitte 2" aus dem Jahr 2013 zu entnehmen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41
wEinzelhandel Ortsmitte" ist mit einer roten Linie gekennzeichnet, sodass ersichtlich wird, wel-
cher Teilbereich 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2 Oberplant wird. Der
Uberplante Bereich der 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2* ist mit einer gro-
nen Linie gekennzeichnet.

] i
5 I
|/ _________
Ve e = =TT T T g
MI| I
@ Parkfiveche
= o
ssfidchenzahl als HchsimaB
lachenzahl \
i Voligeschosse als Hochstmal ’!’f
Bauweite Rod— und Fussweg

Abbildung 9: Auszug aus der 1. Anderung des B-Planes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2* mit Kennzeichnung des Gel-
tungsbereiches des B-Planes Nr. 41 (rote Linie) und des Uberplanten Bereiches (grine Linie) (MaBstab
1:500).

Quelle: Gemeinde Reppenstedt (2013).

Die 1. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 17 ,,Ortsmitte 2 umfasst nur einen kleinen stdlichen
Teilbereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 41 angrenzend an den Kreisver-
kehr an der LandesstraBe. Im Zuge der 1. Anderung wurde eine Anderung der Zufahrt fir das
Grundstuck LUneburger LandstraBe Nr. 7 aufgrund des neuen Kreisverkehrs planerisch gesi-
chert. Das Grundstuck soll zukUnftig Uber das westliche Grundstick des Marktes und nicht mehr
direkt von der LandesstraBe erschlossen werden. HierfUr wird eine mit Geh- und Fahrrechten zu
belastende FlGche zugunsten des Flursticks 45/17 in diesem Bereich festgesetzt. Im SUden des
GrundstUcks und am Kreisel wird ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.

Bebauungsplan Nr. 34 ,,Ortsmitte V"

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 34 ,,Ortsmitte V" aus dem
Jahr 2008 zu enthnehmen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 ,,Einzelhandel Orts-
mitte" ist mit einer roten Linie gekennzeichnet, sodass ersichtlich wird, welcher Teilbereich des
Bebauungsplanes Nr. 34 ,,Ortsmitte V" Uberplant wird. Der Gberplante Bereich des Bebauungs-
planes Nr. 34 ,Ortsmitte IV*" ist mit einer gelben Linie gekennzeichnet.
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Abbildung 10: Auszug aus dem B-Plan Nr. 34 ,,Ortsmitte IV* mit Kennzeichnung des Geltungsbereiches des
B-Planes Nr. 41 (rote Linie) und des Uberplanten Bereiches (gelbe Linie) (MaBstab 1:1.000).

Quelle: Gemeinde Reppenstedt (2008).

Lediglich ein geringer Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 ,,Ortsmitte IV*" reicht in den Gel-
fungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 41 hinein. Hierbei handelt es sich um einen Abschnitt
des Grabens , Kranker Hinrich", der als Wasserfldche ,,Graben* festgesetzt wird.

4.6 Sanierungsgebiet ,,Ortszentrum*

Der Rat der Gemeinde Reppenstedt hat in seiner Sitzung am 29.09.2016 eine Satzung Uber die
formliche Festlegung des Sanierungsgebietes ,,Ortszentrum* beschlossen. Diese Satzung ist
rickwirkend zum 30.12.2015 in Kraft getreten. Die Abgrenzung des insgesamt ca. 16,5 ha um-
fassenden Sanierungsgebiets ist der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. In dem Gebiet
liegen stadtebauliche Missstinde vor, welche durch stédtebauliche SanierungsmaBnahmen
verbessert oder umgestaltet werden sollen. Durch den Einsatz von Stédtebauférderungsmitteln
aus der Programmkomponente , Aktive Stadt und Ortsteilzentren” soll der zentrale Versorgungs-
bereich Reppenstedts in st&ddtebaulicher und funktionaler Hinsicht nachhaltig gestarkt und auf-
gewertet werden. Hierzu dienen insbesondere MaBnahmen der Neuordnung und Revitalisie-
rung mindergenutzter Gebdude.
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Abbildung 11: Abgrenzung des Sanierungsgebiets ,,Ortszentrum* mit Kennzeichnung des Geltungsberei-
ches des B-Planes Nr. 41 (rote Linie) (ohne MaBstab).
Quelle: Gemeinde Reppenstedt (2015).

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, liegt das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 vollstén-
dig innerhalb des Sanierungsgebietes ,Ortszentrum*.

4.7 Rahmenplan fir die stadtebauliche Sanierung des Ortszentrums Reppenstedt

Die Gemeinde Reppenstedt hatim Jahr 2019 einen Rahmenplan fur die stadtebauliche Sanie-
rung des Orfszentrums Reppenstedt aufgestellt. In dem Rahmenplan wurde ein MaBnahmen-
konzept fUr das Ortszentrum erstellt. Wesentliches Ziel der Ortskernsanierung in Reppenstedt ist
die funktionale und gestalterische Aufwertung des Ortszentrums. Bei dem Rahmenplan handelt
es sich um einen informellen und somit nicht verbindlichen Plan, mit dem ein Rahmen fir die
zukUnftige Entwicklung von Reppenstedt gegeben wird. Der Rahmenplan baut auf dem Inte-
grierten Staddtebaulichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Reppenstedt aus dem Jahr 2010
und den vorbereitenden Untersuchungen ,,Ortszentrum* aus den Jahren 2009, 2010 und 2014
auf und konkretisiert diese Planungen.

Der folgenden Abbildung ist ein Auszug aus dem Rahmenplan zu enthnehmen, in welchem das
Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 41 mit einer schwarzen Linie gekennzeichnet ist.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~




24 Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte* mit 6rtlicher Bauvorschrift

An der GEid

7
{ / f@%%%
.

j/ﬂ"j’f b

Abbildung 12: Auszug aus dem Rahmenplan Sanierungsgebiet ,,Ortszentrum* mit Kennzeichnung des Gel-
tungsbereiches des B-Planes Nr. 41 (schwarze Linie) (ohne MaBstab).
Quelle: Gemeinde Reppenstedt (2019).

FUr den Bereich des bestehenden Marktes wird die MaBnahme ,,Neugestaltung Verbraucher-
markt” im Rahmenplan festgelegt. Es wird vorgeschlagen, das bestehende Gebdude durch
einen zeitgemdaBen Neubau zu ersetzen, der sich positiv in das Ortsbild einfGgt. Der Neubau soll
weiter im Norden platziert werden. Dieses impliziert einen Abriss des Gebdudes nordlich des
Marktes. SUdlich des Verbrauchermarktes entstent mehr Platz fUr StellplGize, die durch Baum-
pflanzungen ansprechend gestaltet werden sollen. Denkbar ist eine Erweiterung der Stellplatz-
flache nach Osten, woflr das Wohngebdude weichen musste.

FUr das FlieBgewdasser ,,Kranker Hinrich" wird die MaBnahme ,,Renaturierung ,,Kranker Hinrich**
im Rahmenplan vorgeschlagen. Es ist vorgesehen, den ,,Kranken Hinrich" im Bereich des Sied-
lungskorpers, insbesondere im Bereich des Verbrauchermarktes und im weiteren néordlichen
Verlauf, wieder an die Oberfl&dche zu fUhren und in diesen Bereichen zu renaturieren. Hierdurch
soll der ,,Kranke Hinrich* wahrgenommen und erlebbar werden. Durch die Offenlegung des
FlieBgewadssers soll das Ortszentrum aufgewertet werden.

Eine genaue Umsetzung der MaBnahmen aus dem Rahmenplan ist nicht erforderlich, da der
Rahmenplan nicht verbindlich ist. Der Bebauungsplan hat ebenso wie der Rahmenplan die
Aufwertung des Ortszentrums als Ziel. Die Planung ist mit dem Rahmenplan vereinbar.

Der Bebauungsplan Nr. 41 greift die im Rahmenplan genannte grundlegende MaBnahme der
Neugestaltung des Verbrauchermarktes auf. Durch den vorliegenden Bebauungsplan soll eine
Neuerrichtung eines Lebensmittelmarktes mit flankierende Einzelhandels- und Dienstleistungs-
angeboten und in Kombination mit attraktiven Wohnungsangeboten ermoglicht werden.
Durch diese Nutzungskombination wird das Ortszentrum belebt und eine sinnvolle Innenent-
wicklung gestarkt. Der Bebauungsplan macht jedoch noch keine detaillierten Vorgaben zur
Anordnung der Gebdude und Stellplatze, wie es im Rahmenplan dargelegt wird. Somit wird
eine flexible Planung ermodglicht.

Die im Rahmenplan angedachte Offenlegung des Grabens ,,Kranker Hinrich* |&sst sich im un-
mittelbaren Anschluss an die LandesstraBe mit dem Kreisverkehr und angrenzend an die ge-
planten Stellplatze mit inren Zufahrten im Plangebiet sowie aufgrund der Unterbrechung durch
die Zufahrt zu dem 6stlich des Grabens gelegenen GrundstUck schwer realisieren und wird da-
her nicht weiterverfolgt.
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5 Festsetzungen des Bebauungsplans
5.1 Art der baulichen Nutzung

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Einzelhandel, Dienstleistungen und
Wohnen"

Im Westen des Plangebietes wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Ein-
zelhandel, Dienstleistungen und Wohnen" festgesetzt, um hier die Neuerrichtung eines groBfla-
chigen Lebensmittelmarktes mit einer zuldssigen maximalen Verkaufsfldche von 1.800 m? und
weitere Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe sowie auch Wohnungen zu ermdglichen.
Die Schwellenwertanalyse im Rahmen eines vorgelegten Einzelhandelsgutachten (Dr. Lade-
mann & Partner 2024) kommt zu dem Ergebnis, dass sich ein Lebensmittelmarkt mit
1.800 ,m? Verkaufsfl&dche vertraglich am Standort umsetzen I&sst.

Um die Standortvertraglichkeit des Einzelhandelsmarktes sicherzustellen wird gemdaB der Emp-
fehlung im Einzelhandelsgutachten zudem festgesetzt, dass der Anteil nicht-nahversorgungsre-
levanter Sorfimente maximal 10% der festgesetzten Gesamtverkaufsfldche nicht Uberschreiten
darf.

(Vgl. auch Kap. 4.2 LROP)

Der am Standort bereits vorhandene Markt ist sowohl baulich als auch hinsichtlich seiner Ver-
kaufsfldche und der Stellplatzsituation nicht mehr angemessen und soll daher durch einen zeit-
gemdaBen Neubau ersetzt werden. AuBerdem sollen weitere flankierende Einzelhandels- und
Dienstleistungsangebote im sonstigen Sondergebiet ermdglicht werden.

Dafur werden textlich folgende Nutzungen zugelassen:
- Geschdafts- und Burogebdude

- Betriebe zur Erbringung privater Dienstleistungen

- Schank- und Speisewirtschaften

- sonstige Gewerbebetriebe

- Gebdude und RGume fUr freie Berufe.

DarUber hinaus sollen auch Wohnnutzungen im sonstigen Sondergebiet erméglicht werden.
Reppenstedt wird im RROP als Grundzentrum und als Standort mit der Schwerpunktaufgabe
Sicherung und Entwicklung von Wohnst&tten ausgewiesen. Aufgrund dieser regionalplanerisch
zugewiesenen Funktion ist in Reppenstedt ein hoher Wohnraumbedarf gegeben. Die zentrale
Lage im Ortszentrum von Reppenstedt bietet sich fur eine Wohnnutzung an, da die Innenent-
wicklung gestarkt wird.

Durch die Planung soll das Ortszentrum von Reppenstedt im Sinne des Sanierungsgebietes und
des Rahmenplanes funktfional und gestalterisch aufgewertet werden. Durch die hier geplante
Nutzungsmischung wird das Ortszentrum aktiv weiterentwickelt und belebt und eine sinnvolle
Innenentwicklung gestarkt.

Urbanes Gebiet (MU)

Im SUdosten des Plangebietes wird ein urbanes Gebiet festgesetzt, um hier eine Wohnnutzung
und eine gewerbliche Nufzung zu erméglichen. In dem urbanen Gebiet soll somit eine fUr das
Ortszentrum angemessene Nutzungsmischung in Ergénzung des angrenzenden sonstigen Son-
dergebietes ermbglicht werden.

Es wird festgesetzt, dass in dem Urbanen Gebiet die Ausnahmen gemdaB § 6a Abs 3 BauNVO
nicht Bestandteil des Bebauungsplans werden. Dies sind Vergnigungsstatten, soweit sie nicht
wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zuldssig sind
und Tankstellen. Der Geltungsbereich ist fUr die Unterbringung dieser Nutzungen nicht ange-
messen.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~




26 Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit ortlicher Bauvorschrift

5.2 MaB der baulichen Nutzung
Grundfl&chenzahl (GRZ)

Im sonstigen Sondergebiet und dem urbanen Gebiet wird eine Grundfldchenzahl von 0,5 fest-
gesetzt. Diese Grundflchenzahl ist ausreichend fUr die geplante Bebauung und angemessen
fUr den zenfralen Standort. Angrenzend an das Plangebiet ist bereits eine vergleichbare Be-
bauungsdichte vorhanden. So wurde fUr das vorhandene Senioren-Zentrum 6stlich des Plan-
gebietes im Bebauungsplan Nr. 34 ebenfalls eine Grundfldchenzahl von 0,5 festgesetzt.

Zahl der Vollgeschosse, als HochstmaB

Im sonstigen Sondergebiet und urbanen Gebiet werden maximal 3 Vollgeschosse zugelassen,
um eine angemessene Bebauung fir die geplanten Nutzungen und den Standort im Ortszent-
rum von Reppenstedt zu ermoglichen. In der Umgebung des Plangebietes sind ebenfalls be-
reits dreigeschossige Gebdude vorhanden. Die geplante Bebauung mit drei Vollgeschossen
wird sich somit gut in das Ortsbild einfigen.

Firsthdhe, als Hochstmal

Im sonstigen Sondergebiet wird die maximal zuldssige Firsthohe mit 16,5 m festgesetzt. Sie er-
moglicht die zul&ssigen 3-geschossigen Bebauung mit Unterbringung eines Lebensmittelmark-
tes im Erdgeschoss mit seinen Anforderungen an die gréBere Geschosshdhe zuziglich 2 Voll-
geschossen und eines zusatzlichen nicht als Vollgeschoss gestalteten Dachgeschosses.

In dem urbanen Gebiet wird die maximal zul&ssige Firsthohe auf 15,5 m begrenzt. Sie ermdg-
licht die Unterbringung der zuldssigen 3-geschossigen Bebauung mit einem zusaizlichen Dach-
geschoss und begrenzt gleichzeitig die maximale bauliche Hohe im Plangebiet entsprechend
der Umgebungsbebauung.

Eine maximale Traufhdhe wird nicht festgesetzt, um eine Flexibilitat bei der Bebauung des Plan-
gebietes zu ermdbglichen.

Der Bezugspunkte fUr die festgesetzte maximale Firsthdhe, als héchster Punkt der Dachober-
kante der zuldssigen Gebdude, wird eindeutig definiert. Unterer Bezugspunkt ist die Oberkante
des ErdgeschossfertigfuBbodens.

Hoéhenlage

Im sonstigen Sondergebiet darf die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens auf einer ma-
ximalen Héhe von 39 m U NHN liegen.

Ausgehend von den im Rahmen der Vermessung aufgenommenen Bestandshdhen liegt diese
Hohe ca. 0,5 m Uber den hochsten im Sonstigen Sondergebiet aufgenommenen Geldndeho-
hen und ermoglicht eine gute Hohenanordnung der zul@ssigen Gebdude innerhalb des Son-
dergebietes.

Das Bestandsgeldnde liegt einzelnen Bereichen des Sondergebietes etwas tiefer, dies befrifft
insbesondere eine bestehende Grunanlage im Bereich des Apothekengebdudes, die gegen-
Uber dem H6henbezugspunkt um ca. 2 m tiefer liegt, aber auch gegentber dem angrenzen-
den Bestandgeldnde unterhalb einer Geldndebdschung liegt. Die vorliegende Baugrundun-
tersuchung zeigt, dass im Bereich des Sondergebietes in der Vergangenheit bereits Geldn-
deaufhdhungen bzw. ein Bodenaustausch stattgefunden haben.

In dem urbanen Gebiet darf die Oberkante des ErdgeschossfertigfuBbodens auf einer maxi-
malen Héhe von 39,5 m U NHN liegen. Sie darf damit ca. 0,5 m Uber den héchsten im urbanen
Gebiet aufgenommenen Geldndehdhen liegen.

Im Nordwesten des urbanen Gebietes besteht eine Geldndestufe. Ein bisher nicht bebauter
Bereich liegt dort um mindestens ca. 1,5 m tiefer als das Ubrige Geldnde.
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5.3 Bauweise

Offene Bauweise

In dem urbanen Gebiet wird eine offene Bauweise festgesetzt. Hier ist eine offene Bauweise
gemdanB der BauNVvVO mit seitlichem Grenzabstand und Gebduden mit einer Linge von weniger
als 50 m geplant, um eine lockere Bebauung sicherzustellen.

Abweichende Bauweise

In dem sonstigen Sondergebiet wird eine abweichende Bauweise festgesetzt, um hier Ge-
bdude mit einer Lange Gber 50 m zu erméglichen. Der geplante Lebensmittelmarkt wird eine
Lange von 50 m voraussichtlich Uberschreiten. Somit wird festgesetzt, dass in der abweichen-
den Bauweise Gebdude mit einer Lange Uber 50 m zul@ssig sind, dabei aber der seitliche
Grenzabstand einzuhalten ist.

54 Baugrenze

Im sonstigen Sondergebiet und urbanen Gebiet wird eine groBzigige Baugrenze festgesetzt,
um eine flexible Bebauung und gute Ausnutzung des Baugrundsticks zu ermdglichen.

Da im Nordosten an das sonstige Sondergebiet und im Norden an das urbane Gebiet ein ge-
schitzter Waldbiotop angrenzt, demgegenuUber die Baugrenze mdglichst abgerickt werden
soll, wird die Baugrenze nach SUdwesten bis an die StraBenbegrenzungslinien heran weitest-
moglich geodffnet.

Die Baugrenze wird gegenUber dem Waldgrundstick unter Aussparung Uberhdngender Kro-
nentraufbereiche im urbanen Gebiet in Abstdnden von ca. 3,7 bis ca. 11,5 m und im sonstigen
Sondergebiet im Abstand von 15 m festgesetzt. Dadurch kann den Anforderungen an den
Schutz des Waldes angemessen Rechnung getfragen werden.

Entlang der StraBe ,,An der Landwehr" wird die Baugrenze unmittelbar auf der StraBenbegren-
zungslinie festgesetzt, um hier die maximal mégliche bauliche Ausnutzung im Ortskern von Rep-
penstedt zu ermoglichen. Dabei wird von § 6 Abs. 1der Niedersdchsischen Bauordnung
(NBauO) Gebrauch gemacht, wonach benachbarte Verkehrsfldchen 6ffentlicher StraBen fir
die Bemessung des Grenzabstandes bis zu ihrer Mittellinie dem Baugrundstick zugerechnet
werden durfen. Die StraBe ,,An der Landwehr" weist eine Breite von Uber 6 m auf, so dass eine
Breite von mindestens 3 m dem Baugrundstick zugerechnet werden kann.

Entlang der Lineburger StraBe (L 216) wird auf Empfehlung der Schallgutachter:innen die Bau-
grenze so festgesetzt, dass Bereiche mit einer Uberschreitung des Verkehrsiédrm-Richtwert in der
Nachtzeit von 60 dB(A) ausgespart werden. Insbesondere im Bereich des Urbanen Gebietes
werden somit gréBere Abstnde von ca. 3,7 bis 11,5 m eingehalten.

Entlang der nérdlichen Grenze des sonstigen Sondergebietes wird die Baugrenzen im Mindest-
abstand von 3 m gem. der NBauO festgesetzt. Im Nordwesten wird die Kronentfrauffldche eines
zu erhaltenden Baumes ausgespart. Im Osten wird das Baufenster offengehalten und die Bau-
grenze an die Grenze des Geltungsbereiches so herangefUhrt, dass sie an die Baugrenze an-
schlieBt, die auf dem Nachbargrundstick im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 17 Orts-
mitte 2 festgesetzt ist.

5.5 Verkehrsflachen

StraBenverkehrsfléiche

Das Plangebiet wird Uber die stdlich angrenzende Luneburger LandstraBe - L216 und Uber die
StraBe ,,An der Landwehr" erschlossen.

Der im Plangebiet liegende Abschnitt der StraBe ,,An der Landwehr" wird entsprechend als
StraBenverkehrsfldche festgesetzt. In diesem Bereich entfdllt die kleinteilige Festsetzung einer
Verkehrsfldche besonderer Zweckbestimmung ,,Verkehrsflédchen-Begleitgrin® aus der 1. Ande-
rung des Bebauungsplanes Nr. 16 (vgl. Kapitel 4.4), um eine flexiblere Planung zu ermoglichen.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~




28 Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte* mit ortlicher Bauvorschrift

VerkehrsflGchenbegleitgrin ist auch ohne eine entsprechende Festsetzung in einer StraBenver-
kehrsflache zulassig.

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt/ Einfahrtbereich

Entlang der sudlich an das Plangebiet angrenzenden Lineburger LandstraBe - L216 wird in den
an den Kreisverkehr angrenzenden Bereichen ein Bereich ohne Ein- und Ausfahrt festgesetzt.
Dieses dient der Verkehrssicherheit im hoch frequentierten Ortskernbereich und wurde entspre-
chend aus dem Bebauungsplan Nr. 17 und dessen 1. Anderung Ubernommen (vgl. Kapitel 4.4).

Im Bereich der vorhandenen Zufahrt vom Kreisverkehr an der LUneburger LandstraBe — L216
wird ein Einfahrtbereich festgesetzt. Dieses wurde entsprechend aus der 1. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 17 Ubernommen (vgl. Kapitel 4.4).

5.6 Klimaschutz/ Wasserrickhaltung

Im Plangebiet wird insgesamt (GRZ und zuldssige Uberschreitung um 50 % durch Nebenanla-
gen) eine Versiegelung von 0,75 der Grundfldche ermoglicht. Das auf den versiegelten FIG-
chen und den Dachfladchen anfallende Regenwasser ist im Gebiet zu versickern bzw. zurick-
zuhalten. Im Rahmen des vorgelegten Baugrundgutachtens (BFB 2024) wird darauf hingewie-
sen, dass die erbohrten Boden fUr eine Versickerung von Oberfldchenwasser groBtenteils un-
geeignet sind. Dafur werden stauend wirkende Bodenschichten, hohe Grund- und Stauwas-
serstnde und fremdmaterialhaltige Auffiullungen verantwortlich gemacht.

Es wird auch angegeben, dass in niederschlagsreichen Perioden mit einem Anstieg des Grund-
wasserspiegels und der Bildung von Stauwasser auf den anstehenden bindigen Bodenschich-
fen zu rechnen ist.

Somit ist das von den Dachfl&échen ablaufende Regenwasser moglichst zu minimieren, damit
bei Starkregenereignissen Uberflutungen vermieden werden und die Vorflut nicht Uberlastet
wird. Dies kann auf der groBen Dachfldche des geplanten Lebensmittelmarktes durch Aufbau
eines Grundaches mit Begrinung und somit einer groBeren Schichtdicke des Substrates ermog-
licht werden. Abh&ngig von dem Substrataufbau und der Substratstérke kann auf intensivbe-
grinten Grindéchern eine WasserrUckhaltekapazitdt von bis zu 99% erreicht werden
(www.hamburg.de/Gruendach. S. 7). Dabei kdnnen insbesondere Abflussspitzen reduziert wer-
den.

Das Grindach trégt auBerdem zu einer Reduktion der lokalen Lufttemperatur bei, indem durch
Verdunstung und Transpiration der Vegetation aus dem Substrat eine AbkUhlung bewirkt wird
(Verdunstung von 200 I/m2 in einer Vegetationsperiode, von 62-67 % des Jahresniederschlags
(www.hamburg.de/Gruendach. S. 7). Es stellt zudem eine CO2-Senke dar.

Die Gemeinde Reppenstedt méchte auf dem Lebensmittelmarkt, im Zentrum von Reppens-
tedt, auf dem durch vorgebaute Geschosse in erster Bauzeile entlang der L 216 vor StraBenldrm
geschUfzten Dach, zudem eine positive Aufenthaltsqualitat fir die Reppenstedter Bewohner
schaffen.

FUr das Sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung ,,Einzelhandel Dienstleistungen und
Wohnen" sowie das Urbane Gebiet wird darUber hinaus festgesetzt, dass Flachddcher nur als
Grinddcher zulassig sind und dass Grinddcher mit Ausnahme des Daches des zuldssigen groB-
flachigen Lebensmittelmarktes mit Photovoltaikanlagen nach den Anforderungen der NBauO
zuU kombinieren sind.

Dem Marktdach soll in erster Linie die Funktion der Wasserspeicherung und KlimaabkUhlung im
Zentrum von Reppenstedt zukommen. Auf dem Dach, welches zu groBen Teilen von den vor-
gebauten Geschossen beschattet werden wird und das aus diesem Sinne die Nufzung von
Sonnenenergie nicht zuldsst, sollen keine Photovoltaikmodule errichtet werden. Solche sind auf
allen Ubrigen Ddachern der Gebdude zu errichten.
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5.7 Immissionsschutz

Das Plangebiet ist VerkehrslGrm ausgesetzt, der insbesondere von der stdlich angrenzenden
LUneburger StraBe (L 216) mit einer Verkehrsstarke von ca. 14.000 KfZ/ 24 h (DTVw) einwirk.

Der Larm wurde in einem schalltechnischen Gutachten (BMH 2024) ermittelt.

Es wurde ermittelt, dass im Bereich des Urbanen Gebietes bzw. Sondergebietes der maBgebli-
che Orientierungswert 60 dB(A)tags (Zugrundelegen des Wertes fir MU-Gebiete) im sUdlichen
Teilbereich des Plangebietes um bis zu 9 dB Uberschritten wird.

Eine Uberschreitung des Tageswertes ab dem eine Gesundheitsgefdhrdung angenommen
werden kann von 70 dB(A) kann ausgeschlossen werden.

In der Nachtzeit wird der maBgebliche Orientierungswert von 50 dB(A) im gesamten Plangebiet
Uberschritten. In dem Schallgutachten wird ausgefuhrt, dass bei Beurteilungspegeln Uber
45 dB(A) selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestorter Schlaf hdufig nicht mehr mog-
lich ist.

Im Nahbereich des Kreisverkehrsplatzes ist im stdlichsten Teil des Plangebietes mit einer Uber-
schreitung des ggf. beurteilungsrelevanten Bezugspegels von 60 dB(A) in der Nachtzeit auszu-
gehen. Das ist die Grenze der Gesundheitsgefdhrdung.

Aufgrund der ermittelten Werte werden folgende Festsetzungen zum Schallschutz getroffen:

Die sUdliche Baugrenze wird so festgesetzt, dass Bereiche, in denen die Grenze der Gesund-
heitsgefdhrdung nachts von 60 dB(A) Uberschritten wird, ausgespart werden.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte" wird die maBgebliche
AuBenl&rmbelastung unter Beachtung der Beurteilungspegel nachts nach der DIN 4109 zur Be-
stimmung der erforderlichen Schallddmmung zeichnerisch festgesetzt. Nach Empfehlung im
Schallgutachten wird dabei auf die so genannten Larmpegelbereiche (LPB) zurickgegriffen.

Es wird textlich festgesetzt, dass die erforderliche Schalld&dmmung der Umfassungsbauteile (z.B.
Wdande, Fenster, Dachkonstruktionen) von schutzbedurftigen Raumen nach der bauvordnungs-
rechtlich eingefGhrten Bauvorschrift DIN 4109 ,,Schallschutz im Hochbau" anhand dieser fest-
gesetzten AuBenldrmpegel zu bemessen sind. MaBgeblich ist die Ladrmbelastung derjenigen
Tageszeit, die die hdhere Anforderung ergibt. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41
»Einzelhandel Ortsmitte" ist aufgrund von StraBenverkehrsiérm die Nachtzeit maBgebend.

Auf Empfehlung der Immissionsschutzbehdrde des Landkreises LUneburg im Rahmen der form-
lichen Beteiligung wird zudem textlich festgesetzt, dass in dem urbanen Gebiet sidlich auBer-
halb der Baugrenze, wo der Orientierungswert tags um bis zu 9 bB(A) durch den StraBenver-
kehrslarm Uberschritten wird, schutzbedurftige AuBenwohnbereiche IaGrmabgewandt anzuord-
nen sind sowie alternativ geeignete AbschirmmaBnahmen (z.B. verglaste Loggien, Wintergdr-
ten oder vergleichbare SchallschutzmaBnahmen) vorgesehen werden kénnen, um an den
senkrecht zur StraBe bzw. direkt zur StraBe gelegenen Fassade schutzwirdige AuBenwohnbe-
reiche zu errichten.

Da im gesamten Plangebiet der Wert von 45 dB(A) Uberschritten wird, Uber dem
selbst bei nur teilweise gedffnetem Fenster ungestdrter Schlaf haufig nicht mehr méglich ist,
wird zudem festgesetzt, dass Schlafrdume mit einer vom Offnen der Fenster unabhdngigen LUf-
tung auszustatten sind. LGftungsoffnungen bzw. Lifter (z.B. AuBenwandluftdurchl@sse) sind bei
der Bemessung des erforderlichen baulichen Schallschutzes entsprechend den Berechnungs-
vorschriften der DIN 4109 zu berUcksichtigen.
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Um im Zuge der Bebauung entstehenden Abschirmwirkungen gerecht zu werden, wird fur die
von der maBgeblichen L&rmqguelle abgewandten Gebdudeseiten festgesetzt, dass der maB-
gebliche AuBenldrmpegel ohne besonderen Nachweis

- bei offener Bebauung um 5 dB(A),
- bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhdfen um 10 dB(A) gemindert werden darf.

AuBerdem ist es zuldssig diese alternativ fir die Bestimmung der Anforderungen an die Luft-
schallddmmung nach der DIN 4109 zugrunde zu legen, wenn im Rahmen eines schalltechni-
schen Einzelnachweises abweichende "MaBgebliche AuBenldrmpegel’ an den Fassaden der
Baukorper ermittelt werden (z.B. auf Grund von Eigenabschirmung oder Abschirmung durch
andere Baukdrper).

Zum Schutz vor Gewerbel&rm werden keine Festsetzungen getroffen, sondern Hinweise aufge-
nommen (vgl. Kap. 7).

5.8 Grunordnung/ Schutz von Gewassern
5.8.1 Wasserflache/Offentliche Grinfldche

Im GuBersten Nordosten wird entlang der Geltungsbereichsgrenze der Bach ,,Kranker Hinrich*
in das Plangebiet einbezogen. Von Norden flieBt er als offenes Gewdsser in das Plangebiet
hinein. Setzt sich aber im Uberwiegenden Plangebiet verrohrt fort und unterquert das Plange-
biet entlang der Grenze zwischen dem Sondergebiet und dem urbanen Gebiet. Der offene
Grabenabschnitt ist stark eingetieft. Seine Sohle liegt ca. 3 m bis fast 3,5 m tiefer als das westlich
angrenzende Sondergebiet. Die an das Sondergebiet anschlieBende Grabenbdschung wird
als &ffentliche Grinflache festgesetzt und ist als solche freizuhalten. Um im Zuge der spateren
Gestaltung des neuen Ortskerns eine nach Siden weitergehende Offnung des Baches zu er-
maoglichen, wird die Festsetzung der Wasserfldche Gber das bisherige Durchlassbauwerk nach
SUden um ca. 20 m verldngert. Auch die westliche angrenzende Festsetzung als 6ffentliche
Grinflache der potentiellen Grabenbdschung wird entsprechend verldngert.

Im Bereich der Grabenbdschung ist es mdglich einen Blick in das Naturschutzgebiet und das
angrenzende Gewdsser zu ermdglichen, ohne die relevanten Schutzbereiche zu befreten.
Uber Informationstafeln soll ein verstarktes Bewusstsein fir den angrenzenden Naturraum und
die im Gewadsser lebenden aquatischen Lebensformen geschaffen werden. Hierzu kénnte das
Betreten des westlichen Uferbereiches ermoglicht werden und so ein naturnahes Wassererle-
ben gefdrdert werden.

5.8.2 Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und firr die Erhaltung von Baumen, Strduchern
und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern

An den Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte" grenzt im Nordos-
fen ein Waldgebiet an, welches sich nach Norden und Nordwesten forstsetzt. In dem unmittel-
bar angrenzenden Bereich sind enflang des Baches ,,Kranker Hinrich", welcher im Nordosten
als Wasserfldche in das Plangebiet einbezogen wird, geschiUtzte Feuchtwaldbiotope ausge-
pragt (vgl. Kap. 10.1.4).

Die geschUtzten Waldbiotope sollen erhalten werden. Aus diesem Grund kommt fUr die Her-
stellung eines Waldabstandes keine Waldumwandlung der an das Plangebiet grenzenden Be-
reiche in Betracht.

Im Bereich der Bie im Rahmen einer Vermessung ermittelten Kronentraufbereiche der randlich
im geschutzten Waldbiotop stehenden Waldb&ume wird deren Schutz im Kronen- und Wurzel-
bereich, diein-die Baugebieteragen, werden-alszu-erhalfen-wird festgesetzt. Entnahmen von
Kronenenteilen sind im Rahmen der Gefahrenabwehr und der Verkehrssicherung zuldssig. Im
Zuge der Bauausfuhrung sind die Vorgaben der DIN 18920 zum Schutz von B&dumen, Pflanzen-
bestdnden und Vegetationsfldéchen bei BaumaBnahmen zu berGcksichtigen.
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Die Baugrenze wird im Bereich des urbanen Gebietes mindestens entlang dieser Kronentraufe
festgesetzt. Im Bereich des Sondergebietes wird sie auf 15 m von der GrundstUcksgrenze des
Waldgrundsticks abgertckt. Auf diese Weise kdnnen die Waldb&ume sowie auch der Bach-
lauf angemessen geschutzt werden.

5.8.3 Baumerhalt

Im Plangebiet wurden im Rahmen der Vermessung die Standorte verschiedener Laubbdume
ermittelt.

Eine gewaltige Eiche im Nordwesten, am Rande des Plangebietes, im StraBenraum der StraBe
»An der Landwehr” mit einem Kronendurchmesser von 15 m wird als zu erhalten festgesetzt, da
sie pragend fur das Ortsbild im Orfskern von Reppenstedt ist. FUr den im Falle eines Abgangs
oder der Entnahme aus Verkehrssicherungsgrindung erforderlichen Ersatz werden standortge-
eigneter Laubbaumarten festgesetzt, aus der eine Auswahl zu treffen ist (Pflanzenliste 1).

Im Zuge der BauausfGhrung sind die Vorgaben der DIN 18920 zum Schutz von Baumen, Pflan-
zenbest@dnden und Vegetationsfldichen bei BaumaBnahmen zu berucksichtigen.

Die Ersatzpflanzung kann auch an einer anderen geeigneten Stelle im Plangebiet al am bishe-
rigen Standort der Eiche erfolgen.

Entlang der StraBe ,,An der Landwehr" stehen weiter sbdlich drei Birken mit Kronendurchmes-
sern von 6 bis 10 m. Weitere jiUngere Laubbdume stehen im SUdwesten des Plangebietes. Sie
weisen nur Kronendurchmesser von 5 bis 7,5 m auf.

Die Baume stehen im Bereich des Baufeldes und kénnen voraussichtlich nicht erhalten werden.
Sie werden nicht als zu erhalten festgesetzt. In den Bebauungsplan kbnnen im Zuge der spdte-
ren Gestaltung an geeigneten Stellen ggf. neue Badume angepflanzt werden. Dabei kdnnen
Baumarten aus der Pflanzenliste 1 zum Einsatz kommen.

5.9 Artenschutz

In den Bebauungsplan wird eine textliche Festsetzung zur DurchfGhrung von CEF-MaBnahmen
(Anbringen von Vogelnistkdsten und Fledermauskdsten) an dem als zu erhalten festgesetzten
Bestandsbaum sowie angrenzend an das Plangebiet vorhandenen weiteren Bestandsbdumen
festgesetzt. Dieses stellt eine vorgezogene AusgleichsmaBnahme dar, die bereits vor Verlust der
bestehenden Quartiere wirksam sein muss. Eine entsprechende textliche Festsetzung wird in
den Bebauungsplan aufgenommen.

Ersatz fOr Fortpflanzungs- und Ruhestatten fir Fledermausarten

Als funktionserhaltene AusgleichsmaBnahme fur potentiell verlorengehende Fledermausquar-
fiere durch Baumentnahmen sind Nistk&sten folgender Typen zu installieren:
e 2 Flachkdasten (z.B. Fa. Schwegler Model 1FF) an B&dumen in der Umgebung

Um die Nutzung durch Fledermausarten sicherzustellen, hat die Anbringung der Fledermaus-
nisthilfen aufwdarts einer H6he von 4 Metern zu erfolgen. Installierte Fledermausnisthilfen sind
mindestens jahrlich auf inre Funktionsfahigkeit zu Gberprifen. In diesem Rahmen muss auch
eine Reinigung der Kasten (Entfernen von Fledermauskot, verendete Tiere, etc.) erfolgen.

Ersatz fUr Fortpflanzungs- und Ruhestdtten fir heimische Brutvogel

Als funktionserhaltene AusgleichsmaBnahme fUr potentiell verloren gehende Brutvogelnisthdh-
len durch Baumentnahmen sind Nistkasten folgender Typen zu installieren:
e 2 Nisthohlenkdasten (z.B. Fa. Schwegler Model 2GR) an B&dumen in der Umgebung

Installierte Vogel-Nisthilfen sind mindestens jahrlich auf ihre Funktionsf&higkeit zu Gberprufen. In
diesem Rahmen muss auch eine Reinigung der K&sten (Entfernen von Vogel- und anderen
alten Nestern, verendete Tiere, etfc.) erfolgen.
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6 Ortliche Bauvorschrift

Zum Schutz des Ortsbildes und zur Verkehrssicherheit wird eine ortliche Bauvorschrift in den Be-
bauungsplan aufgenommen. Sie soll einen Rahmen fir die Baugestaltung im Plangebiet ge-
ben.

Als Grundlage wurden die in den angrenzenden bzw. durch den vorliegenden Bebauungsplan
gednderten Bestandsbebauungspldnen Nr. 17 ,,Ortsmitte 2", Nr. 16 ,,Ortsmitte 1" und Nr. 34
,Ortsmitte IV" festgesetzten ortlichen Bauvorschriften ausgewertet. Daraus wurde eine fUr den
Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte" anwendbare Bauvor-
schrift hergeleitet, die die Gestaltungsvorschriften der Umgebung beriucksichtigt.

Die ortliche Bauvorschrift enthdlt Vorgaben fUr die Gestaltung der Dacher und AuBenwdnde
von Hauptgebduden und von Nebengebd&uden gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 7 NBauO sowie
auBerdem Vorgaben fir Werbeanlagen gem. § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO.

6.1 Ddcher von Hauptgebduden

FUr Hauptgebdude werden Dachformen vorgegeben. Demnach sind nur Sattelddcher, Krip-
pelwalmddécher, Walmddcher, Zeltd&cher oder Pultdécher zul@ssig. Flachdé&cher sind nur als
Grinddcher zuldssig.

Zudem werden Dachfarben geregelt um eine farblich ruhige, ortstypische Dachlandschaft si-
cherzustellen. Dacheindeckungen von Hauptgebduden sind nur in den Farbtdnen rof, rot-
braun, anthrazit oder schwarz zulassig. Es werden Farbténe in Anlehnung an RAL-Farben oder
dhnliche handelsubliche Mischungen vorgegeben.

Glanzende Dachdeckungsmaterialien werden nicht zugelassen, um Blendwirkungen zu ver-
meiden, mit Ausnahme von Sonnenkollektoren, Photovoltaikplatten und anderen technischen
Vorrichtungen zur energetischen Nufzung der Sonnenenergie, welche nach § 32 a Abs. 1
NBauO fUr Anteile von Dachfldche vorgegeben sind.

In die Ortliche Bauvorschrift wird der Ausschluss weicher Bedachung aufgenommen. Dadurch
kann der fUr derartige Bedachungen erforderliche Léschwasserbedarf vermieden werden.

6.2 AuBenwdnde von Hauptgebduden

FUr die AuBenwdnde von Hauptgebduden wird, wie es in Reppenstedt ortstypisch ist, for min-
destens 50 % an der gesamten GebdudeauBenfldche Verblendmauerwerk in roter bis rotbrau-
ner Farbung vorgegeben. Dem untergeordnet werden Anteile von Putz in weiBer Farbe und
Holz in farblosen, fransparenten Anstrichen sowie in Grau oder Schwedenrot zugelassen. Zie-
gelmauerwerk darf mit Holzfachwerk kombiniert werden.

»Untergeordnet* heiBt nach dem Wortlaut in § 3 der OBV weniger als 50 %.

Die zulassigen Farbtdne in Anlehnung an RAL-Farben oder dhnliche handelsUbliche Mischun-
gen werden vorgegeben.

Fassadenbegrinungen, die im Sinne der Artenvielfalt und des Klimaschutzes winschenswert
sind, sind zuldssig.

6.3 Nebengebdaude

Um ein harmonisches Ortsbild sicherzustellen, sind die AuBenwdnde von Garagen und Carports
in den Mafterialien des jeweiligen Hauptgebdudes oder in Holz zu gestalten.

Nebengebdude ab einer Grundfldche von 30 m? sind mit Grind&chern herzustellen. Dadurch
wird das von den Dachfldchen ablaufende Regenwasser mdglichst minimiert (vgl. Kap. 5.6)
AuBerdem wird ein Beitrag zur Verbesserung des Lokalklimas und zur Artenvielfalt geleistet.

6.4 Werbeanlagen

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 41 werden ein sonstiges Sondergebiet sowie ein
urbanes Gebiet zur Unterbringung von Einzelhandel, Dienstleistungsbetrieben, von Gastrono-
mie- und Gewerbebetrieben festgesetzt. Somit ist mit einem hohen Bedarf an Werbeanlagen
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zu rechnen. Diese sollen so geregelt werden, dass sie das Ortsbild nicht verunstalten oder er-
heblich beeintréchtigen sowie die Nachbarschaft, insbesondere in der Nachtzeit nicht stéren.
Es wird festgesetzt, dass freistehende oder an Gebduden angebrachte Werbeanlagen nur an
der Statte der Leistungserbringung und nur bis zu einer Héhe von maximal 8 m Uber der Ober-
kante des ErdgeschossfertigfuBlbodens zuldssig sind. Damit werden Werbeanlagen bis auf Hohe
des 1. Obergeschosses zugelassen.

Selbstleuchtende Werbeanlagen sind mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln zu betreiben. Bei
beleuchteten Werbeanlagen sind grelle Farben und wechselndes Licht ausgeschlossen.

7 Hinweise
7.1 Bodendenkmalpflege

Die untere Denkmalschutzbehérde hat im Rahmen der frlhzeitigen Beteiligung darauf hinge-
wiesen, dass sich westlich des Plangebietes die Landwehr, ein fldchiges archdologisches Denk-
mal befindet und dass daher ein Vorkommen archéologischer Fundsticke im Plangebiet nicht
ausgeschlossen werden. Ein Hinweis auf die Anzeigepflicht gemdaB § 14 in den Bebauungsplan
wird angeraten.

Somit wird der Hinweis auf die Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) aufgenom-
men. Danach sind Sachen oder Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass
sie Kulturdenkmale sind (Bodenfunde), sind unverziglich einer Denkmalbehoérde, der Ge-
meinde oder einem Beauftragten fUr die archdologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzu-
zeigen.

7.2 Artenschutiz

Im Plangebiet stehen entlang der StraBe ,,An der Landwehr" sowie weiter sudlich einige Laub-
bdume im Bereich des Baufeldes. Sie kbnnen voraussichtlich nicht erhalten werden (vgl. auch
Kap. 11.1.4).

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung sind sie in Augenschein genommen worden
und weisen keine Fortpflanzung- und Ruhestatten, wie Hohlen oder Spalten auf (vgl. Kap.
10.1.4). Sie kommen jedoch auch als Brutstandort fUr freibritende Vogelarten in Betracht.

Um die Tétung von Vogelindividuen (Jungvogel, Nestlinge) zu vermeiden, wird der Hinweis in
den Bebauungsplan aufgenommen, dass die Baufeldfreimachung sowie die Fallung von B&u-
men auBerhalb der Brutzeit, in der Zeit vom 1. Oktober bis zum 28/29. Februar, zu erfolgen hat.
Dabei wird auf die Vorgaben gemdaB § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG hierzu verwiesen.

Auf Empfehlung der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises LUneburg wird der Hinweis
wie folgt ergénzt:

»In jedem Fallist vom Bauherrn vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass weder wildlebende
Arten selbst, noch ihre Lebensstatten (z.B. Nester, Wochenstuben) durch die Arbeiten bescha-
digt oder zerstort/getdtet werden, um einen VerstoB gegen den Artenschutz (§39 Abs. 1
BNatSchG) vorzubeugen.

Hier ist dringend empfohlen eine fachkundige Person einzubinden und in Abstimmung mit der
UNB zu treten.

Empfehlung ist allerdings einen Baum auBerhalb der Brut- und Aufzucht-Zeit (01.04.-15.07.) zu
fallen und ihn im Vorwege auf Nester und Hohlungen zu untersuchen, um nicht in artenschutz-
rechtliche Konflikte (Vogelnest, Fledermaushdhle ...) zu kommen.

Auch vor dem Abriss der Gebdude ist ebenfalls eine artenschutzrechtliche Beurteilung durch
eine fachkundige Person durchzufGhren und mit der UNB in Abstimmung zu treten."
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7.3 Immissionsschutz

Das vorgelegte schalltechnischen Gutachten (BMH 2024) geht davon aus, dass in dem Sonsti-
gen Sondergebiet “Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistungen” vorgesehene Ladezonen
(beispielsweise an einem Lebensmitteimarkt) einzuhausen sind.

Nur so ist die Einhaltung des fUr Urbane Gebiete maBgeblichen Orientierungswertes tags mog-
lich. Ein entsprechender Hinweis wird in den Bebauungsplan aufgenommen. Darin wird einbe-
zogen, dass der Umfang der mdéglichen Einhausung (SchallddmmmaBe efc.) im Rahmen des
Bauantragsverfahrens nach genauer Kenntnis der Lage und des Nufzungsumfanges zu ermit-
teln ist.

In dem vorliegenden wurde ermittelt, dass die jeweils maBgeblichen Orientierungswerte bzw.
Immissionsrichtwerte durch Gewerbeldrm, welcher von den gewerblichen Nutzungen inner-
halb des Plangebietes ausgehen, nicht weitgehend unterschritten werden. Die hdéchste Immis-
sionsbelastung fur die im Plangebiet zulassige Wohnnutzung geht von der pegelbestimmenden
Einkaufswagenbox aus. Der gultige Immissionsrichtwert von tags 60 dB(A) wird um 3 dB(A) ge-
ringfUgig Uberschritten. Um die RichtwertUberschreitung zu vermeiden, wird ein Hinweis in den
Bebauungsplan aufgenommen

Somit wird der Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen, dass in dem Sonstigen Sonder-
gebiet “Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistungen” ggf. ImmissionsschutzmmaBnahmen zu er-
greifen sind, um Uberschreitung des Immissionsrichtwertes tags ausgehend von der Einkaufs-
wagenbox zu vermeiden. Dies kann durch eine geeignete Wahl des Standortes erfolgen oder
durch die Errichtung einer Box im Inneren des Marktgebdudes.

7.4 StraBenverkehr/ Mobilitat

Der Landkreis LUneburg gab im Rahmen der frihzeitigen Beteiligung aus straBenverkehrsrecht-
licher Sicht folgende Anmerkungen:

»Im Zuge des Radwegausbaus entlang der L216 wird die RadverkehrsfUhrung in der Ortsdurch-
fahrt Reppenstedt gedndert. Bislang sind die Gehwege auf beiden Seiten sowohl in Fahririch-
tung als auch in der Gegenrichtung fur den Radverkehr freigegeben (VZ 239 mit Zusatz 1022-
10). Das heiBt, der Radverkehr hat die Wahl zwischen Fahrbahn- und Gehwegnutzung. Zukinf-
tig wird der Radverkehr jeweils in Fahrtrichtung (also im Rechtsverkehr) benutzungspflichtig auf
einem gemeinsamen Geh-/Radweg (VZ 240) gefGhrt. Dies ist bei den Planungen zur Erschlie-
Bung des Vorhabens zu berUcksichtigen."

Der Fachdienstes Mobilitat als Trager des straBengebundenen hat darauf hingewiesen, dass
sich in fuBlaufiger Entfernung zum Plangebiet (ca. 100 m) die Haltestelle Reppenstedt, Land-
wehrplatz befindet, die von der Stadtbuslinie 5013, der regionalen Haupftlinie 5200 und den
Regionallinien 5202 und 5203 mehrfach in der Stunde bedient wird. DarGber hinaus findet Ruf-
busverkehr mit der Linie 5251 statt.

8 Hinweise zum Verfahren

8.1 Rechisgrundlagen

In dem Bebauungsplan wird auf die der Bauleitplanung zugrunde liegenden Rechtsgrundla-
gen hingewiesen.

8.2 DIN-Normen

In dem Bebauungsplan wird auf die Mdglichkeit der Einsichthahme der in den Festsefzungen
des Bebauungsplanes erwdhnten DIN-Normen bei der Gemeinde Reppenstedt hingewiesen.
Somit kdnnen Planbefroffene sich vom Inhalt der DIN-Normen verlasslich und zumutbar Kennt-
nis verschaffen.
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9 Weitere Angaben
9.1 Ver- und Entsorgung
Die Zustandigkeiten fur die Ver- und Entsorgung verteilen sich wie folgt:

Energieversorgung mit Strom und Erdgas Avacon

Trink- und Brauchwasserversorgung Wasserbeschaffungsverband Lineburg Sud,

Purena

Lé&schwasserversorgung Samtgemeinde Gellersen

Schmutzwasserentsorgung Samtgemeinde Gellersen

Abfallentsorgung GfA LUneburg — gkASR

Versorgung mit Deutsche Telekom AG

Telekommunikationsanschluss/ Telefondienst

Loschwasserversorgung

Der Landkreis LUneburg teilte Folgendes zum Brandschutz mit:

»Nach dem ,Nieders@chsischen Gesetz Uber den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuer-
wehr" (Niederséchsisches Brandschutzgesetz — NBrandSchG) vom 18.07.2012 ist die Gemeinde
(Samtgemeinde) verpflichtet, fir eine Grundversorgung mit Loschwasser zu sorgen (§ 2 Abs. 1
NBrandSchG). Der Loschwasserbedarf (m3/h) ist nach der Tabelle im Absatz 4 der Technischen
Regel "Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
festzulegen.

Aus brandschutztechnischer Sicht muss fur die Grundversorgung des Gebietes eine Léschwas-
sermenge von mindestens 192 m3/h Uber 2 Stunden vorhanden sein, die in einer Entfernung
von héchstens 300 m zur VerfGgung stehen muss.

Die erforderliche Léschwassermenge kann ggfs. nicht durch die zentrale Trinkwasserversorgung
sichergestellt werden. Hier ist frUhzeitig eine umfassende Planung unter Einbeziehung der zent-
ralen Trinkwasserversorgung, moglicher Loschwasserbrunnen, Léschwasserteiche oder Losch-
wasserbehdlter erforderlich.

Die Abstdnde der Loschwasserentnahmestellen untereinander durfen hoéchstens 140 m betra-
gen. Bei der weiteren AusfUhrungsplanung der Loéschwasserversorgung ist die értliche Feuer-
wehr (Gemeindebrandmeister) einzubinden.”

Die geforderte Léschwassermenge von mindestens 192 m3/h Uber 2 Stunden gemdaB der To-
belle im Absatz 4 der Technischen Regel "Arbeitsblatt W 405" des Deutschen Vereins des Gas-
und Wasserfaches e.V. (DVGW) wdre bei hoher baulicher Dichte und groBer Brandgefahr an-
zunehmen, wenn die Umfassungen nicht feuerbestdndig oder feuerhemmend wdaren und wei-
che Bedachung vorlége. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass im Plangebiet Gebdude
mit feuerbestandiger oder feuerhemmender Umfassung errichtet werden. Im Rahmen der &ri-
lichen Bauvorschrift wird weiche Bedachung ausgeschlossen. Somit ist anzunehmen, dass eine
Loschwassermenge von 96 m3/h Gber 2 Stunden ausreichend ware.

Versorgung mit Telekommunikation/ Fernmeldeleitungen

Die Avacon teilte bezogen auf die im Geltungsbereich verlaufenden Bestandsleitungen Fol-
gendes mit:

,Bei Fernmeldeleitungen wird ein Schutzbereich von 3,00 m, d. h. 1,50 m zu jeder Seite der je-
weiligen Leitungsachse bendtigt. Uber sowie unter einer betroffenen Fernmeldeleitung wird ein
Schutzbereich von jeweils 1,00 m bendtigt.

Innerhalb des Leitungsschutzstreifens von Fernmeldeleitungen durfen ohne vorherige Abstim-
mung mit uns Uber dem vorhandenen Geldndeniveau nichts aufgeschuttet oder abgestellt
werden. Es durfen keine Abgrabungen oder Erdarbeiten vorgenommen und keine Pfédhle und
Pfosten eingebracht werden.
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MaBnahmen, die den Bestand oder den Befrieb von Fernmeldeleitungen beeintréchtigen oder
gefdhrden kdnnten, sind innerhalb des Leitungsschutzstreifens nicht gestattet.

Die Versorgungssicherheit bzw. die Funkfion von bestehenden Fernmeldeleitungen haben
hoéchste Bedeutung und mussen deshalb auch zukUnftig konsequent und ohne Einschré&nkun-
gen in ihrem Bestand und Betrieb gewdhrleistet werden.

Sollte es durch |hre MaBnahme zu Leitungskreuzungen mit Fernmeldeleitungen der Avacon
Netz GmbH kommen, so sind gegenseitige Beeintréchtigungen auszuschlieBen.

HierfUr ist ein Gutachten auf Kosten des Verursachers zu erstellen das nachweisen muss, dass
gegenseitige Beeinfrdchtigungen ausgeschlossen sind.

Leitungskreuzungen sind 1,00 m unter betfroffenen Fernmeldeleitungen vorzunehmen. Bauar-
beiten im Bereich von Leitungskreuzungen sind nur im Beisein eines fachverantwortlichen Mit-
arbeiters der Avacon Netz GmbH durchzufGhren.

Nach Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich mit Fernmeldeleitungen ist der Avacon
Netz GmbH ein Bohrprotokoll / Lageplan der Leitungskreuzung auszuhdndigen.

Ferner durfen innerhalb von Leitungsschutzbereichen betroffener Fernmeldeleitungen keine
fiefwurzelnden Baume und Straucher angepflanzt werden.

FUr den Fall, dass Fernmeldeleitungen durch Ihre MaBnahme gesichert oder umgelegt werden
mUssen berUcksichtigen Sie bitte, dass die Kosten hierfGr durch den Verursacher zu tragen sind.
Erdarbeiten innerhalb von Leitungsschutzbereichen dirfen nur in vorsichtiger Handschachtung
und nur nach Einweisung durch unseren Mitarbeiter ausgefUhrt werden. HierfUr setzen Sie sich
bitte mindestens drei Wochen vor Beginn der geplanten MaBnahme mit uns unter dem Post-
fach einsatzplanung_uebertragungsnetze@avacon.de in Verbindung.

FUr die tatsachliche Lage der betroffenen Fernmeldeleitung(en) innerhalb des beigefigten
Planwerkes kann keine Gewdhr Gbernommen werden. Der Unternehmer hat sich durch eine
geeignete Anzahl von Sicherheitsschachtungen Uber die Lage von Fernmeldeleitungen zu in-
formieren.*

Abfallentsorgung
Die GfA teilt im Rahmen der férmlichen Beteiligung folgendes mit:

Wir weisen darauf hin, dass MUllgefdBe und Wertstoffe so an einer 6ffentlichen, mit Schwerlast-
verkehr befahrbaren StraBe, bereitzustellen sind, dass ein schnelles und ungehindertes Verla-
den gewadbhrleistet ist und der 6ffentliche Verkehr nicht behindert wird.

Sollte eine MUllentsorgung mit Umleerbehdltern auf dem GrundstUck geplant sein, gilt es den
Standort der Behdlter fir den Schwerlastiransport mit 3-achsigen Mullsammelfahrzeugen (Uber-
kopfladern) auszulegen. Ein RUckwartsfahren der Fahrzeuge gilt es, auch hier, zu vermeiden.
Geeignete Wendemoglichkeiten bendtigen einen Mindestdurchmesser von 22m zzgl. eines
stérungsfreien Freiraums fUr FahrzeugUberhdnge.

Wir bitten diese Hinweise bei der Planung geeigneter Mullstellplatze zu berlcksichtigen.

Des Weiteren bitten wir zu beachten, dass auch wdhrend der Bauphasen eine Stérungsfreie
und gesicherte Abfallentsorgung fur die vorhandenen Wohnobjekte gewdhrleistet ist.
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9.2 Stadtebauliche Werte
Festsetzung Flache in m?
Sonstiges Sondergebiet ,,Einzelhandel, Dienstleitungen und Woh- 6.824
nen*
davon Uberbaubare Fidche (GRZ I von 0,5 + 50 %) 5118
Urbanes Gebiet 2.049
. . 1.537
davon Uberbaubare FiGche (GRZ I von 0,5 + 50 %)
StraBenverkehrsfldchen 1.070
Offentliche Grinflache ,,Gewdsserrand* s
Wasserfldche 78
FiGchen mit Bindungen fUr Bepflanzungen und fur die Erhaltung 578
von B&Gumen, StrGuchern und sonstigen Bepflanzungen, sowie von
Gewdssern (BauflGchen, Grinflache, Wasserfldche Uberlagernd)
Geltungsbereich des Bebauungsplanes insgesamt 10.133 m?

10 In Betracht kommende anderweitige Planungsalternativen

Die sogenannte ,,Nullvariante" kommt nicht als Planungsalternative in Betracht, da der bereits
vorhandene Markt sowohl baulich als auch hinsichtlich seiner Verkaufsfldche und der Stellplatz-
sifuation nicht mehr angemessen ist und das Ortszentrum von Reppenstedt im Sinne des Sanie-
rungsgebietes und des Rahmenplanes funkfional und gestalterisch aufgewertet und gestérkt
werden soll.

Die Standortfrage wurde bereits auf der Ebene des Fidchennutzungsplanes geklart, der im
Plangebiet bereits gemischte Baufldchen und Wohnbaufldchen darstellt. AuBerdem ist im Plan-
gebiet bereits eine gemischte Nutzung durch einen Markt, ein Postverteilerzentrum, eine Apo-
theke, ein Wohngebdude und eine Bdackereifiliale vornanden. Die zentrale Lage im Ortszent-
rum von Reppenstedt bietet sich fUr die Planung an.

Es wdre keine Planungsalternative, anstelle eines sonstigen Sondergebietes ein Kerngebiet fest-
zusetzen. Kerngebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von Handelsbetrieben sowie der
zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur. Durch die hier ange-
strebte Nufzungsmischung aus Einzelhandel, Wohnen und Dienstleistungen kénnte das fur ein
Kerngebiet notwendige Ubergewicht der Handelsbetriebe bzw. zentralen Einrichtungen der
Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur ggf. nicht hinreichend sichergestellt werden.

Es wdare zudem keine Planungsalternative, anstelle eines urbanen Gebietes ein Mischgebiet
festzusetzen. Zwar sind diese Baugebiete im Grundsatz auf die Hauptnutzungsarten Wohnen
sowie die Unterbringung von Gewerbebetrieben sowie 6ffentlichen und privaten Einrichtungen
ausgerichtet. Anders als in Mischgebieten muss aber in urbanen Gebieten das Verhdltnis der
beiden Hauptnutzungsarten nicht gleichgewichtig sein. Somit kann eine der beiden Hauptnut-
zungsarten auch einen groBeren Anteil als die andere haben. In dem urbanen Gebiet sollen
flexible Nutzungsmaoglichkeiten geschaffen werden. Ein Ubergewicht an Wohnen soll hier auch
maoglich sein. Daher wird kein Mischgebiet, sondern ein urbanes Gebiet festgesetzt.

Es ware keine Planungsalternative, nur maximal 2 Vollgeschosse zuzulassen. Eine zweigeschos-
sige Bebauung wirde keine angemessene Bebauung fur die geplanten Nutzungen und den
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Standort im Ortszentrum von Reppenstedt darstellen. In der Umgebung des Plangebietes sind
ebenfalls bereits dreigeschossige Gebdude vorhanden. Die geplante Bebauung mit drei Voll-
geschossen wird sich gut in das Ortsbild einfugen.

Auch die Festsetzungen kleinteiliger Baugrenzen und Stellplatzfldchen in den Baugebieten k&-
men als Planungsalternative nicht infrage. FUr derartig detaillierte Festsetzungen musste die
Planung schon sehr konkret sein, was im vorliegenden Fall dem Stand des Verfahrens entspre-
chend noch nicht gegeben ist und auch nicht im Sinne des hier vorliegenden Angebotsbe-
bauungsplans ist. Stellpldtze sind auch ohne eine entsprechende Festsetzung in den Baugebie-
ten zuldssig. Die groBzUgige Baugrenze ermdglicht eine flexible Planung.

Auch die Planungsalternative, die im Rahmenplan angedachte Offenlegung des Grabens
wKranker Hinrich" weiter zu verfolgen, kommt nicht in Betracht. Die Offenlegung des Grabens
|&sst sich im unmittelbaren Anschluss an die LandesstraBe mit dem Kreisverkehr und angrenzend
an die geplanten Stellplatze mit ihren Zufahrten im Plangebiet sowie aufgrund der Unterbre-
chung durch die Zufahrt zu dem &stlich des Grabens gelegenen GrundstUcks schwer realisieren
und wird daher nicht weiterverfolgt.

11 Berucksichtigung der Umweltbelange

Eingriffsregelung

Das Verfahren des Bebauungsplans Nr. 41 ,,Einzelhandel Ortsmitte " wird im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13 a BauGB durchgefuhrt.

Paragraph 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB befreit vom Verfahren der Umweltprifung, nicht aber von
der materiellen Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7, § 1 Abs. 7 und § 1a BauGB in
der Abwagung zu berucksichtigen.

Die Umweltauswirkungen sind also auch im beschleunigten Verfahren ohne férmliche Umwelt-
profung zu ermitteln und in der Planbegrindung darzulegen. Eine Gemeinde muss sich mit glei-
cher Intensitdt mit den Umweltbelangen beschaftigen wie bei der DurchfUhrung einer Umwelt-
prifung.

GemdaB § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfahren in den Fallen des § 13 a
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu er-
warten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Safz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zul@ssig. Ein Ausgleich ist daher nicht erforderlich und die Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung kann entfallen.

Artenschutz gem. § 44 BNatSchG

Die Vorschriften des § 44 BNatSchG, den Arfenschutz betreffend, gelten fUr Vorhaben in einem
Gebiet mit Bebauungsplan nach § 30 BauGB. Potentielle VerstoBe gegen das Artenschutzrecht
(artenschutzrechiliche Verboftstatbest@nde) werden erst bei Umsetzung der zuldssigen Vorho-
ben im Geltungsbereich von Bebauungspldnen ausgeldst. Das heit Bebauungsplédne muissen
bereits durch entsprechende Festsetzungen, Regelungen und Hinweise sicherstellen, dass zu-
Iassige Vorhaben im Rahmen ihrer Umsetzung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stdnde ausldsen.

§ 44 Abs. 1 BNatSchG enthdlt Vorschriften fUr besonders geschitzte und bestimmte andere
Tier- und Pflanzenarten und verbietet

1. wild lebenden Tieren der besonders geschUfzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu
verletzen oder zu t6ten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschufzten Arten und der europdischen Vogelarten
wdéhrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszei-
ten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung
der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
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3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu enfnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren,

4, wildlebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre Entwicklungsformen

aus der Natur zu enthehmen, sie oder ihre Standorte zu beschddigen oder zu zerstdéren

(Zugriffsverbote).

Die Einstufung als besonders oder streng geschutzte Art ergibt sich aus § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14
BNatSchG. Europdische Vogelarten sind alle in Europa natirlich vorkommenden Vogelarten
im Sinne des Arfikels 1 der EU-Vogelschutz-Richtlinie. Alle Europd&ischen Vogelarten sind beson-
ders geschUtzt. § 44 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 BNatSchG gelten ebenso fUr die streng geschitzten
Arten, die ebenfalls eine ,,Teiimenge" der besonders geschUtzten Arten sind.

Im Rahmen der Bauleitplanung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG
nur fOr streng geschutzte Tierarten sowie europdische Vogelarten oder solche Arten, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgefuhrt sind (Arten, die in ihrem
Bestand geféhrdet sind und fur die die Bundesrepublik Deutschland in hohem MaBe verant-
wortlich ist).

Das Stérungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG gilt populationsbezogen, wogegen das
Tétungsverbot gem. Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG individuenbezogen gilt.

Die Tétung besonders geschitzter Arten ist durch geeignete MaBnahmen, soweit méglich und
verhdaltnismdaBig, zu vermeiden. Von einem Verbotstatbestand kann nicht ausgegangen wer-
den, wenn sich das Tétungsrisiko fur die betroffenen Tierarten nach naturschutzfachlicher Ein-
schatzung durch das Vorhaben nicht in signifikanter Weise erhoht. Dabei sind MaBnahmen, mit
denen solche Tétungen vermieden werden kénnen oder das Risiko zumindest minimiert wer-
den kann, in die Betrachtung einzubeziehen.

11.1 Bestandsaufnahme und Bewertung

Das Plangebiet wird bereits Gberplant von den Bebauungspldnen Nr. 16 und Nr. 17, sowie deren
1. Anderungen und dem Bebauungsplan Nr. 34.

Dort sind westlich Allgemeine Wohngebiete, nérdlich eine Fldche fir den Gemeinbedarf und
im Ubrigen Bereich Mischgebiete festgesetzt.

Die Festsetzungen der rechtskraftigen Bebauungspldne stellen die Bestandssituation (Basissze-
nario) dar.

11.1.1 Flache und Boden

Das Plangebiet ist bereits groBfladchig versiegelt und bebaut. Die bisher zul@ssige Versiegelung
ergibt sich aus den bereits vorhandenen Bebauungsplé&nen. FUr etwa die Hdalfte der FlGdche
(ausgenommen die StraBenverkehrsfléche) ist eine Grundfldchenzahl von 0,4 festgesetzt, wah-
rend fUr die andere Halfte keine GRZ, sondern lediglich eine Geschossflachenzahl von 0,7 fest-
gesetzt ist. Da das Bestandsgebdude, welches bereits vor der Aufstellung des aktuell gultigen
Bebauungsplanes vorhanden war, lediglich ein Vollgeschoss besitzt, wird die Grundfldchenzahl
als mit der Geschossfldchenzahl identisch angenommen. Verrechnet man beide Grundfla-
chenzahlen miteinander, ergibt sich eine durchschnittliche zuldssige Grundfldche von 55 %.

Der Bebauungsplan Nr. 17 ist nach der BauNVO in der Fassung von 1977 aufgestellt worden. In
dieser wurden bei der Berechnung der Grundfldchenzahl sowie der Geschossfldchenzahl die
Nebenanlagen nicht berUcksichtigt (vgl. § 19 Abs. 4 und § 20 Abs. 3 BauNVO 1977). FUr das
Plangebiet bedeutet dies, dass bisher die Gesamtversiegelung nicht begrenzt ist (100 %).

Der héchste Punkt des Geldndes befindet sich bei ca. 39 m Uber NHN, der niedrigste Punkt bei
ca. 36,5 m Uber NHN. Insgesamt ist keine eindeutige Neigung des Geldndes ist eine Richtung
erkennbar, das Plangebiet ist eher flach ausgepragt. Lediglich der Tiefpunkt befindet sich un-
terhalb einer Boschung im Osten des Plangebietes, auf dem FlurstGck 45/40. An dieser Stelle
war vermutlich einmal ein Teich vorhanden.

Das Geldnde fallt auBerdem im Nordosten zum Bach ,,Kranker Hinrich" stark in Form einer Bo-
schung ab.
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Laut NIBIS-Kartenserver (LBEG 2025 a) ist im westlichen Teil des Plangebiets mittlere Braunerde
anzutreffen, im ostlichen Bereich hingegen tiefer Gley (Bereich nahe der Bachniederung des
»Kranken Hinrich").

Durch die bereits erfolgte Bebauung des Gebiets kommt die vorliegende Baugrunduntersu-
chungen (BFB 2024) zu dem Ergebnis, dass an der Geldndeoberfldche Uberwiegend AuffUllun-
gen aus Sand und Bauschutt, sowie vereinzelt Ton- und Schluff-AuffUllungen vorhanden sind.
Sie weisen starke Schichten von ca. 1,7 bis 2,6 m unter der Geldndeoberfl&éche auf. Darunter
wurden fluviatile Sande sowie Beckenschluffe, Mudden, Torf-Mudden, Torfe, Geschiebelehme
und Beckentone erbohrt.

11.1.2 Wasserhaushalt

Oberfladchengewdsser/Starkregengefdhrdung

Durch das Plangebiet flieBt als Oberflachengewdasser der Bach ,,Kranker Hinrich*. Im Nordosten
des Sondergebietes flieBt er unterhalb einer mindestens ca. 3,5 m hohen B&schung und somit
stark eingetieft als offenes Gerinne. Es ist davon auszugehen, dass die bestehende Bebauung
des Plangebietes durch BodenauffUllungen in die Bachniederung hinein entstanden ist. Darauf
weisen starke Aufflllungsschichten hin, die im Baugrundgutachten ermittelt worden sind (vgl.
Kap. 11.1.1). ungefdhr norddstlich des bestehenden Lebensmittelmarktes beginnt die Verroh-
rung des Baches, so dass er auf der Grenze zwischen dem Sondergebiet und dem Urbanen
Gebiet nach Suden weiter verrohrt geleitet wird. So unterquert er das Siedlungsgebiet von Rep-
penstedt bis sGdlich ,,An der Eulenburg"”.

Der Landkreis Lineburg hat im Rahmen der férmlichen Beteiligung darauf hingewiesen, dass
am Rand des Plangebiets gemdB den Starkregengefahrenkarten des Bundesamts fUr Karto-
graphie und Geoddasie (BKG) (verfugbar unter geoportal.de) im Falle eines Starkregenereignis-
ses eine auBergewdhnliche Uberflutungstiefe sowie FlieBgeschwindigkeit auftreten kénnen. Es
wird daher empfohlen, eine verfiefende Untersuchung der értlichen Gegebenheiten durchzu-
fOhren.

Die geforderte Prifung ist bereits durchgefUhrt worden. Entsprechend sind die textlichen Fest-
setzungen 4.1 und 4.2 zum Klimaschutz gewdhlt worden. Die Vorgaben von § 32a NBauO wer-
den im Plangebiet eingehalten. Lediglich auf der Dachfldche des geplanten Einzelhandels-
standortes soll davon zugunsten des Schutzes vor Starkregen, der Wasserrickhaltung sowie des
Lokalklimas und der Aufenthaltsqualitat im Ortszentrum von Reppenstedt abgewichen werden.

Der Landkreis begruBt die Planung des Grindachs ausdricklich. Er hat auch gefordert, zu pru-
fen, ob eine Erweiterung der Stellplatzfldchen erforderlich ist, da versiegelte Fldchen aus Sicht
der Klimaanpassung grundsaizlich zu vermeiden sind, wo immer dies méglich ist.

Zu berucksichtigen ist, dass das Plangebiet bereits aktuell stark baulich genutzt und auch ent-
wdssert wird. Uberflutungen sind in der Vergangenheit nicht aufgetreten.

Der Landkreis empfiehlt, die Verwendung wasserdurchldssiger Bodenbeldge zu prufen, um die
Versickerung von Niederschlagswasser zu ermoglichen. Im Rahmen der Ausfuhrungsplanung
unter FederfUhrung der Gemeinde Reppenstedt wird geprUft, wo wasserdurchlassiger Boden-
beldge Verwendung finden kdnnen.

Grundwasser

Bei der zur Planung durchgefihrten Baugrunduntersuchung (BFB 2024) wurde die Grundwas-
seroberfldche im Bereich des in der Vergangenheit bereits aufgeflliten Sondergebietes weit
Uberwiegend bei 2 m bis 2,95 m unter der Geldndeoberfldche angetroffen, in einem mindes-
tens 1 m tiefer liegenden Bereich im SUdwesten bei 0,95 m unter der Gel@ndeoberfléche.

Im sudlichen Bereich des Urbanen Gebietes wurde das Grundwasser bei 1,9 m unter der Ge-
lGndeoberfladche erbohrt. In dem sudlichen, ca. 1,3 m fiefer, unterhalb einer Gel&dndebdschung
liegenden Bereich wurde es nur knapp unter der Geldndeoberfléche angetroffen
(-0,15 m).
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11.1.3 Klima und Luft

Reppenstedt befindet sich in der subkontinentalen Klimaregion Niedersachsens. Die durch-
schnittliche Jahrestemperatur betragt 92,6 °C und es fallen durchschniftlich 692 mm Nieder-
schlag im Jahr (Klimabeobachtungen 1991-2020, LBEG 2025 b).

Durch die bereits vorhandene Versiegelung hat das Plangebiet keine erhebliche Bedeutung
fUr die Kalt- und Frischluftproduktion. Die benachbarten geschutzten Biotope (Wald und
Feuchtwiesen) dienen als Ausgleichsfldchen fir den Belastungsraum in der Ortsmitte von Rep-
penstedt.

11.1.4 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Schutzgebiete

Im Sinne der Eingriffsregelung wird als zul@ssige und vorhandene Nufzung Wohnen und Ge-
werbe angenommen. Dem Plangebiet kann der Biotoptyp Innenstadtbereich (OIN, NLWKN
2023) zugeordnet werden.

Der durch das Plangebiet flieBende Bach ,,Kranker Hinrich* wird in dem nicht verrohrten Bereich
dem Biotoptyp Graben (FG) zugeordnet.

Geschutzte Biotope gem. § 30 BNatSchG

Nordlich und nord6stlich des Plangebietes grenzen verschiedene gemdaB § 30 BNatSchG i.vV.m.
§ 24 NNatSchG geschUtzte Biotope an (Landkreis Lineburg 2024).

Es handelt sich um folgende Biotope:

e Nr. 2416 — (Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (nérdlich
des Plangebiets)

e Nr.2419 — (Traubenkirschen-) Erlen- und Eschen-Auwald der Talniederungen (&stlich des
Plangebiets)

e Nr. 2421 - Sonstiger Einzelbaum/Baumgruppe/ Sonstiges naturnahes néhrstoffreiches

Stillgewdasser (eutroph)/ Verlandungsbereich néhrstoffreicher Stillgewdasser mit Flutro-

sen/Binsen/ Verlandungsbereich ndhrstoffreicher Stillgewdasser mit Réhricht (nérdlich

des Plangebiets, innerhalb Nr. 2416 befindlich)

Nr. 5184 - Binsenreiche NaBwiese / Flutrasen / Hochstaudenreiche NaBwiese / Seggen-

reiche NaBwiese (nérdlich des Plangebiets, sowie &stlich anschlieBend an Nr. 5242)

e Nr. 5242 - Sumpfwald (norddstlich des Plangebiets)

Wald

Unter den oben aufgeflhrten Biotopen sind Waldbiotope. Der Baumkronenrand dieser Wald-
biotope auf dem FlurstGck 31/154 ragt im Nordosten in das Sonstige Sondergebiet und im SUd-
osten in das Urbane Gebiet hinein (vgl. auch Kap. 5.8.2)

Tierarten/ Artenschutz gem. § 44 BNatSchG

Die Bestandssituation fUr die Beurteilung der artenschutzrechtlichen VerbotstatbestGnde gem.
§ 44 BNatSchG wird, anders als die Bestandsbeurteilung im Sinne der Eingriffsregelung bei An-
wendung des § 13 a BauGB, anhand der tatsachlichen Lebensraumausprigung im Plangebiet
hergeleitet, da artenschutzrechiliche Verbotstatbest@nde als potenzielle VerstoBe gegen das
Artenschutzrecht erst bei Umsetzung der zul@ssigen Vorhaben in Plangebieten von Bauleitpld-
nen sowie im Innenbereich gem. § 34 BauGB ausgeldst werden.

Nach Auswertung der Karten des NLWKN sind im Plangebiet keine faunistisch oder avifaunis-
tisch wertvollen Bereiche vorhanden.

Das Plangebiet befindet sich im zentralen Bereich der Ortslage Reppenstedt und bietet nur in
den Randbereichen einen geeigneten Lebensraum fUr Tier- und Pflanzenarten. Der Rest der
Fldche wird von Bestandsgeb&uden sowie Parkplatzfldéchen eingenommen.

Vorkommen der streng geschutzten SGugetierarten Feldhamster Cricetus cricetus und Luchs
Lynx lynx sind ausgeschlossen, da die Arten nordlich des Mittellandkanals nicht verbreitet sind.
Dauverhafte bzw. bodensténdige Vorkommen der in der Region etablierten geschutzten Arten
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Biber Castor fiber, Wolf Canis lupus, Wildkatze Felis silvestris und Fischotter Lutra lutra k&dnnen
aufgrund der fehlenden Habitateignung ausgeschlossen werden.

Auf Grund der geringen GréBe und des Uberwiegend als Lebensraum potenzieller Beutetiere
nicht geeigneten Zustands besitzt das Plangebiet keinen existenziellen Charakter als Nahrungs-
gebiet fUr die ortlichen Fledermauspopulationen. Eine Gbergeordnete Leitstruktur, die von Fle-
dermdusen wdhrend ihrer Wanderungen oder dem Wechsel zwischen verschiedenen Teille-
bensrdumen genutzt wird, ist im Plangebiet nicht vorhanden. Im Rahmen einer am 15.01.2024
durchgefuhrten Ortsbegehung konnten an den zum Abriss vorgesehenen Bestandsgebduden
und zur Enftnahme vorgesehenen Bestandsbdumen, keine streng geschitzten Fortpflanzungs-
und Ruhestatten festgestellt werden. Potenziell vereinzelt vorhandene Zwischen- und Einzel-
quartiere in den oberen und damit schwer einsehbaren Wipfelbereichen der Bestandsbdume
kédnnen jedoch nicht sicher ausgeschlossen.

Bei der Brutvogelgemeinschaft innerhalb des Plangebietes ist ausschlieBlich von hdufigen und
weit verbreiteten Vogelarten des Siedlungsraumes auszugehen (vgl. Tab. 2). Bei den freibriten-
den Vogelarten mussen Brutvorkommen innerhalb des Plangebietes angenommen werden.
Geeignete Vegetationsstrukturen zur Nestanlage finden sich sowohl in den vorhandenen Be-
standsbdumen sowie in den Hausgdarten im Westen und Osten des Plangebietes. Im Rahmen
der Planungsrealisierung werden jedoch entsprechende Neuanpflanzungen vorgenommen,
sodass weiterhin geeignete Moglichkeiten zur Nestanlage durch freibritende Vogelarten zur
Verfigung stehen.

Hohlenbritende Vogelarten wie Blau- und Kohimeise nutzen das Plangebiet Gberwiegend zur
Nahrungssuche. Auch wenn im Rahmen der am 15.01.2024 durchgefUhrten Ortsbegehung
keine geeigneten Hohlungen oder dhnliche Strukturen in den Bestandsbdumen innerhalb des
Plangebietes festgestellt werden konnten, sind vereinzelte kleine Hohlungen insbesondere in
den schwer einsehbaren Wipfelbereichen der Bestandsbdume nicht sicher auszuschlieBen
bzw. deren mittelfristige Entwicklung an den zur Entnahme bestimmten Bestandsbdumen zu
erwarten.
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Arthame RLD RLNDS Bestand D (Rev.)
Ringeltaube * * 2,9 - 3,5 Mio.
Columba palumbus
Sumpfmeise * * 405.000 - 530.000
Poecile palustris
Blaumeise * * 3,25 - 4,8 Mio.
Cyanistes caeruleus
Kohlmeise * * 5,65 -7,0 Mio.
Parus major
Schwanzmeise * * 93.000 - 170.000
Aegithalos caudatus
Zilpzalp * * 3,3-4,6 Mio.
Phylloscopus collybita
M&nchsgrasmucke * * 4,65 - 6,15 Mio.
Sylvia atricapilla
Zaunkoénig * * 2,55 - 3,0 Mio.
Troglodytes troglodytes
Amsel * * 7.9 — 9,55 Mio.
Turdus merula
Singdrossel * * 1.6 — 1,95 Mio.
Turdus philomelos
Rotkehlchen * * 3,4 -4,35 Mio.
Erithacus rubecula
Heckenbraunelle * * 1,25-1,75 Mio.
Prunella modularis
Buchfink * * 7.55 - 9,05 Mio.
Fringilla coelebs
Gimpel * * 170.000 - 330.000
Pyrrhula pyrrhula
Grinfink * * 1,45 - 2,05 Mio.
Chiloris chloris
Stieglitz * Vv 240.000 - 355.000
Carduelis carduelis

1Rote Liste der Végel Deutschlands, é. Fassung (Ryslavy et al. 2020)
2Rote Liste der Brutvogel Niedersachsens und Bremens (Kriger & Sandkihler 2021)

Deutsche und wissenschaftliche Namen nach Barthel & Kriiger (2019)

Tabelle 2: Tabellarische Darstellung der innerhalb des Plangebietes potenziell vorkommmenden Brutvogel-
arten sowie Angaben zur BestandsgréBe und aktuellen Gefdhrdungssituation.

Mit dem Vorkommen anderer Gruppen streng geschutzter Tier- oder Pflanzenarten ist im Plan-
gebiet aufgrund der Standortbedingungen und der Habitatausstattung nicht zu rechnen.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~




44 Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 , Einzelhandel Ortsmitte* mit ortlicher Bauvorschrift

Landschaftsschutzgebiet des Landkreises LUneburg

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) des Landkreises Luneburg grenzt im Bereich der o0.g. ge-
schitzten Biotope norddstlich sowie auch ndrdlich des Sonstigen Sondergebietes und an das
Plangebiet an. Im Norden frennt ein FuB- und Radweg, der an der Grenze des Geltungsberei-
ches entlangl@uft, das Plangebiet vom LSG.

3
| 31/19.
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Abbildung 13: Auszug aus dem Geoportal des Landkreises Lineburg mit Darstellung des Londschoﬁs—
schutzgebietes des Landkreises Luneburg (grune Signatur), Kartengrundlage Liegenschaftskarte (grau),
Lage des Plangebietes (rofe Umgrenzung)

Es gilt die Verordnung Uber das Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lineburg vom 23.
Mai 2011.

GemdaB § 1 Abs. 4 der Verordnung ist der besondere Schutzzweck des Landschaftsschutzge-
bietes der Erhalt und die Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und der
Nutzbarkeit der NaturgUter, der Erhalt der Vielfalt, Eigenart oder Schénheit des Landschaftsbil-
des und die Bedeutung fur die Erholungsnutzung.

GemdB § 1 Abs. 4 sind fUr alle Teilbereiche des Landschaftsschutzgebietes die noch vorhande-
nen Hecken, B&ume, Feldgehdlze und anderen Landschaftsstrukturen fUr sich einzeln und im
Biotopverbund von besonderer Bedeutung. Sie gliedern die Landschaft und préagen in der je-
weiligen Ausformung die unterschiedlichen Landschaftsrdume von Marsch, Niederung und
Geest.

GemdaB § 2 der Verordnung gelten u.a. die fUr das Plangebiet ggf. relevanten Schutzbestim-
mungen:

(1) Es sind folgende Handlungen verboten, die den Charakter des Landschaftsschutzgebietes
verdndern oder die dem Schutzzweck nach § 1 zuwiderlaufen:
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1. Wald erheblich zu beeintrachtigen, in eine andere Nutzungsart umzuwandeln oder
ZU beseitigen;

[...]

b) Horst-, Nest- und Hohlenb&ume sowie ZufluchtstGtten geschutzter Tierarten durfen
nicht beeintréchtigt werden,

2. auBerhalb von Wald i. S. von § 2 Abs. 3 Safz 1 Nieders@chsisches Gesetz Gber den
Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG) Hecken, GebUsche, Feldgehdlze, Baum-
gruppen, Baumreihen, Einzelbdume, Obstwiesen oder sonstige naturnahe Flichen

a) zu schadigen oder zu beseitigen oder

b) durch nicht sachgerechte Pflege zu beeintrdchtigen.

[...]

5. die Verwendung nicht standortheimischer Geholze bei Anpflanzungen von Hecken,
GebUschen, Feldgehdlzen, Baumgruppen, Baumreihen oder Einzelb&umen.

[...]

GemdaB § 4 der Verordnung kann die zustdndige Naturschutzbehérde nach MaBgabe des § 67
BNatSchG von den Verboten gem. § 2 eine Befreiung gewdhren, soweit nicht eine Ausnahme
nach § 3 in Betracht kommt. [...].

11.1.5 Landschaft, Landschafts- bzw. Ortsbild

Das Plangebiet ist Teil der Ortsmitte von Reppenstedt. Es ist somit als Teil des Siedlungsgebietes
durch eine héhere bauliche Dichte geprdagt. Der vorhandene Marktstandort mit dem zugeho-
rigen Parkplatz tragt zu einem visuell wahrnehmbaren hohen Versiegelungsgrad bei. Zudem
grenzt das Plangebiet an die LUneburger LandstraBe (L 216) als stark befahrene Ortsdurchfahrt
an.

Das Plangebiet liegt aber auch im Bereich der Niederung des ,,Kranken Hinrich", der das Plan-
gebiet, wie auch Reppenstedt von Norden nach Siden durch- bzw. verrohrt unterquert. No6rd-
lich des Plangebietes grenzen geschitzte Feuchtwald- und Niederungsbiotope an. Somit be-
ginnt dort der Ubergang zur freien Landschaft. Die Waldrénder rahmen das Plangebiet ein und
fragen somit zu einem bereichernden Grinaspekt bei.

Im Norden und Westen des Plangebietes gibt es einige groBere Laubb&ume entlang der StraBe
»An der Landwehr", welche zur Durchgrindung des Ortszentrums von Reppenstedt beitragen.

11.1.6 Mensch, Gesundheit und Erholung

Das Plangebiet ist Teil des Ortszentrums von Reppenstedt, welches mit einem Lebensmittel-
markt und einer Apotheke zur taglichen Nahversorgung beitrégt. Auch angrenzend befinden
sich Einrichtungen der Daseinsversorge und der Nahversorgung der Gemeinde Reppenstedt.
Umliegend befinden sich ein Seniorenzentrum sowie Wohngebiete.

Von der unmiftelbar an das Plangebiet grenzenden LUineburger LandstraBe (L 216) wirkt Ver-
kehrsldrm auf das Plangebiet ein, welcher im Rahmen einer schalltechnischen Untersuchung
ermittelt worden ist und die gultigen Orienfierungswerte Uberschreitet (vgl. Kap. 7.3).

Nordlich des Plangebietes verlauft ein Rad- und Gehweg, der aus dem Plangebiet zu erreichen
ist und nach Norden und Nordosten entlang der Niederung des ,,Kranken Hinrich" in die Land-
schaft fohrt. Uber diese Wegeverbindung ist der Siedlungsbereich mit wertvollen, der Erholung
dienenden Landschaftsbereichen, im Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lineburg ver-
bunden, die der wohnortnahen Naherholung dienen.

11.1.7 Kultur- und Sachgiter

Im Bereich des Plangebietes befinden sich keine Baudenkmale. Westlich des Plangebietes be-
findet sich die Landwehr, ein flachiges archdologisches Denkmal. Der Landkreis Lineburg hat
im Rahmen der frOhzeitigen Beteiligung darauf hingewiesen, dass daher ein Vorkommen ar-
chaologischer Fundsticke im Plangebiet nicht ausgeschlossen werden kann.
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Da in der Vergangenheit im Plangebiet bereits umfangreiche Bodenauffullungen vorgenom-
men worden sind, ist dies jedoch unwahrscheinlich.

11.2 Voraussichtliche Auswirkungen der Planung, Vermeidung und Minimierung

Zu berUcksichtigen ist, dass im Plangebiet durch Anwendung von § 13 a BauGB bestehende
Mischgebiete, sowie ein Wohngebiet in ein Sonstiges Sondergebiet, sowie ein Urbanes Gebiet
umgewandelt werden soll. GemdanB § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten im beschleunigten Verfah-
ren in den Fdllen des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung
des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zuldssig.

Die Bestimmungen von Schutzgebietsverordnungen sowie die Vorschriften des Artenschutzes
gem. § 44 BNatSchG sind zu berUcksichtigen.

11.2.1 Flache, Boden, Wasserhaushalt

Durch die Umwandlung von bestehenden Misch- und Wohngebieten in ein Sonstiges Sonder-
gebiet und ein Urbanes Gebiet werden keine erheblichen Eingriffe ausgeldst. Durch die Fest-
setzung einer GRZ von 0,5 mit einer zuldssigen Uberschreitung durch die Grundfldchen von Ne-
benanlagen wird eine maximale Versiegelung von 75 % zuldssig. Bisher waren aufgrund der
alteren Rechtsgrundiage (BauNVO 1977, s.0.) ein hoherer Versiegelungsgrad zuldssig.

Die ggf. geplante Errichtung einer Tiefgarage bedeutet einen zusatzlichen Eingriff in den Bo-
den. Laut Baugrundgutachten (BFB 2024) kann ein teilweiser Bodenaustausch notwendig wer-
den, was den Verlust der Archivfunktion des Bodens bedeutet. Es ist jedoch zu berucksichtigen,
dass der Boden im GroBteil des Plangebiets bereits von anthropogenen Verdnderungen durch
Bodenauffullungen gepréagt ist.

Im Osten des Plangebiets sowie im Sudwesten werden ggf. Bodenauffillung erforderlich, um
Bereiche, die bisher gegentber dem umliegenden Geldnde um mindestens 1 m fiefer liegen,
anzugleichen.

Im Rahmen des vorgelegten Baugrundgutachtens (BFB 2024) wird darauf hingewiesen, dass
die erbohrten Béden fUr eine Versickerung von Oberfldchenwasser groBtenteils ungeeignet
sind. DafUr werden stauend wirkende Bodenschichten, hohe Grund- und Stauwasserstdnde
und fremdmaterialhaltige Auffillungen verantwortlich gemacht.

Es wird auch angegeben, dass in niederschlagsreichen Perioden mit einem Anstieg des Grund-
wasserspiegels und der Bildung von Stauwasser auf den anstehenden bindigen Bodenschich-
ten zu rechnen ist. Dies ist im Rahmen der Entwdasserungsplanung zu berUcksichtigen.

In den Bebauungsplan wird eine texiliche Festsetzung gemdaB § 9 Abs. 1 Nr. 16 ¢ BauGB aufge-
nommen, wonach bei der Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche oder technische
MaBnahmen getroffen werden mussen, die der Vermeidung oder Verringerung von Hochwas-
serschéden einschlieBlich Sché&den durch Starkregen dienen. Dazu dient die Herstellung der
groBen Dachflache des geplanten Lebensmittelmarktes als Grindach mit einer speicherfahi-
gen Substratschicht fUr die RUckhaltung des anfallenden Regenwassers (vgl. Kap. 5.6).

11.2.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt; Schutzgebiete

Gesetzlich geschitzie Biotope

In die gesetzlich geschutzten Biotope wird nicht eingegriffen. Zudem erfolgte die Mitteilung der
gesetzlich geschitzten Biotope in den Jahren 2000 und 2017, die angrenzenden Bebauungs-
pldne mit der Festsetzung von Gemeinbedarfsfidche, Wohngebieten und Mischgebieten wa-
ren zu diesen Zeitpunkten also bereits mindestens 12 Jahre rechtskraftig.

Wald

Laut Begrindung zum Regionalen Raumordnungsprogramm und Empfehlung der Unteren Na-
turschutzbehdérde ist ein Mindestabstand von 30 m zwischen Waldrand und Bebauung einzu-
halten.

BURO MEHRING
a STADT +
LUNEBURG LANDSCHAFTSPLANUNG N~




Gemeinde Reppenstedt, Bebauungsplan Nr. 41 ,Einzelhandel Ortsmitte* mit drtlicher Bauvorschrift 47
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Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestandsbebauung und die Baugrenzen der rechtskrafti-
gen Bebauungspldne keinen Abstand von 30 m zum Wald einhalten. Der 30 m Abstand ist au-
Berdem nicht verbindlich geregelt, da er lediglich in der unverbindlichen Begrundung des
RROP erwd&hnt wird. Zur Abstimmung des Waldabstandes fand am 13.11.2023 ein Ortstermin mit
der Unteren Wald- und Naturschutzbehdrde des Landkreises Lineburg statt, dessen Ergebnis
im Folgenden zusammengefasst wird:

Von Seiten der Unteren Wald- und Naturschutzbehorde wird eingerdumt, dass ein Abstand von
30 m mit der Baugrenze zum Waldrand hier aufgrund der Bestandssituation unrealistisch ist.

Die an das Plangebiet im Nordosten angrenzenden geschutzten Waldbiotope sollen erhalten
werden, aus diesem Grund kommt fUr die Herstellung eines Waldabstandes keine Waldum-
wandlung der an das Plangebiet grenzenden Bereiche in Betracht.

Bie Im Bereich der im Rahmen einer Vermessung ermittelten in die Baugebiete ragenden Kro-
nentraufbereiche werden die entsprechenden angrenzend stehenden Baume als zu schutzen
und als zu erhalten festgesetzt. Dadurch sollen Eingriffe im Plangebiet in den Kronen- und Wur-
zelbereich der BGume vermieden werden. Die Baugrenze wird im Bereich des urbanen Gebie-
tes mindestens entlang dieser Kronentraufe festgesetzt. Im Bereich des Sondergebietes wird sie
auf 15 m von der Grundsticksgrenze des WaldgrundstUcks abgerickt. Auf diese Weise kdnnen
die Waldb&ume sowie auch der Bachlauf angemessen geschitzt werden. Vgl. Kap. 5.8.2

Artenschutz gem. § 44 BNatSchG

Durch die Planungsrealisierung und des damit verbundenen Abrisses mehrerer Bestandsge-
bdude sowie geplanten Entnahme mehrerer Bestandsbdume gehen potenzielle Pflanzen-
standorte und Lebensrdume fUr Tiere verloren. Das bereits Uberwiegend bebaute bzw. versie-
gelte Plangebiet weist auf Grund seiner zentralen Lage innerhalb des bestehenden Siedlungs-
bereiches sowie seiner geringen GréBe ausschlieBlich ein begrenztes Potenzial fUr Tierlebens-
rume auf. Der besondere Artenschutz gemd&B § 44 BNatSchG ist bei der Planung jedoch zu
berUcksichtigen.

Das Plangebiet weist nur eine sehr geringe Bedeutung als Brut- und Nahrungsgebiet fr Brutvo-
gel und keine Bedeutung fUr Gastvogel sowie heimische Fledermausarten auf. Lediglich das
Entfernen einiger Bestandsbdume kann zu einem Verlust von potenziellen Brutstandorten frei-
und héhlenbritender Vogelarten sowie vereinzelter Einzel- oder Zwischenquartiere von Fleder-
mausen fUhren, da deren Vorhandensein im schlecht einsehbaren Kronenbereich nicht gesi-
chert ausgeschlossen werden kann. Dieses Potenzial ist daher in geeigneter Weise auszuglei-
chen.

In den Bebauungsplan wird eine textliche Festsetzung zur DurchfGhrung von CEF-MaBnahmen
(Anbringen von Vogelnistkdsten und Fledermauskdsten) an dem als zu erhalten festgesetzten
Bestandsbaum sowie angrenzend an das Plangebiet vorhandenen weiteren Bestandsbdumen
festgesetzt. Dieses stellt eine vorgezogene AusgleichsmaBnahme dar, die bereits vor Verlust der
bestehenden Quartiere wirksam sein muss. Eine entsprechende textliche Festsetzung wird in
den Bebauungsplan aufgenommen (vgl. Kap. 5.9).

FUr potentiell verlorengehende Fledermausquartiere durch Baumentnahmen sind 2 Flachkds-
ten (z.B. Fa. Schwegler Model 1FF) an BGumen in der Umgebung anzubringen, fir potentiell
verloren gehende Brutvogelnisthdhlen durch Baumentnahmen sind 2 Nisthdhlenkdsten (z.B. Fa.
Schwegler Model 2GR) an B&dumen in der Umgebung anzubringen.

Weitere nachteilige Auswirkungen auf streng geschuitzte Tier- und Pflanzenarten sind durch die
Planung nicht zu erwarten.

Um das Eintfreten von artenschutzrechtlichen Verboftstatbest&nden zu vermeiden, wird eine
Hinweis gemaB § 39 Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG BNatSchG in den Bebauungsplan aufgenommen,
wonach Gehdlzbeseitigungen und die Baufeldfreimachung nur in der Zeit vom 01. Oktober bis
zum 28./29. Februar stattzufinden haben (vgl. Kap. 7.2).

Auf Empfehlung der Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises LUneburg wird der Hinweis
wie folgt ergénzt:
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»In jedem Fallist vom Bauherrn vor Beginn der Arbeiten sicherzustellen, dass weder wildlebende
Arten selbst, noch ihre Lebensstatten (z.B. Nester, Wochenstuben) durch die Arbeiten bescha-
digt oder zerstort/getdtet werden, um einen VerstoB gegen den Artenschutz (§39 Abs. 1
BNatSchG) vorzubeugen.

Hier ist dringend empfohlen eine fachkundige Person einzubinden und in Abstimmung mit der
UNB zu treten.

Empfehlung ist allerdings einen Baum auBerhalb der Brut- und Aufzucht-Zeit (01.04.-15.07.) zu
fallen und ihn im Vorwege auf Nester und Hohlungen zu untersuchen, um nicht in artenschutz-
rechtliche Konflikte (Vogelnest, Fledermaushdhle ...) zu kommen.

Auch vor dem Abriss der Gebdude ist ebenfalls eine artenschutzrechtliche Beurteilung durch
eine fachkundige Person durchzufUhren und mit der UNB in Abstimmung zu treten.”

Gewdassser ,,Kranker Hinrich"

Derim Nordosten in das Plangebiet einbezogenen offene Grabenabschnitt wird als Wasserfla-
che festgesetzt. Die Grabensohle liegt ca. 3 m bis fast 3,5 m tiefer als das westlich angrenzende
Sondergebiet. Die an das Sondergebiet anschlieBende Grabenbdschung wird als &ffentliche
Grinflache festgesetzt und ist als solche freizuhalten.

Im Rahmen der Festsetzungen des Bebauungsplans (Festsetzungen Wasserfldche) soll im Zuge
der Neugestaltung des Ortskerns im Plangebiet die Offnung des Baches Kranker Hinrich nach
SUden um ca. 20 m ermoglicht werden, um den gewdsserzustand zu verbessern und das Ge-
wdsser wieder erlebbar zu machen.

Im Bereich der Grabenbdschung ist es mdglich einen Blick in das Naturschutzgebiet und das
angrenzende Gewdsser zu ermdglichen, ohne die relevanten Schutzbereiche zu befreten.
Uber Informationstafeln soll ein verstérktes Bewusstsein fUr den angrenzenden Naturraum und
die im Gewadsser lebenden aquatischen Lebensformen geschaffen werden. Hierzu kénnte das
Betreten des westlichen Uferbereiches erméglicht werden und so ein naturnahes Wassererle-
ben gefdrdert werden.

Baumerhalt/Baumanpflanzungen

Im Nordwesten des Sonstigen Sondergebietes steht eine groBkronige Eiche, die auf Basis der
Vermessung als zu erhalten festgesetzt wird. Die Kronentrauffldche zuzUglich 1,5 m wird als der
Baugrenze ausgespart. Weitere groBkronige EinzelbGume, die auch in die Vermessung einbe-
zogen wurden, entlang der StraBe ,,An der Landwehr" stehen innerhalb des Baufeldes. Sie kon-
nen voraussichtlich nicht erhalten werden. Sollte sich im Zuge der Planung ergeben, dass ein
Erhalt méglich ist, wird diese VermeidungsmaBnahme gewdhlt. Im Bereich des Urbanen Gebie-
tes sind Gartenbereiche mit Ziergehdlzen und Obstgehdlzen vorhanden, die voraussichtlich
nicht erhalten werden.

Im Zuge der AusfGhrungsplanung wird eine Durchgrinung des neu geschaffenen Ortskerns an-
gestrebt, dazu gehdéren voraussichitlich auch Baumpflanzungen an geeigneten Standorten.

Dachbegrinung

Es wird textliche festgesetzt, dass das Dach des zul@ssigen Lebensmittelmarktes begrint wer-
den soll. Dies tragt nicht nur zur WasserrGckhaltung und klimatischen AbkUhlung, sondern auch
zur Artenvielfalt bei. Auch Dachfléchen von Nebengebduden ab einer Grundfldche von 30 m?
sind mit Grind&chern herzustellen.

Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Lineburg

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) grenzt lediglich an das Plangebiet an und liegt somit au-
Berhalb der Planung. Es wird somit nicht in das LSG eingegriffen. Da die Planung lediglich eine
Anderung und stédtebauliche Anpassung von bestehenden Baugebieten im Plangebiet be-
deutet, findet auch keine Beeintrdchtigung des LSG durch die Planung staft. Die wertvollen,
an das Plangebiet angrenzenden Waldrander werden durch Erhaltungsfestsetzungen ge-
schuitzt.
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Begrindung

11.2.3 Landschaft, Landschafts- bzw. Orisbild

Im Zuge der Planung wird eine hdéhere Bebauung und grdéBere bauliche Dichte zugelassen.
Dies ist fUr eine Ortsmitfe angemessen. In den Bebauungsplan wird eine ortliche Bauvorschrift
aufgenommen, um im Ortskern von Reppenstedt eine ortstypische Bebauung sicherzustellen,
die sich in die Umgebung einfugt.

Durch den Erhalt und den Schutz wertvoller angrenzender Waldrénder wird ein angemessener
Ubergang zum angrenzenden Landschaftsschutzgebiet erhalten.

Eine ortsbildwirksame groBkronige Eiche wird als zu erhalten festgesetzt. FUr weitere zu entneh-
mende Laubbdume werden im Zuge der Planung an geeigneten Stellen Ersatzpflanzungen
geschaffen. Dafur werden keine verbindlichen Vorgaben gemacht.

11.2.4 Mensch, Gesundheit und Erholung

Im Ortszentrum von Reppenstedt wird durch die Schaffung der Voraussetzung fUr einen zeitge-
mdaBen Lebensmittelmarkt mit flankierenden Einzelhandels- und Dienstleistungsangeboten die
Daseinsvorsorge gesichert. Zusatzlich werden zentral attraktive Wohnungsangebote im Ge-
schosswohnungsbau angeordnet.

Im Zuge der Planung wird zu einer Verbesserung der Aufenthaltsqualitéat beigetragen.

Da auf das Plangebiet erheblicher Verkehrsl@rm einwirkt, werden in den Bebauungsplan Fest-
setzungen zum Schallschutz aufgenommen, um gesundes Wohnen und Arbeiten im Ortszent-
rum an der LUneburger LandstraBe (L 216). Auf dem Dach des neu geplanten Lebensmittel-
marktes soll, durch vorgebaute Gebdudefassaden gegenUber der L 216 abgeschirmt, eine
Grinflache mit guter Aufenthaltsqualitat entstehen.

Das Plangebiet ist gut an einen noérdlich verlaufenden Rad- und Gehweg angebunden, der
nach Norden und Nordosten entlang der Niederung des ,,Kranken Hinrich* in die Landschaft
fOhrt. Somit kbnnen von den neuen Bewohnern Uber diese Wegeverbindung die wertvollen,
der Erholung dienenden Landschaftsbereichen, im Landschaftsschutzgebiet des Landkreises
LUneburg zur wohnortnahen Naherholung erreicht werden.

11.2.5 Kultur- und Sachgiter

Um sicherzustellen, dass potentiell im Plangebiet vorkommende archdologischer FundstUcke
nicht verloren gehen oder zerstért werden, wird in den Bebauungsplan ein Hinweis auf die
Anzeigepflicht von Kulturdenkmalen (§ 14 NDSchG) aufgenommen. Danach sind Sachen oder
Spuren, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale sind (Boden-
funde), sind unverziglich einer Denkmalbehdrde, der Gemeinde oder einem Beauftragten fir
die arch&ologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen.
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 12.08.2025

Verantwortlich: Hannes Leppin
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/212

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitats- und Planungsausschuss 21.08.2025 8 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alten Porthhofes
hier: Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen

Sachverhalt:

Im Haushalt der Gemeinde Reppenstedt wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in H6he von
40.000,00 € fur die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alten Porthhofes einge-
plant. Dieses Projekt zur Nutzung erneuerbarer Energien soll nun umgesetzt werden.

Inzwischen bietet der Markt neben klassischen schwarzen PV-Modulen auch farblich abgestimmte
Varianten an. Zur besseren Beurteilung der gestalterischen Wirkung auf das ortsbildpragende Ge-
baude wurde bereits ein farblich passenderes Modul beschafft. Diese Module fiigen sich optisch
harmonischer in das Gesamtbild des Alten Porthhofes ein und tragen dazu bei, den historischen Cha-
rakter des Gebaudes zu wahren. Zwar weisen sie eine geringere Leistung auf und sind kosteninten-
siver als herkdmmliche Module, bieten aber den Vorteil einer dezenten Integration in das Umfeld.

Die Verwaltung misst dem Erhalt des Erscheinungsbildes des Alten Porthhofes grof3e Bedeutung bei.
Daher wird angestrebt, die PV-Anlage gestalterisch mdglichst unaufféllig zu realisieren, ohne dabei
auf den Nutzen der klimafreundlichen Energiegewinnung zu verzichten.

Die endgiiltige GroRRe der PV-Anlage hangt vom zu deckenden Strombedarf ab. Zur Klarung wurde
der Mieter gebeten, die Stromverbrauche der letzten drei Jahre mitzuteilen. Sobald diese Daten vor-
liegen, kann eine fundierte Planung hinsichtlich Dimensionierung erfolgen.

Beispielbild:

e B g A B R il B R e e i B B R B e
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Beschlussempfehlung:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alten
Porthhofes mit den in der Sitzung vorgestellten, gestalterisch angepassten Modulen weiter voranzu-
treiben und die erforderlichen Schritte zur Beschaffung und Installation einzuleiten.
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 12.08.2025

Verantwortlich: Nicole Brackelmann
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/211

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 21.08.2025 9 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Bebauungsplan Nr. 35 ,,Westerfelde West*
Hier: Befreiungsantrag gem. § 31 Abs. 3 Satz 1 BauGB

Sachverhalt:
Auf dem Grundstick ,Im Westerfelde 61“ soll ein Reihenhaus mit vier Wohneinheiten mit separater
Stellplatzanlage entstehen.

Das Grundstick ,Im Westerfelde 61 liegt im Geltungsbereich des einfachen Bebauungsplans ,Wes-
terfelde West". Es wird eine Befreiung von den textlichen Festsetzungen Nr. 1.3 beantragt. In diesen
wird geregelt, dass die Grundstiicksflache je Wohnung mindestens 450 m? betragt.

Das Grundstiick ist 2.373 m? grof3, es wurde bereits eine Baugenehmigung fiir die Umgestaltung des
bestehenden Einfamilienhauses in ein Mehrfamilienhaus mit finf Wohneinheiten erteilt. Somit wiirde
die Errichtung des Reihenhauses mit vier Wohneinheiten die im einfachen Bebauungsplan festge-
setzte MindestgrundstlicksgroRe je Wohnung nicht einhalten.

Aus diesem Grund wird eine Befreiung nach § 31 Abs. 3 Satz 1 BauGB beantragt.

Die Gemeinde Reppenstedt ist durch die Nds. Verordnung zur Bestimmung von Gebieten mit einem
angespannten Wohnungsmarkt i. S. des § 201a BauGB als Kommune mit einem angespannten
Wohnungsmarkt bestimmt.

In einem Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt kann mit Zustimmung der Gemeinde im
Einzelfall gem. § 31 Abs. 3 S. 1 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplans zugunsten des
Wohnungsbaus befreit werden, wenn die Befreiung auch unter Wirdigung nachbarlicher Interessen
mit den 6ffentlichen Belangen vereinbar ist.

Von der festgesetzten GrundstiickgroRe weicht das Bauvorhaben ab, um die Nachverdichtung um-
setzen zu kdnnen. Die Nachverdichtung zielt darauf ab, die vorhandene Nutzung innerhalb des be-
stehenden Baugebiets zu erweitern, um den Bedarf an Wohnraum zu decken und die Nutzungspo-
tenziale des Grundstuicks optimal auszuschopfen.

Bereits im Rahmen des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Lineburg
ist das Flachensparziel eine wichtige Vorgabe, um eine nachhaltige Flachennutzung sicherzustellen.
Dabei sollen insbesondere die bestehenden Siedlungsflachen optimal genutzt und Flachenverbrauch
fur neue Bauvorhaben auf ein Minimum beschrankt werden. Auch das Siedlungsentwicklungsent-
wicklungskonzept 2030 der Samtgemeinde Gellersen gibt grundsatzlich vor, dass die Nachverdich-
tung im Innenbereich stets Vorrang hat gegeniiber der AuRenentwicklung.

Fir das Bauvorhaben richtet sich die Zulassigkeit fir die zuklnftige Bebauung nach den Festsetzun-

gen des Bebauungsplans und dartber hinaus nach § 34 BauGB. Ausgleichsmal3nahmen bei weiterer
Nachverdichtung (z. B. Inanspruchnahme von Gartenflache fir neue Wohnbebauung) werden geman
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§ 1a (3) BauGB nicht erforderlich, denn eine Nachverdichtung ware auch ohne den vorliegenden Be-
bauungsplan gemaR § 34 (1) BauGB zulassig.

Die geplante Ma3nahme ist so gestaltet, dass sie die stadtebauliche Eigenart des Gebietes wahrt
und keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt, die Nachbarschaft oder die Infrastruktur hat.
Zudem sind die Eingriffe in die bestehende Bebauung und die Umgebung verhaltnismaRig gering und
stehen im Einklang mit den Zielen der Nachverdichtung, die eine nachhaltige und effiziente Nutzung
des bestehenden Raumes fordern. Der in der Anlage beigefiigte Entwurf zeigt eine eingeschossige
Reihenhausanlage mit vier Wohnungen, mit Erd- und Dachgeschoss, wobei das Dach mit 35 Grad
Dachneigung und Flachdachgauben ausgebildet ist. Das Gebaude soll ortstypisch mit rotbunten Zie-
gelsteinen verblendet werden und eine Dacheindeckung aus anthrazitfarbenen Dachziegeln erhalten.

Die im einfachen Bebauungsplan Nr. 35 ,Westerfelde West" festgesetzte GRZ | wird eingehalten, die
GRZ Il wird geringfuigig durch die neu hinzukommenden Stellplatze Gberschritten (unter 10 %).

Beschlussempfehlung:
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Reppenstedt stimmt der Befreiung gem. § 31 Abs. 3 Satz
1 BauGB sowie der geringfiligigen Uberschreitung der GRZ Il zu.

Anlage(n):
e Lageplan
e Ansichten
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 13.08.2025

Verantwortlich: Matthias Girndt
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/214

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 21.08.2025 10 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Bebauungsplan Nr. 40 ,,Schnellenberger Weg*
Hier: § 6 der OBV - Ausnahme von der maximal zuldassigen Hohe von Einfriedungen entlang
des Schnellenberger Wegs

Sachverhalt:

Mehrere Eigentiimer von Grundstiicken im Bereich des Bebauungsplans Nr. 40 ,Schnellenberger
Weg*, insbesondere die Hausnummern 6 bis 15, haben sich mit dem Anliegen an die Verwaltung ge-
wandt, eine Uberschreitung der maximal zulassigen Einfriedungshéhe zur StraRe hin zu erméglichen.

Gemal § 6 der ortlichen Bauvorschrift zum Bebauungsplan Nr. 40 sind Einfriedungen zur Strallen-
front auf eine Hohe von max. 1,20 m begrenzt. Ziel dieser Regelung ist in der Regel die Vermeidung
einer optischen Einengung des StralRenraumes sowie die Wahrung eines offenen und durchgriinten
Ortsbildes.

Die betroffenen Grundstiicke liegen jedoch unmittelbar am Schnellenberger Weg, einer innerértlichen
ErschlieBungsstralie mit erhdhtem Verkehrsaufkommen. Anders als bei innenliegenden Grundstu-
cken grenzt hier haufig der Gartenbereich direkt an die StralRe. Die Eigentimer machen daher ein be-
rechtigtes Interesse an erhéhtem Sichtschutz sowie an passivem Larmschutz geltend.

Hinzu kommt, dass in den angrenzenden Bebauungsplanen entlang des Schnellenberger Wegs kei-
ne vergleichbaren Hohenbegrenzungen fir Einfriedungen bestehen. In diesen Bereichen sowie ent-
lang anderer Hauptverkehrsstrallen im Gemeindegebiet (z. B. L 216, Dachtmisser Stralde) sind hdéhe-
re Einfriedungen ublich und geduldet bzw. zulassig.

Vor diesem Hintergrund erscheint es nachvollziehbar, die Zuldssigkeit hdherer Einfriedungen im ge-
nannten Abschnitt zu prifen. Eine pauschale Einfriedungshdhe von max. 1,20 m wird von den Anlie-
gern als nicht angemessen angesehen und in Bezug auf Schutzbediirfnisse als unzureichend emp-

funden.

Beschlussempfehlung:

Fur die zum Schnellenberger Weg angrenzenden Grundstiicke (Hausnummern 6 - 15) wird die Még-
lichkeit gegeben, abweichend von § 6 der OBV des Bebauungsplans Nr. 40 ,Schnellenberger Weg*,
auch hohere Einfriedungen als 1,20 m zu errichten.
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 13.08.2025

Verantwortlich: Sabrina Harms
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE R/X/215

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitats- und Planungsausschuss 21.08.2025 11 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Fahrgastunterstand Bushaltestelle "Lindenweg" und Bénke fiir das Gemeindegebiet
- UberplanmaBige Ausgaben

Sachverhalt:

Fahrgastunterstand Bushaltestelle ,Lindenweg*
Mit dem Haushalt fiir das Jahr 2025 wurde die Errichtung eines Fahrgastunterstandes fir die Bushal-
testelle ,Lindenweg*“ an der L 216 beschlossen. Hierfir wurden 15.000,00 € eingeplant.

Der neue Fahrgastunterstand soll sich optisch an dem Fahrradunterstand an der L 216 ,Am Ler-
chenberg® orientieren. Dieser wird noch anthrazit gestrichen. Geplant ist ein Unterstand mit Griin-
dach, einer Riickwand aus Holz und Seitenwénden aus Glas. Die Kosten hierflr belaufen sich auf
15.901,97 €. Eine Ausfiihrung mit Glasdach wiirde etwa 400,00 € mehr kosten.

.
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Fir die Pflasterarbeiten fallen zusatzlich ca. 5.000,00 € an. Diese flihren zu einer tiberplanmafigen
Ausgabe.

Bénke fir das Gemeindegebiet
Fir das Haushaltsjahr 2025 stehen 10.000,00 € zur Beschaffung neuer Banke im Gemeindegebiet
zur Verfigung.

In den Jahren 2023 und 2024 wurden bereits mehrere Banke in Reppenstedt aufgestellt. Um eine
einheitliche Gestaltung zu gewahrleisten, wurde erneut ein Angebot bei dem bisherigen Lieferanten
eingeholt. Aufgrund von Kostensteigerungen sind die Banke bei Abnahme von kleinen Mengen nicht
mehr wirtschaftlich. Um den Preis aus dem vergangenen Jahr zu erzielen ist eine Abnahme von 15
Banken erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf 19.635,00 €.

Die uberplanmafigen Kosten von 9.635,00 € (zzgl. Bauhofleistungen) sollen ebenfalls Gber eine Um-
schichtung im Haushalt gedeckt werden.

Finanzierungsvorschlag:

Zur Deckung der zuvor genannten Gberplanmafligen Ausgaben wird vorgeschlagen, Mittel aus dem
Investitionsansatz ,Ausbau Obergeschoss Porthhof - 1-2024-R02* fiir beide MalRnahmen zu verwen-
den. Hier bestehen aus dem Haushaltsjahr 2024 noch Ubertragbare Investitionsmittel.

Beschlussempfehlung:

1. Die uberplanmafige Ausgabe in Hohe von ca. 6.000,00 € fir die MalRnahme ,Fahrgastunterstand
Bushaltestelle ,Lindenweg“ wird genehmigt.

2. Die UberplanmaRige Ausgabe in Héhe von 9.635,00 € zzgl. Bauhofkosten fiir die MalRihahme
,Banke im Gemeindegebiet* wird genehmigt.

3. Zur Deckung beider MalRnahmen wird das Investitionsbudget ,Ausbau Obergeschoss Porthhof -
1-2024-R02“ herangezogen.
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Gemeinde Reppenstedt
Der Gemeindedirektor

Reppenstedt, 15.08.2025

Verantwortlich: Steffen Gartner
Amt: Gemeindedirektor(in)

SITZUNGSVORLAGE R/X/213

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 21.08.2025 12 ja
Verwaltungsausschuss 27.08.2025 nein

Radverkehrsfiihrung entlang der L 216

Sachverhalt:

Im Rahmen des Radwegeausbaus entlang der L 216 ist die Radverkehrsfuhrung innerhalb Reppens-
tedts noch zu klaren. In den vergangenen Sitzungen wurde sich daflr ausgesprochen, dass hierzu
ein gesonderter Tagesordnungspunkt im Rahmen einer Ausschusssitzung erfolgen soll.

Neben der internen Diskussion innerhalb der Politik und der Verwaltung und den Gesprachen mit der
Niedersachsischen Landesbehdérde fiir Stralenbau und Verkehr (NLStbV) hat auRerdem Prof. Dr.
Pez ein Schreiben an Birgermeister Purps in Bezug auf die Verkehrssituation entlang der L 216 ge-
richtet. Dieses Schreiben wurde der NLStbV und dem Landkreis vorgelegt.

Zunachst wird Herr Prof. Dr. Pez seine Anregungen vorstellen. Im Nachgang werden Frau Glass
(NLStbV) und Herr Bretthauer (Landkreis Lineburg, StralRenverkehrsbehdrde) die geplante Radver-
kehrsfuhrung vorstellen.

Geplante Radverkehrsflihrung:

Die Radverkehrsfihrung entlang der L 216 soll in mehreren Abschnitten erfolgen, wobei in jedem Ab-
schnitt unterschiedliche MalRnahmen zur Férderung der Sicherheit und Bequemlichkeit der Radfahrer
berucksichtigt werden:

Abschnitt 1: Kirchgellersen bis Kreisverkehr Rathaus nérdlich
MafRnahme: Beidseitig benutzungspflichtiger kombinierter Geh- und Radweg (VZ-Nr. 240 und ZZ-Nr.
1000-30)

D

=

Abschnitt 2: Zwischen Kreisverkehr Rathaus bis etwa Eschenweg

MaRnahme: Radfahrer sollen grundsatzlich die Stral’e nutzen, der Gehweg wird jedoch richtungsge-
bunden fur Radfahrer freigegeben. Diese Regelung betrifft den nérdlichen und sidlichen Abschnitt
zwischen dem Kreisverkehrsplatz am Rathaus bis in etwa zur Hohe der Einmindung zum Eschen-
weg. Im Zufahrtsbereich von der Dachtmisser StralRe soll die Regelung verdeutlicht werden, dass
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auch hier die Radfahrer auf der Strafte zu fahren haben. Auf der Landesstralte werden entsprechen-
de Piktogramme aufgebracht.

Abschnitt 3: Eschenweg bis Hasenwinkler Weg

Mafinahme: Im Bereich Zufahrt Eschenweg bzw. Hohe Porthhof wird eine Auf- und Ableitung auf die
L 216 aufgebracht (kleiner Schutzstreifen plus Radfahrer Piktogramme) und baulich umgesetzt
(Bordabsenkung). Von dort aus Richtung Liineburg soll ein richtungsgebundener benutzungspflichti-
ger kombinierter Geh- und Radweg (VZ-Nr. 240) beschildert werden.

(plus jeweiliEes Zusatzzeichen fir die Richtung)

Abschnitt 4: Hasenwinkler Weg bis Ortsausgang Ri. Liineburg nérdlich

MaRnahme: Nordlich soll der kombinierte Geh- und Radwegmit beidseitig freigegebenem Radverkehr
(VZ-Nr. 240 plus Zusatzzeichen 1000-30) beschildert werden. Stdlich wird der kombinierte Geh- und
Radweg Richtung Liineburg parallel weitergefiihrt.

=

g =7

=

Beschlussempfehlung:
Der vorgestellte Beschilderungsplan an der Landesstrae L 216 wird beschlossen.

Anlage(n):

e Beschilderungsplane

Seite 2 von 2



Planzeichenerklarung

vorhandene Verkehrszeichen

(=]
&

m
>
Q.
D

pEIE

Zeichen 240

Zeichen 237

Zeichen 239

Zeichen 205

Zeichen 206

Zeichen 310

Zusatzzeichen 1000-10

Zusatzzeichen 1000-20

Zusatzzeichen 1000-30

Zusatzzeichen 1000-32

Zusatzzeichen 1012-31

Zusatzzeichen 1022-10

Zusatzzeichen 1010-52

Vorh. Verkehrszeichen entfallt

Radfahrerfurt

0.5 m Strich - 0.2 m Licke

0.5 m breit

geplante Verkehrszeichen

Zeichen 240

Zeichen 237

Zeichen 239

Zeichen 205

Zeichen 206

Zeichen 310

Zusatzzeichen 1000-10

Zusatzzeichen 1000-20

Zusatzzeichen 1000-30

Zusatzzeichen 1000-32

Zusatzzeichen 1012-31

Zusatzzeichen 1022-10

Zusatzzeichen 1010-52

15.07.2024 | Darstellung nach Angaben NLStBV / Malstab groRer / aktuelle Planung Stege

21.02.2024 | Schilder westlicher Bereich (Gegenverkehr) Stege

18.01.2024 | Fahrbahnmarkierung erga. Stege
Datum Anderung Unterschrift

AUSFUHRUNGSPLANUNG

INGWA

Hauptsitz:

Bremer Heerstralte 195 A
26135 Oldenburg

Tel.: (0441) 92696-0
Fax: (0441) 92696-29

Gefordert durch:

* Bundesministerium
2N fiir Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Bauvorhaben: Ausbau der Radwegverbindung an der Lineburger Landstral3e in Reppenstedt
hier: Abschnitt 1
Auftraggeber: Gemeinde Reppenstedt Blatt Nr. 8.1:

Dachtmisser Stralie 1
21391 Reppenstedt

Oldenburg, im August 2021

Malstab: 1:500

Beschilderungs- und
Markierungsplan
Rechtsfahrgebot

Aufgestellt:
Oldenburg, den 18.09.2023

Planungbiiro INGWA

im Auftrage

Geprift und Genehmigt:
Reppenstedt, den

Gemeinde Reppenstedt

im Auftrage

Zugestimmt:

Lineburg, den ........cccoeeeene

Niedersachsische Landesbehdrde flr Stralenbau
und Verkehr, Geschéaftsbereich Liineburg

im Auftrage

Projekthummer: 21391-3

06-Beschilderung.dwg

Speicherdatum: 08.14.2025 Plotdatum: 08.14.2025




5] .f
| | |
/p \ \ | u nm
| N |
© R | Planzeichenerklarun
% 4 ~ osesess! D
\ | d
< i |
S 00000 . .
\\ -~ vorhandene Verkehrszeichen geplante Verkehrszeichen
RSk
| /
|
VZ-Nr. 240 | ’v Q Zeichen 240 Zeichen 240
VZ-Nr. 1000-10 |
e - i S
] = 8y /'8
| = 5y | 2
/ , s Zeichen 237 @% Zeichen 237
VZ-Nr. 239 vorh. vznr220 |3 PSR
\ VZ-Nr. 1000-32 vorh. J T — '\/ o I 1)
entfallt / (4 g‘ D |
s VZNr 239 | Zeichen 239 Zeichen 239
| £ neu \ Il
\‘ & oo
LXK
S SN Zeichen 205 Zeichen 205
3 Xt
N |
( 07.01.2025 | Korrekturen It. Mail von NLStBV (27.12.2024) Stege
i\ 2 Zeichen 206 Zeichen 206 B
\\\\ 15.07.2024 | Darstellung nach Angaben NLStBV / Mal3stab groRer / aktuelle Planung Stege
b
I . . .
- 21.02.2024 | Schilder westlicher Bereich (Gegenverkehr Stege
/7/;’*\\\\ fedﬁip_eﬂffebdt Zeichen 310 Zeichen 310 (Geg ) d
’/ andkreis Luneburg ondkreis Luneburg
4 18.01.2024 | Fahrbahnmarkierung erga. Stege
/ _ _ " .
/ “ Zusatzzeichen 1000-10 “ Zusatzzeichen 1000-10 Datum Anderung Unterschrift
e \\ - -
> “ Zusatzzeichen 1000-20 {‘ Zusatzzeichen 1000-20 AU S F U H RU N G S P LAN U N G
\ i \ “ Zusatzzeichen 1000-30 {‘ Zusatzzeichen 1000-30
\'uion 0€-0001 IN-ZA M|
WIoA 01220} IN-ZA RIS b Zusatzzeichen 1000-32 b Zusatzzeichen 1000-32 Gefordertdurch:
"YIOA 6EC IN-ZA \\ v (:) (:) Hauptsitz:
\\ Bremer Heerstralte 195 A %@ ?Uﬂngésiglgi:tefium
Hou \_\ “ Zusatzzeichen 1012-31 “ Zusatzzeichen 1012-31 INGV‘/A 26135 Oldenburg und Verkehr
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01-000} “IN-ZA | Planunasbiiro Tel.: (0441) 92696-0
0¥C "IN-ZA &) Zusatzzeichen 1022-10 C% Zusatzzeichen 1022-10 g Fax: (0441) 92696-29 aufgrund eines Beschlusses
> frei frei des Deutschen Bundestages
2 | — —
77777777777777777777777 S | Ls® | Zusatzzeichen 1010-52 [ 4% ] Zusatzzeichen 1010-52 Bauvorhaben: Ausbau der Radwegverbindung an der Liineburger LandstraRe in Reppenstedt
7
\ . .
® hier: Abschnitt 1
vy} \ Vorh. Verkehrszeichen entfallt
o | .
&i & / / Auftraggeber: Gemeinde Reppenstedt Blatt Nr. 8.2:
z \/ Dachtmisser Strafl3e 1 Beschild q
% /\/ S 21391 Reppenstedt eschiiderungs- un
w |/ Radfahrerfurt Markierungsplan
\ ¢ - - = adfahrerfu i : 2
.’ < RS 0.5 m Strich - 0.2 m Liicke Oldenburg, im August 2021 gez.: Stege | Malstab: 1:500 Rechtsfahrgebot
S \ 0.5 m breit Aufgestellt: Gepriift und Genehmigt:
\ Oldenburg, den 18.09.2023 Reppenstedt, den.........ccccoocveeene
.’ \\ Planungbiiro INGWA Gemeinde Reppenstedt
\
‘Q \\ im Auftrage im Auftrage
) | Zugestimmt:
SO -
Lineburg, den ........cccceeee
S \
@ o \ Niedersachsische Landesbehdrde fiir StraRenbau Projektnummer: 21391-3
0 “ \\ und Verkehr, Geschéaftsbereich Liineburg
| -
" @/@\q\ im Auftrage 06-Beschilderung.dwg
Speicherdatum: 08.14.2025 Plotdatum: 08.14.2025




NzZA | @

R 10 Tel.: (0441) 92696-0
X P I anun g 5 b Jyro Fax: (0441) 92696-29 aufgrund eines Beschlusses

% 2
= =}
@, [oN

@D

Zusatzzeichen 1022-10

Zusatzzeichen 1022-10

% 2
= >
@, [oN

@D

TR AT ST XXX
Senioren—/Zentrum/ Reppensted / —
/ [ ] m
/
B Planzeichenerklarung
[ A KRR ARG
// ‘l C_J QILE\\’L
‘ %
/ |
/o |
“YIoA G0Z IN-ZA | | ) _
‘ JIENUS “YIOA ZE-000L “IN-ZA / ,‘ !' vorhandene Verkehrszeichen geplante Verkehrszeichen
g < < \7\ B2 X K XX
ok =55 O e
2LZ2Z <X 1
~ A B £ TN ?%?: 3% /
o = @, .
N_) o2 RE g Zeichen 240 4 Zeichen 240
= O N 1 |
Rn ) T Y Ins < < x o)
> g 53 2N ]
- RS S /s Lzz T |
s ~ = c /9 SR PN PN |
I o = : [P ECRN OO XS
zz 2 / 5 R /\{ ) Zeichen 237 C’)%) Zeichen 237
NEN] o 9 / . 3 N /
-7 O / 52 38 ST
Ll > 1‘§ = ’t i
]88 g | ,»
¢ — “4IoA 02 INZA | = e J“-*?—é \\ /j | Zeichen 239 Zeichen 239
i | 1lenus "yion Zg-0004 IN-ZA RN N |
@ 55 RIS
I \ RERE X}
N\ A \ / Zeichen 205 v Zeichen 205
"\J /
‘ I
Z ? 2OCSAPEXX
> £ RRRLEXKLXNN]
\o
R £ g\ Zeichen 206 Zeichen 206 - __ _
[ 5 = “JOR 502 INZA 14.08.2025 | Anderungswiinsche der Gemeinde / NLStBV (13.08.2025) Stege
5 /8 28 MIEAUS "WIOA ZE-0001 INZA| e n N _
<2 [ 7 gl & 7 _ . 11.08.2025 | Anderungswiinsche der Gemeinde (07.08.2025) Stege
55| sz Q) - OKIIRR XX XN fedﬁip,eﬂftebdfg Zeichen 310 Reppenstedt Zeichen 310
> ‘ T H 2N T SHOCEX ) andkreis Ltineburt andkreis Lineburg ]
| 38 N ';“ pm=s P -/{f‘\\ — 07.01.2025 | Korrekturen It. Mail von NLStBV (27.12.2024) Stege
| 7 [
Zz Z| | I — D « ]
7 Nl : ; ) ; ) atum Anderung Unterschrift
l; l;l‘\ - g‘ Zusatzzeichen 1000-10 Zusatzzeichen 1000-10
-g' ‘9“ < | [ < | anm
/- Q| Zusatzzeichen 1000-20 Zusatzzeichen 1000-20 AU S F U H RU N G S P L AN U N G
[ @ o X —
- of N — vy —
_____________ %t P g‘: < \ﬂ////
f‘ ﬁ‘g‘g ?/;_\\ K ) (_) Zusatzzeichen 1000-30 ‘-‘ Zusatzzeichen 1000-30
>>S|g 0N /.
| e WaVawa
O10) Zusatzzeichen 1000-32 D Zusatzzeichen 1000-32 Gefondert durch:
(:) (:) Hauptsitz:
T Bremer Heerstralle 195 A ﬁr@ Bundesministerium
/', “&> || fir Digitales
\/‘@\‘Q'Q Zusatzzeichen 1012-31 Zusatzzeichen 1012-31 I \ GVS/A 26135 Oldenburg | und Verkehr

des Deutschen Bundestages

- s
Uspiezziesny £ = N Y .~ o\ N NN Ty S T . , .
el '8 ROXRREKSS L% ] Zusatzzeichen 1010-52 L% ] Zusatzzeichen 1010-52 Bauvorhaben: Ausbau der Radwegverbindung an der Liineburger Landstrale in Reppenstedt
2% s
ﬁ 28 |3 hier: Abschnitt 1
| S = Vorh. Verkehrszeichen entfallt
i ZZs ,
ﬁa NYE Auftraggeber: Gemeinde Reppenstedt Blatt Nr. 8.3:
| | : Dachtmisser Strale 1 Beschild q
\ i £ -
| vorh, " enty 21391 Reppenstedt eschiiderungs- un
{N ] / / XK Radfarerurt Markierungsplan
’ I - Il = . adranreriu . H . . .
, // / 0.5 m Strich - 0.2 m Liicke Oldenburg, im Juli 2024 gez.: Stege | Malstab: 1:500 Rechtsfahrgebot
/ / 0.5 m breit Aufgestellt: Gepriift und Genehmigt:
/ // Oldenburg, den 18.09.2023 Reppenstedt, den..............ccooooo....

< .

© // Planungbiiro INGWA Gemeinde Reppenstedt

=

z |
/
"g / / im Auftrage im Auftrage
CUE) // Zugestimmt:
/
g // Lineburg, den .......ccccoeeeens
'8 // Niedersachsische Landesbehorde fiir StralRenbau Projektnummer: 21391-3
g // und Verkehr, Geschéaftsbereich Liineburg
< //
/ ,

/ im Auftrage 06-Beschilderung.dwg

Speicherdatum: 08.14.2025 Plotdatum: 08.14.2025




RS I
BRI
\ \
\\ \\ \ | | N |
- anzeichenerklarung
\ | ¢
|
\
| 3
EERT K | .
s vorhandene Verkehrszeichen
_— \ \l c
\ S Higpuo
\\ \\‘\ @ - “ylon Z€-0001 IN-ZA
\ ) —
\\ ‘Z \ \ . 0 n A — ‘
500 | o \ Lsatzzelonet =
\‘\ \ nepue \
\\
\ D
S
&

geplante Verkehrszeichen

=1
0z INZN\

Q Zeichen 240 % Zeichen 240
o
o0
)
“QIOA ¢ = Q Zeichen 237 Zeichen 237
—
()
x~
k=
= Zeichen 239 Zeichen 239
c
q) s
N a 14.08.2025 | Anderungswiinsche der Gemeinde / NLStBV (13.08.2025) Stege
T
c'l') \ / Zeichen 205 v Zeichen 205 11.08.2025 | Anderungswiinsche der Gemeinde (07.08.2025) Stege
\
1
'.y (@) | 07.01.2025 | Korrekturen It. Mail von NLStBV (27.12.2024) Stege
// — o Zeichen 206 Zeichen 206 R
X O 15.07.2024 | Darstellung nach Angaben NLStBV / Mal3stab grofier / aktuelle Planung Stege
\ |
\ ‘1 o 21.02.2024 | Schilder westlicher Bereich (Gegenverkehr) Stege
ll feﬁpeﬂgfebdf Zeichen 310 feﬁpéﬂLﬁfidf Zeichen 310
andkreis Luneburg andkrels Luneburg
&i/‘ﬂ:ﬂ\ 18.01.2024 | Fahrbahnmarkierung erga. Stege
~1 o0 -
2 “)O!\q . I I . .
of 9’00?» “ Zusatzzeichen 1000-10 “ Zusatzzeichen 1000-10 Datum Anderung Unterschrift
I =
/ \ \ —— —
/ % “ Zusatzzeichen 1000-20 “ Zusatzzeichen 1000-20 "
=, gl —= —= AUSFUHRUNGSPLANUNG
K\(’Q\ “ Zusatzzeichen 1000-30 “ Zusatzzeichen 1000-30
|
\ | Cﬂ) Zusatzzeichen 1000-32 Cﬁ) Zusatzzeichen 1000-32 ) Gefordert durch;
\ \ (=) (:) Hauptsitz:
\ l Bremer Heerstrale 195 A R | B,
\ \\ [ Enge | Zusatzzeichen 1012-31 [ Enee | Zusatzzeichen 1012-31 ING\M A 26135 Oldenburg und Verehr
| o Tel.: (0441) 92696-0
| .
\ 1 D Zusatzzeichen 1022-10 oY) Zusatzzeichen 1022-10 3 Fax: (0441) 92696-29 aufgrund eines Beschlusses
- frei frei des Deutschen Bundestages
,\,f“ oF L% | Zusatzzeichen 1010-52 L% | Zusatzzeichen 1010-52 Bauvorhaben: Ausbau der Radwegverbindung an der Liineburger Landstrale in Reppenstedt
iy |
- v . i hier: Abschnitt 2 - 3
98 | orh. Verkehrszeichen entfallt
\ Auftraggeber: Gemeinde Reppenstedt
|
',
|
|
1
/A”‘,/”"l;‘/‘/; l
/x,//\< ,;“"ﬂ—“ |
=K r\\\\\ el l/!
SO\
' % |
D 5|
D 5|
. DX
\ VZ-Nr. 1000-32 vorh. entfallt

\yz-Nr.205vorh.
IVZRr S5

Blatt Nr. 8.4:
Dachtmisser Stral3e 1

21391 Reppenstedt Beschilderungs- und
Radfahrerfurt Markierungsplan
- O E . adranrertu i
0.5 m Strich - 0.2 m Liicke Oldenburg, im August 2021 gez.: Stege | Malstab: 1:500 Rechtsfahrgebot
0.5 m breit Aufgestellt: Gepriift und Genehmigt:
Oldenburg, den 18.09.2023 Reppenstedt, den............ccccceenene
Planungbiiro INGWA Gemeinde Reppenstedt
im Auftrage im Auftrage
S X Zugestimmt:
< “‘ " Lineburg, den ......................
| Niedersachsische Landesbehérde fir Stralenbau Projektnummer: 21391-3
\] - und Verkehr, Geschéaftsbereich Lineburg
\ Q@ >
| :
l' . " /\/& im Auftrage 06-Beschilderung.dwg
Speicherdatum: 08.14.2025 Plotdatum: 08.14.2025




	Inhaltsverzeichnis
	Aushang
	 TOP 7 Bebauungsplan_Nr._41__Einzelhandel_Ortsmitte_-_Abwägungs-_und_Satzungsbeschluss
	Bebauungsplan_Nr._41__Einzelhandel_Ortsmitte_-_Ab~ R_X_216
	Bebauungsplan_Nr._41__Einzelhandel_Ortsmitte_-_Ab~ R_X_216_Anlage.1
	Bebauungsplan_Nr._41__Einzelhandel_Ortsmitte_-_Ab~ R_X_216_Anlage.2
	Bebauungsplan_Nr._41__Einzelhandel_Ortsmitte_-_Ab~ R_X_216_Anlage.3

	 TOP 8 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Alten Porthhofes.hier: Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen
	Photovoltaikanlage_auf_dem_Dach_des_Alten_Porthho~ R_X_212

	 TOP 9 Bebauungsplan_Nr._35_„Westerfelde_West“_Hier__Befreiungsantrag_gem._§_31_Abs._3_Satz_1_BauGB
	Bebauungsplan_Nr._35_„Westerfelde_West“_Hier__Bef~ R_X_211

	 TOP 10 Bebauungsplan_Nr._40_„Schnellenberger_Weg“_Hier__§_6_der_ÖBV_-_Ausnahme_von_der_maximal_zulässigen_Höhe_von_Einfriedungen_entlang_des_Schnellenberger_Wegs
	Bebauungsplan_Nr._40_„Schnellenberger_Weg“_Hier__~ R_X_214

	 TOP 11 Fahrgastunterstand Bushaltestelle .Lindenweg. und Bänke für das Gemeindegebiet.- Überplanmäßige Ausgaben
	Fahrgastunterstand_Bushaltestelle__Lindenweg__und~ R_X_215

	 TOP 12 Radverkehrsführung entlang der L 216
	Radverkehrsführung_entlang_der_L_216 R_X_213
	Radverkehrsführung_entlang_der_L_216 R_X_213_Anlage.1



